
ARTIKEL 1  DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR. SIE ZU ACHTEN UND ZU SCHÜTZEN IST VER

PFLICHTUNG ALLER STAATLICHEN GEWALT.  DAS DEUTSCHE VOLK BEKENNT SICH DARUM ZU UNVER

LETZLICHEN UND UNVERÄUSSERLICHEN MENSCHENRECHTEN ALS GRUNDLAGE JEDER MENSCHLI

CHEN GEMEINSCHAFT, DES FRIEDENS UND DER GERECHTIGKEIT IN DER WELT.  DIE NACHFOLGEN

DEN GRUNDRECHTE BINDEN GESETZGEBUNG, VOLLZIEHENDE GEWALT UND RECHTSPRE

CHUNG ALS UNMITTELBAR GELTENDES RECHT. ARTIKEL 2  JEDER HAT DAS RECHT AUF DIE FREIE ENT

FALTUNG SEINER PERSÖNLICHKEIT, SOWEIT ER NICHT DIE RECHTE ANDERER VERLETZT UND NICHT GE

GEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER DAS SITTENGESETZ VERSTÖSST.  JE

DER HAT DAS RECHT AUF LEBEN UND KÖRPERLICHE UNVERSEHRTHEIT. DIE FREIHEIT DER PER

SON IST UNVERLETZLICH. IN DIESE RECHTE DARF NUR AUF GRUND EINES GESETZES EINGEGRIFFEN WER

DEN. ARTIKEL 3  ALLE MENSCHEN SIND VOR DEM GESETZ GLEICH.  MÄNNER UND FRAU

EN SIND GLEICHBERECHTIGT. DER STAAT FÖRDERT DIE TATSÄCHLICHE DURCHSETZUNG DER GLEICHBE

RECHTIGUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN UND WIRKT AUF DIE BESEITIGUNG BESTEHENDER NACH

TEILE HIN.  NIEMAND DARF WEGEN SEINES GESCHLECHTES, SEINER ABSTAMMUNG, SEINER RASSE, SEI

NER SPRACHE, SEINER HEIMAT UND HERKUNFT, SEINES GLAUBENS, SEINER RELIGIÖSEN ODER POLITI

SCHEN ANSCHAUUNGEN BENACHTEILIGT ODER BEVORZUGT WERDEN. NIEMAND DARF WEGEN SEI

NER BEHINDERUNG BENACHTEILIGT WERDEN. ARTIKEL 4  DIE FREIHEIT DES GLAUBENS, DES GEWIS

SENS UND DIE FREIHEIT DES RELIGIÖSEN UND WELTANSCHAULICHEN BEKENNTNISSES SIND UNVER

LETZLICH.  DIE UNGESTÖRTE RELIGIONSAUSÜBUNG WIRD GEWÄHRLEISTET.  NIEMAND DARF GE

GEN SEIN GEWISSEN ZUM KRIEGSDIENST MIT DER WAFFE GEZWUNGEN WERDEN. DAS NÄHERE RE

GELT EIN BUNDESGESETZ. ARTIKEL 5  JEDER HAT DAS RECHT, SEINE MEI

NUNG IN WORT, SCHRIFT UND BILD FREI ZU ÄUSSERN UND ZU VERBREITEN UND SICH AUS ALLGE

MEIN ZUGÄNGLICHEN QUELLEN UNGEHINDERT ZU UNTERRICHTEN. DIE PRESSEFREI

HEIT UND DIE FREIHEIT DER BERICHTERSTATTUNG DURCH RUNDFUNK UND FILM WERDEN GEWÄHR

LEISTET. EINE ZENSUR FINDET NICHT STATT.  DIESE RECHTE FINDEN IHRE SCHRANKEN IN DEN VOR

SCHRIFTEN DER ALLGEMEINEN GESETZE, DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ZUM SCHUTZE DER JU

GEND UND IN DEM RECHT DER PERSÖNLICHEN EHRE.  KUNST UND WISSENSCHAFT, FOR

SCHUNG UND LEHRE SIND FREI. DIE FREIHEIT DER LEHRE ENTBINDET NICHT VON DER TREUE ZUR VER

FASSUNG. ARTIKEL 6  EHE UND FAMILIE STEHEN UNTER DEM BESONDEREN SCHUTZE DER STAATLI

CHEN ORDNUNG.  PFLEGE UND ERZIEHUNG DER KINDER SIND DAS NATÜRLICHE RECHT DER EL

TERN UND DIE ZUVÖRDERST IHNEN OBLIEGENDE PFLICHT. ÜBER IHRE BETÄTIGUNG WACHT DIE STAAT

LICHE GEMEINSCHAFT.  GEGEN DEN WILLEN DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN DÜRFEN KIN

DER NUR AUF GRUND EINES GESETZES VON DER FAMILIE GETRENNT WERDEN, WENN DIE ERZIEHUNGS

BERECHTIGTEN VERSAGEN ODER WENN DIE KINDER AUS ANDEREN GRÜNDEN ZU VERWAHRLO

SEN DROHEN.  JEDE MUTTER HAT ANSPRUCH AUF DEN SCHUTZ UND DIE FÜRSORGE DER GEMEIN

SCHAFT.  DEN UNEHELICHEN KINDERN SIND DURCH DIE GESETZGEBUNG DIE GLEICHEN BEDINGUN

GEN FÜR IHRE LEIBLICHE UND SEELISCHE ENTWICKLUNG UND IHRE STELLUNG IN DER GESELL

SCHAFT ZU SCHAFFEN WIE DEN EHELICHEN KINDERN. ARTIKEL 7  DAS GESAMTE SCHULWE

SEN STEHT UNTER DER AUFSICHT DES STAATES.  DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN HA

BEN DAS RECHT, ÜBER DIE TEILNAHME DES KINDES AM RELIGIONSUNTERRICHT ZU BESTIM

MEN.  DER RELIGIONSUNTERRICHT IST IN DEN ÖFFENTLICHEN SCHULEN MIT AUSNAHME DER BE

KENNTNISFREIEN SCHULEN ORDENTLICHES LEHRFACH. UNBESCHADET DES STAATLICHEN AUFSICHTS

RECHTES WIRD DER RELIGIONSUNTERRICHT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GRUNDSÄTZEN DER RELI

GIONSGEMEINSCHAFTEN ERTEILT. KEIN LEHRER DARF GEGEN SEINEN WILLEN VERPFLICHTET WER

DEN, RELIGIONSUNTERRICHT ZU ERTEILEN.  DAS RECHT ZUR ERRICHTUNG VON PRIVATEN SCHU

LEN WIRD GEWÄHRLEISTET. PRIVATE SCHULEN ALS ERSATZ FÜR ÖFFENTLICHE SCHULEN BEDÜR

FEN DER GENEHMIGUNG DES STAATES UND UNTERSTEHEN DEN LANDESGESETZEN. DIE GENEHMI

GUNG IST ZU ERTEILEN, WENN DIE PRIVATEN SCHULEN IN IHREN LEHRZIELEN UND EINRICHTUN

GEN SOWIE IN DER WISSENSCHAFTLICHEN AUSBILDUNG IHRER LEHRKRÄFTE NICHT HINTER DEN ÖF

FENTLICHEN SCHULEN ZURÜCKSTEHEN UND EINE SONDERUNG DER SCHÜLER NACH DEN BESITZVER

HÄLTNISSEN DER ELTERN NICHT GEFÖRDERT WIRD. DIE GENEHMIGUNG IST ZU VERSA

GEN, WENN DIE WIRTSCHAFTLICHE UND RECHTLICHE STELLUNG DER LEHRKRÄFTE NICHT GENÜ

GEND GESICHERT IST.  EINE PRIVATE VOLKSSCHULE IST NUR ZUZULASSEN, WENN DIE UNTERRICHTS

VERWALTUNG EIN BESONDERES PÄDAGOGISCHES INTERESSE ANERKENNT ODER, AUF ANTRAG VON ER

ZIEHUNGSBERECHTIGTEN, WENN SIE ALS GEMEINSCHAFTSSCHULE, ALS 

 ODER WELTAN

SCHAUUNGSSCHULE ERRICHTET WERDEN SOLL UND EINE ÖFFENTLICHE VOLKSSCHULE DIE

SER ART IN DER GEMEINDE NICHT BESTEHT.  VORSCHULEN BLEIBEN AUFGEHOBEN. ARTIKEL 8  AL

LE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, SICH OHNE ANMELDUNG ODER ERLAUBNIS FRIEDLICH UND OH

NE WAFFEN ZU VERSAMMELN.  FÜR VERSAMMLUNGEN UNTER FREIEM HIMMEL KANN DIE

SES RECHT DURCH GESETZ ODER AUF GRUND EINES GESETZES BESCHRÄNKT WERDEN. ARTIKEL 9  AL

LE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, VEREINE UND GESELLSCHAFTEN ZU BILDEN.  VEREINIGUN

GEN, DEREN ZWECKE ODER DEREN TÄTIGKEIT DEN STRAFGESETZEN ZUWIDERLAU

FEN ODER DIE SICH GEGEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER GEGEN DEN GEDAN

KEN DER VÖLKERVERSTÄNDIGUNG RICHTEN, SIND VERBOTEN.  DAS RECHT, ZUR WAHRUNG UND FÖR

DERUNG DER 

 UND WIRTSCHAFTSBEDINGUNGEN VEREINIGUNGEN ZU BILDEN, IST FÜR JEDER

MANN UND FÜR ALLE BERUFE GEWÄHRLEISTET. ABREDEN, DIE DIESES RECHT EINSCHRÄN

KEN ODER ZU BEHINDERN SUCHEN, SIND NICHTIG, HIERAUF GERICHTETE MASSNAH

MEN SIND RECHTSWIDRIG. MASSNAHMEN NACH DEN ARTIKELN 12A, 35 ABS. 2 UND 3, ARTI

KEL 87A ABS. 4 UND ARTIKEL 91 DÜRFEN SICH NICHT GEGEN ARBEITSKÄMPFE RICHTEN, DIE ZUR WAH

RUNG UND FÖRDERUNG DER 

 UND WIRTSCHAFTSBEDINGUNGEN VON VEREINIGUN

GEN IM SINNE DES SATZES 1 GEFÜHRT WERDEN. ARTIKEL 10  DAS BRIEFGEHEIMNIS SO

WIE DAS 
 UND FERNMELDEGEHEIMNIS SIND UNVERLETZLICH.  BESCHRÄNKUNGEN DÜR

FEN NUR AUF GRUND EINES GESETZES ANGEORDNET WERDEN. DIENT DIE BESCHRÄN

KUNG DEM SCHUTZE DER FREIHEITLICHEN DEMOKRATISCHEN GRUNDORDNUNG ODER DES BESTAN

DES ODER DER SICHERUNG DES BUNDES ODER EINES LANDES, SO KANN DAS GESETZ BESTIM

MEN, DASS SIE DEM BETROFFENEN NICHT MITGETEILT WIRD UND DASS AN DIE STELLE DES RECHTSWE

GES DIE NACHPRÜFUNG DURCH VON DER VOLKSVERTRETUNG BESTELLTE ORGANE UND HILFSORGA

NE TRITT. ARTIKEL 11  ALLE DEUTSCHEN GENIESSEN FREIZÜGIGKEIT IM GANZEN BUNDESGE

BIET.  DIESES RECHT DARF NUR DURCH GESETZ ODER AUF GRUND EINES GESET

ZES UND NUR FÜR DIE FÄLLE EINGESCHRÄNKT WERDEN, IN DENEN EINE AUSREICHENDE LEBENS

GRUNDLAGE NICHT VORHANDEN IST UND DER ALLGEMEINHEIT DARAUS BESONDERE LASTEN ENTSTE

ARTIKEL 1  DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR. SIE ZU ACHTEN UND ZU SCHÜTZEN IST VER

PFLICHTUNG ALLER STAATLICHEN GEWALT.  DAS DEUTSCHE VOLK BEKENNT SICH DARUM ZU UNVER

LETZLICHEN UND UNVERÄUSSERLICHEN MENSCHENRECHTEN ALS GRUNDLAGE JEDER MENSCHLI

CHEN GEMEINSCHAFT, DES FRIEDENS UND DER GERECHTIGKEIT IN DER WELT.  DIE NACHFOLGEN

DEN GRUNDRECHTE BINDEN GESETZGEBUNG, VOLLZIEHENDE GEWALT UND RECHTSPRE

CHUNG ALS UNMITTELBAR GELTENDES RECHT. ARTIKEL 2  JEDER HAT DAS RECHT AUF DIE FREIE ENT

FALTUNG SEINER PERSÖNLICHKEIT, SOWEIT ER NICHT DIE RECHTE ANDERER VERLETZT UND NICHT GE

GEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER DAS SITTENGESETZ VERSTÖSST.  JE

DER HAT DAS RECHT AUF LEBEN UND KÖRPERLICHE UNVERSEHRTHEIT. DIE FREIHEIT DER PER

SON IST UNVERLETZLICH. IN DIESE RECHTE DARF NUR AUF GRUND EINES GESETZES EINGEGRIFFEN WER

DEN. ARTIKEL 3  ALLE MENSCHEN SIND VOR DEM GESETZ GLEICH.  MÄNNER UND FRAU

EN SIND GLEICHBERECHTIGT. DER STAAT FÖRDERT DIE TATSÄCHLICHE DURCHSETZUNG DER GLEICHBE

RECHTIGUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN UND WIRKT AUF DIE BESEITIGUNG BESTEHENDER NACH

TEILE HIN.  NIEMAND DARF WEGEN SEINES GESCHLECHTES, SEINER ABSTAMMUNG, SEINER RASSE, SEI

NER SPRACHE, SEINER HEIMAT UND HERKUNFT, SEINES GLAUBENS, SEINER RELIGIÖSEN ODER POLITI

SCHEN ANSCHAUUNGEN BENACHTEILIGT ODER BEVORZUGT WERDEN. NIEMAND DARF WEGEN SEI

NER BEHINDERUNG BENACHTEILIGT WERDEN. ARTIKEL 4  DIE FREIHEIT DES GLAUBENS, DES GEWIS

SENS UND DIE FREIHEIT DES RELIGIÖSEN UND WELTANSCHAULICHEN BEKENNTNISSES SIND UNVER

LETZLICH.  DIE UNGESTÖRTE RELIGIONSAUSÜBUNG WIRD GEWÄHRLEISTET.  NIEMAND DARF GE

GEN SEIN GEWISSEN ZUM KRIEGSDIENST MIT DER WAFFE GEZWUNGEN WERDEN. DAS NÄHERE RE

GELT EIN BUNDESGESETZ. ARTIKEL 5  JEDER HAT DAS RECHT, SEINE MEI

NUNG IN WORT, SCHRIFT UND BILD FREI ZU ÄUSSERN UND ZU VERBREITEN UND SICH AUS ALLGE

MEIN ZUGÄNGLICHEN QUELLEN UNGEHINDERT ZU UNTERRICHTEN. DIE PRESSEFREI

HEIT UND DIE FREIHEIT DER BERICHTERSTATTUNG DURCH RUNDFUNK UND FILM WERDEN GEWÄHR

LEISTET. EINE ZENSUR FINDET NICHT STATT.  DIESE RECHTE FINDEN IHRE SCHRANKEN IN DEN VOR

SCHRIFTEN DER ALLGEMEINEN GESETZE, DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ZUM SCHUTZE DER JU

GEND UND IN DEM RECHT DER PERSÖNLICHEN EHRE.  KUNST UND WISSENSCHAFT, FOR

SCHUNG UND LEHRE SIND FREI. DIE FREIHEIT DER LEHRE ENTBINDET NICHT VON DER TREUE ZUR VER

FASSUNG. ARTIKEL 6  EHE UND FAMILIE STEHEN UNTER DEM BESONDEREN SCHUTZE DER STAATLI

CHEN ORDNUNG.  PFLEGE UND ERZIEHUNG DER KINDER SIND DAS NATÜRLICHE RECHT DER EL

TERN UND DIE ZUVÖRDERST IHNEN OBLIEGENDE PFLICHT. ÜBER IHRE BETÄTIGUNG WACHT DIE STAAT

LICHE GEMEINSCHAFT.  GEGEN DEN WILLEN DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN DÜRFEN KIN

DER NUR AUF GRUND EINES GESETZES VON DER FAMILIE GETRENNT WERDEN, WENN DIE ERZIEHUNGS

BERECHTIGTEN VERSAGEN ODER WENN DIE KINDER AUS ANDEREN GRÜNDEN ZU VERWAHRLO

SEN DROHEN.  JEDE MUTTER HAT ANSPRUCH AUF DEN SCHUTZ UND DIE FÜRSORGE DER GEMEIN

SCHAFT.  DEN UNEHELICHEN KINDERN SIND DURCH DIE GESETZGEBUNG DIE GLEICHEN BEDINGUN

GEN FÜR IHRE LEIBLICHE UND SEELISCHE ENTWICKLUNG UND IHRE STELLUNG IN DER GESELL

SCHAFT ZU SCHAFFEN WIE DEN EHELICHEN KINDERN. ARTIKEL 7  DAS GESAMTE SCHULWE

SEN STEHT UNTER DER AUFSICHT DES STAATES.  DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN HA

BEN DAS RECHT, ÜBER DIE TEILNAHME DES KINDES AM RELIGIONSUNTERRICHT ZU BESTIM

MEN.  DER RELIGIONSUNTERRICHT IST IN DEN ÖFFENTLICHEN SCHULEN MIT AUSNAHME DER BE

KENNTNISFREIEN SCHULEN ORDENTLICHES LEHRFACH. UNBESCHADET DES STAATLICHEN AUFSICHTS

RECHTES WIRD DER RELIGIONSUNTERRICHT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GRUNDSÄTZEN DER RELI

GIONSGEMEINSCHAFTEN ERTEILT. KEIN LEHRER DARF GEGEN SEINEN WILLEN VERPFLICHTET WER

DEN, RELIGIONSUNTERRICHT ZU ERTEILEN.  DAS RECHT ZUR ERRICHTUNG VON PRIVATEN SCHU

LEN WIRD GEWÄHRLEISTET. PRIVATE SCHULEN ALS ERSATZ FÜR ÖFFENTLICHE SCHULEN BEDÜR

FEN DER GENEHMIGUNG DES STAATES UND UNTERSTEHEN DEN LANDESGESETZEN. DIE GENEHMI

GUNG IST ZU ERTEILEN, WENN DIE PRIVATEN SCHULEN IN IHREN LEHRZIELEN UND EINRICHTUN

GEN SOWIE IN DER WISSENSCHAFTLICHEN AUSBILDUNG IHRER LEHRKRÄFTE NICHT HINTER DEN ÖF

FENTLICHEN SCHULEN ZURÜCKSTEHEN UND EINE SONDERUNG DER SCHÜLER NACH DEN BESITZVER

HÄLTNISSEN DER ELTERN NICHT GEFÖRDERT WIRD. DIE GENEHMIGUNG IST ZU VERSA

GEN, WENN DIE WIRTSCHAFTLICHE UND RECHTLICHE STELLUNG DER LEHRKRÄFTE NICHT GENÜ

GEND GESICHERT IST.  EINE PRIVATE VOLKSSCHULE IST NUR ZUZULASSEN, WENN DIE UNTERRICHTS

VERWALTUNG EIN BESONDERES PÄDAGOGISCHES INTERESSE ANERKENNT ODER, AUF ANTRAG VON ER

ZIEHUNGSBERECHTIGTEN, WENN SIE ALS GEMEINSCHAFTSSCHULE, ALS 

 ODER WELTAN

SCHAUUNGSSCHULE ERRICHTET WERDEN SOLL UND EINE ÖFFENTLICHE VOLKSSCHULE DIE

SER ART IN DER GEMEINDE NICHT BESTEHT.  VORSCHULEN BLEIBEN AUFGEHOBEN. ARTIKEL 8  AL

LE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, SICH OHNE ANMELDUNG ODER ERLAUBNIS FRIEDLICH UND OH

NE WAFFEN ZU VERSAMMELN.  FÜR VERSAMMLUNGEN UNTER FREIEM HIMMEL KANN DIE

SES RECHT DURCH GESETZ ODER AUF GRUND EINES GESETZES BESCHRÄNKT WERDEN. ARTIKEL 9  AL

LE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, VEREINE UND GESELLSCHAFTEN ZU BILDEN.  VEREINIGUN

GEN, DEREN ZWECKE ODER DEREN TÄTIGKEIT DEN STRAFGESETZEN ZUWIDERLAU

FEN ODER DIE SICH GEGEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER GEGEN DEN GEDAN

KEN DER VÖLKERVERSTÄNDIGUNG RICHTEN, SIND VERBOTEN.  DAS RECHT, ZUR WAHRUNG UND FÖR

DERUNG DER 

 UND WIRTSCHAFTSBEDINGUNGEN VEREINIGUNGEN ZU BILDEN, IST FÜR JEDER

MANN UND FÜR ALLE BERUFE GEWÄHRLEISTET. ABREDEN, DIE DIESES RECHT EINSCHRÄN

KEN ODER ZU BEHINDERN SUCHEN, SIND NICHTIG, HIERAUF GERICHTETE MASSNAH

MEN SIND RECHTSWIDRIG. MASSNAHMEN NACH DEN ARTIKELN 12A, 35 ABS. 2 UND 3, ARTI

KEL 87A ABS. 4 UND ARTIKEL 91 DÜRFEN SICH NICHT GEGEN ARBEITSKÄMPFE RICHTEN, DIE ZUR WAH

RUNG UND FÖRDERUNG DER 

 UND WIRTSCHAFTSBEDINGUNGEN VON VEREINIGUN

GEN IM SINNE DES SATZES 1 GEFÜHRT WERDEN. ARTIKEL 10  DAS BRIEFGEHEIMNIS SO

WIE DAS 
 UND FERNMELDEGEHEIMNIS SIND UNVERLETZLICH.  BESCHRÄNKUNGEN DÜR

FEN NUR AUF GRUND EINES GESETZES ANGEORDNET WERDEN. DIENT DIE BESCHRÄN

KUNG DEM SCHUTZE DER FREIHEITLICHEN DEMOKRATISCHEN GRUNDORDNUNG ODER DES BESTAN

DES ODER DER SICHERUNG DES BUNDES ODER EINES LANDES, SO KANN DAS GESETZ BESTIM

MEN, DASS SIE DEM BETROFFENEN NICHT MITGETEILT WIRD UND DASS AN DIE STELLE DES RECHTSWE

GES DIE NACHPRÜFUNG DURCH VON DER VOLKSVERTRETUNG BESTELLTE ORGANE UND HILFSORGA

NE TRITT. ARTIKEL 11  ALLE DEUTSCHEN GENIESSEN FREIZÜGIGKEIT IM GANZEN BUNDESGE

BIET.  DIESES RECHT DARF NUR DURCH GESETZ ODER AUF GRUND EINES GESET

ZES UND NUR FÜR DIE FÄLLE EINGESCHRÄNKT WERDEN, IN DENEN EINE AUSREICHENDE LEBENS

GRUNDLAGE NICHT VORHANDEN IST UND DER ALLGEMEINHEIT DARAUS BESONDERE LASTEN ENTSTE
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MANN HAT DAS RECHT, SICH EINZELN ODER IN GEMEINSCHAFT MIT ANDEREN SCHRIFTLICH MIT BIT

TEN ODER BESCHWERDEN AN DIE ZUSTÄNDIGEN STELLEN UND AN DIE VOLKSVERTRETUNG ZU WEN

DEN. ARTIKEL 18 WER DIE FREIHEIT DER MEINUNGSÄUSSERUNG, INSBESONDERE DIE PRESSEFREI

HEIT 

 5 ABS.  DIE LEHRFREIHEIT 

 5 ABS.  DIE VERSAMMLUNGSFREIHEIT 

KEL  DIE VEREINIGUNGSFREIHEIT 

  DAS 
 

 UND FERNMELDEGEHEIMNIS 

KEL 
 DAS EIGENTUM 

  ODER DAS ASYLRECHT 

 
 ZUM KAMPFE GEGEN DIE FREI

HEITLICHE DEMOKRATISCHE GRUNDORDNUNG MISSBRAUCHT, VERWIRKT DIESE GRUNDRECH

TE. DIE VERWIRKUNG UND IHR AUSMASS WERDEN DURCH DAS BUNDESVERFASSUNGSGERICHT AUSGE

SPROROCHEN. ARTIKEL 19  SOWEIT NACH DIESEM GRUNDGESETZ EIN GRUNDRECHT DURCH GE

SETZ ODER AUF GRUND EINES GESETZES EINGESCHRÄNKT WERDEN KANN, MUSS DAS GESETZ ALLGE

MEIN UND NICHT NUR FÜR DEN EINZELFALL GELTEN. AUSSERDEM MUSS DAS GESETZ DAS GRUND

RECHT UNTER ANGABE DES ARTIKELS NENNEN.  IN KEINEM FALLE DARF EIN GRUNDRECHT IN SEI

NEM WESENSGEHALT ANGETASTET WERDEN.  DIE GRUNDRECHTE GELTEN AUCH FÜR INLÄNDI

SCHE JURISTISCHE PERSONEN, SOWEIT SIE IHREM WESEN NACH AUF DIESE ANWENDBAR SIND.

RT
IKEL 1  DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR. SIE ZU ACHTEN UND ZU SCHÜT

ZEN IST VERPFLICHTUNG ALLER STAATLICHEN GEWALT.  DAS DEUTSCHE VOLK BEKENNT SICH DAR

UM ZU UNVERLETZLICHEN UND UNVERÄUSSERLICHEN MENSCHENRECHTEN ALS GRUNDLAGE JE

DER MENSCHLICHEN GEMEINSCHAFT, DES FRIEDENS UND DER GERECHTIG

KEIT IN DER WELT.  DIE NACHFOLGENDEN GRUNDRECHTE BINDEN GESETZGEBUNG, VOLLZIEHEN

DE GEWALT UND RECHTSPRECHUNG ALS UNMITTELBAR GELTENDES RECHT. ARTIKEL 2  JE

DER HAT DAS RECHT AUF DIE FREIE ENTFALTUNG SEINER PERSÖNLICHKEIT, SOWEIT ER NICHT DIE RECH

TE ANDERER VERLETZT UND NICHT GEGEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER DAS SITTEN

GESETZ VERSTÖSST.  JEDER HAT DAS RECHT AUF LEBEN UND KÖRPERLICHE UNVERSEHRT

HEIT. DIE FREIHEIT DER PERSON IST UNVERLETZLICH. IN DIESE RECHTE DARF NUR AUF GRUND EINES GE

SETZES EINGEGRIFFEN WERDEN. ARTIKEL 3  ALLE MENSCHEN SIND VOR DEM GESETZ GLEICH.  MÄN

NER UND FRAUEN SIND GLEICHBERECHTIGT. DER STAAT FÖRDERT DIE TATSÄCHLICHE DURCHSET

ZUNG DER GLEICHBERECHTIGUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN UND WIRKT AUF DIE BESEITIGUNG BE

STEHENDER NACHTEILE HIN.  NIEMAND DARF WEGEN SEINES GESCHLECHTES, SEINER ABSTAM

MUNG, SEINER RASSE, SEINER SPRACHE, SEINER HEIMAT UND HERKUNFT, SEINES GLAUBENS, SEINER RE

LIGIÖSEN ODER POLITISCHEN ANSCHAUUNGEN BENACHTEILIGT ODER BEVORZUGT WERDEN. NIE

MAND DARF WEGEN SEINER BEHINDERUNG BENACHTEILIGT WERDEN. ARTIKEL 4  DIE FREI

HEIT DES GLAUBENS, DES GEWISSENS UND DIE FREIHEIT DES RELIGIÖSEN UND WELTANSCHAULI

CHEN BEKENNTNISSES SIND UNVERLETZLICH.  DIE UNGESTÖRTE RELIGIONSAUSÜBUNG WIRD GE

WÄHRLEISTET.  NIEMAND DARF GEGEN SEIN GEWISSEN ZUM KRIEGSDIENST MIT DER WAFFE GEZWUN

GEN WERDEN. DAS NÄHERE REGELT EIN BUNDESGESETZ. ARTIKEL 5  JEDER HAT DAS RECHT, SEINE MEI

NUNG IN WORT, SCHRIFT UND BILD FREI ZU ÄUSSERN UND ZU VERBREITEN UND SICH AUS ALLGE

MEIN ZUGÄNGLICHEN QUELLEN UNGEHINDERT ZU UNTERRICHTEN. DIE PRESSEFREI

HEIT UND DIE FREIHEIT DER BERICHTERSTATTUNG DURCH RUNDFUNK UND FILM WERDEN GEWÄHR

LEISTET. EINE ZENSUR FINDET NICHT STATT.  DIESE RECHTE FINDEN IHRE SCHRANKEN IN DEN VOR

SCHRIFTEN DER ALLGEMEINEN GESETZE, DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ZUM SCHUTZE DER JU

GEND UND IN DEM RECHT DER PERSÖNLICHEN EHRE.  KUNST UND WISSENSCHAFT, FOR

SCHUNG UND LEHRE SIND FREI. DIE FREIHEIT DER LEHRE ENTBINDET NICHT VON DER TREUE ZUR VER

FASSUNG. ARTIKEL 6  EHE UND FAMILIE STEHEN UNTER DEM BESONDEREN SCHUTZE DER STAATLI

CHEN ORDNUNG.  PFLEGE UND ERZIEHUNG DER KINDER SIND DAS NATÜRLICHE RECHT DER EL

TERN UND DIE ZUVÖRDERST IHNEN OBLIEGENDE PFLICHT. ÜBER IHRE BETÄTIGUNG WACHT DIE STAAT

LICHE GEMEINSCHAFT.  GEGEN DEN WILLEN DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN DÜRFEN KIN

DER NUR AUF GRUND EINES GESETZES VON DER FAMILIE GETRENNT WERDEN, WENN DIE ERZIEHUNGS

BERECHTIGTEN VERSAGEN ODER WENN DIE KINDER AUS ANDEREN GRÜNDEN ZU VERWAHRLO

SEN DROHEN.  JEDE MUTTER HAT ANSPRUCH AUF DEN SCHUTZ UND DIE FÜRSORGE DER GEMEIN

SCHAFT.  DEN UNEHELICHEN KINDERN SIND DURCH DIE GESETZGEBUNG DIE GLEICHEN BEDINGUN

GEN FÜR IHRE LEIBLICHE UND SEELISCHE ENTWICKLUNG UND IHRE STELLUNG IN DER GESELL

SCHAFT ZU SCHAFFEN WIE DEN EHELICHEN KINDERN. ARTIKEL 7  DAS GESAMTE SCHULWE

SEN STEHT UNTER DER AUFSICHT DES STAATES.  DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN HA

BEN DAS RECHT, ÜBER DIE TEILNAHME DES KINDES AM RELIGIONSUNTERRICHT ZU BESTIM

MEN.  DER RELIGIONSUNTERRICHT IST IN DEN ÖFFENTLICHEN SCHULEN MIT AUSNAHME DER BE

KENNTNISFREIEN SCHULEN ORDENTLICHES LEHRFACH. UNBESCHADET DES STAATLICHEN AUFSICHTS

RECHTES WIRD DER RELIGIONSUNTERRICHT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GRUNDSÄTZEN DER RELI

GIONSGEMEINSCHAFTEN ERTEILT. KEIN LEHRER DARF GEGEN SEINEN WILLEN VERPFLICHTET WER

DEN, RELIGIONSUNTERRICHT ZU ERTEILEN.  DAS RECHT ZUR ERRICHTUNG VON PRIVATEN SCHU

LEN WIRD GEWÄHRLEISTET. PRIVATE SCHULEN ALS ERSATZ FÜR ÖFFENTLICHE SCHULEN BEDÜR

FEN DER GENEHMIGUNG DES STAATES UND UNTERSTEHEN DEN LANDESGESETZEN. DIE GENEHMI

GUNG IST ZU ERTEILEN, WENN DIE PRIVATEN SCHULEN IN IHREN LEHRZIELEN UND EINRICHTUN

GEN SOWIE IN DER WISSENSCHAFTLICHEN AUSBILDUNG IHRER LEHRKRÄFTE NICHT HINTER DEN ÖF

FENTLICHEN SCHULEN ZURÜCKSTEHEN UND EINE SONDERUNG DER SCHÜLER NACH DEN BESITZVER

HÄLTNISSEN DER ELTERN NICHT GEFÖRDERT WIRD. DIE GENEHMIGUNG IST ZU VERSA

GEN, WENN DIE WIRTSCHAFTLICHE UND RECHTLICHE STELLUNG DER LEHRKRÄFTE NICHT GENÜ

GEND GESICHERT IST.  EINE PRIVATE VOLKSSCHULE IST NUR ZUZULASSEN, WENN DIE UNTERRICHTS

VERWALTUNG EIN BESONDERES PÄDAGOGISCHES INTERESSE ANERKENNT ODER, AUF ANTRAG VON ER

ZIEHUNGSBERECHTIGTEN, WENN SIE ALS GEMEINSCHAFTSSCHULE, ALS 

 ODER WELTAN

SCHAUUNGSSCHULE ERRICHTET WERDEN SOLL UND EINE ÖFFENTLICHE VOLKSSCHULE DIE

SER ART IN DER GEMEINDE NICHT BESTEHT.  VORSCHULEN BLEIBEN AUFGEHOBEN. ARTIKEL 8  AL

LE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, SICH OHNE ANMELDUNG ODER ERLAUBNIS FRIEDLICH UND OH

NE WAFFEN ZU VERSAMMELN.  FÜR VERSAMMLUNGEN UNTER FREIEM HIMMEL KANN DIE

SES RECHT DURCH GESETZ ODER AUF GRUND EINES GESETZES BESCHRÄNKT WERDEN. ARTIKEL 9  AL

LE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, VEREINE UND GESELLSCHAFTEN ZU BILDEN.  VEREINIGUN

GEN, DEREN ZWECKE ODER DEREN TÄTIGKEIT DEN STRAFGESETZEN ZUWIDERLAU

FEN ODER DIE SICH GEGEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER GEGEN DEN GEDAN

KEN DER VÖLKERVERSTÄNDIGUNG RICHTEN, SIND VERBOTEN.  DAS RECHT, ZUR WAHRUNG UND FÖR

DERUNG DER 

 UND WIRTSCHAFTSBEDINGUNGEN VEREINIGUNGEN ZU BILDEN, IST FÜR JEDER

MANN UND FÜR ALLE BERUFE GEWÄHRLEISTET. ABREDEN, DIE DIESES RECHT EINSCHRÄN

KEN ODER ZU BEHINDERN SUCHEN, SIND NICHTIG, HIERAUF GERICHTETE MASSNAH

ARTIKEL 1  DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR. SIE ZU ACHTEN UND ZU SCHÜTZEN IST VER

PFLICHTUNG ALLER STAATLICHEN GEWALT.  DAS DEUTSCHE VOLK BEKENNT SICH DARUM ZU UNVER

LETZLICHEN UND UNVERÄUSSERLICHEN MENSCHENRECHTEN ALS GRUNDLAGE JEDER MENSCHLI

CHEN GEMEINSCHAFT, DES FRIEDENS UND DER GERECHTIGKEIT IN DER WELT.  DIE NACHFOLGEN

DEN GRUNDRECHTE BINDEN GESETZGEBUNG, VOLLZIEHENDE GEWALT UND RECHTSPRE

CHUNG ALS UNMITTELBAR GELTENDES RECHT. ARTIKEL 2  JEDER HAT DAS RECHT AUF DIE FREIE ENT

FALTUNG SEINER PERSÖNLICHKEIT, SOWEIT ER NICHT DIE RECHTE ANDERER VERLETZT UND NICHT GE

GEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER DAS SITTENGESETZ VERSTÖSST.  JE

DER HAT DAS RECHT AUF LEBEN UND KÖRPERLICHE UNVERSEHRTHEIT. DIE FREIHEIT DER PER

SON IST UNVERLETZLICH. IN DIESE RECHTE DARF NUR AUF GRUND EINES GESETZES EINGEGRIFFEN WER

DEN. ARTIKEL 3  ALLE MENSCHEN SIND VOR DEM GESETZ GLEICH.  MÄNNER UND FRAU

EN SIND GLEICHBERECHTIGT. DER STAAT FÖRDERT DIE TATSÄCHLICHE DURCHSETZUNG DER GLEICHBE

RECHTIGUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN UND WIRKT AUF DIE BESEITIGUNG BESTEHENDER NACH

TEILE HIN.  NIEMAND DARF WEGEN SEINES GESCHLECHTES, SEINER ABSTAMMUNG, SEINER RASSE, SEI

NER SPRACHE, SEINER HEIMAT UND HERKUNFT, SEINES GLAUBENS, SEINER RELIGIÖSEN ODER POLITI

SCHEN ANSCHAUUNGEN BENACHTEILIGT ODER BEVORZUGT WERDEN. NIEMAND DARF WEGEN SEI

NER BEHINDERUNG BENACHTEILIGT WERDEN. ARTIKEL 4  DIE FREIHEIT DES GLAUBENS, DES GEWIS

SENS UND DIE FREIHEIT DES RELIGIÖSEN UND WELTANSCHAULICHEN BEKENNTNISSES SIND UNVER

LETZLICH.  DIE UNGESTÖRTE RELIGIONSAUSÜBUNG WIRD GEWÄHRLEISTET.  NIEMAND DARF GE

GEN SEIN GEWISSEN ZUM KRIEGSDIENST MIT DER WAFFE GEZWUNGEN WERDEN. DAS NÄHERE RE

GELT EIN BUNDESGESETZ. ARTIKEL 5  JEDER HAT DAS RECHT, SEINE MEI

NUNG IN WORT, SCHRIFT UND BILD FREI ZU ÄUSSERN UND ZU VERBREITEN UND SICH AUS ALLGE

MEIN ZUGÄNGLICHEN QUELLEN UNGEHINDERT ZU UNTERRICHTEN. DIE PRESSEFREI

HEIT UND DIE FREIHEIT DER BERICHTERSTATTUNG DURCH RUNDFUNK UND FILM WERDEN GEWÄHR

LEISTET. EINE ZENSUR FINDET NICHT STATT.  DIESE RECHTE FINDEN IHRE SCHRANKEN IN DEN VOR

SCHRIFTEN DER ALLGEMEINEN GESETZE, DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ZUM SCHUTZE DER JU

GEND UND IN DEM RECHT DER PERSÖNLICHEN EHRE.  KUNST UND WISSENSCHAFT, FOR

SCHUNG UND LEHRE SIND FREI. DIE FREIHEIT DER LEHRE ENTBINDET NICHT VON DER TREUE ZUR VER

FASSUNG. ARTIKEL 6  EHE UND FAMILIE STEHEN UNTER DEM BESONDEREN SCHUTZE DER STAATLI

CHEN ORDNUNG.  PFLEGE UND ERZIEHUNG DER KINDER SIND DAS NATÜRLICHE RECHT DER EL

TERN UND DIE ZUVÖRDERST IHNEN OBLIEGENDE PFLICHT. ÜBER IHRE BETÄTIGUNG WACHT DIE STAAT

LICHE GEMEINSCHAFT.  GEGEN DEN WILLEN DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN DÜRFEN KIN

DER NUR AUF GRUND EINES GESETZES VON DER FAMILIE GETRENNT WERDEN, WENN DIE ERZIEHUNGS

BERECHTIGTEN VERSAGEN ODER WENN DIE KINDER AUS ANDEREN GRÜNDEN ZU VERWAHRLO

SEN DROHEN.  JEDE MUTTER HAT ANSPRUCH AUF DEN SCHUTZ UND DIE FÜRSORGE DER GEMEIN

SCHAFT.  DEN UNEHELICHEN KINDERN SIND DURCH DIE GESETZGEBUNG DIE GLEICHEN BEDINGUN

GEN FÜR IHRE LEIBLICHE UND SEELISCHE ENTWICKLUNG UND IHRE STELLUNG IN DER GESELL

SCHAFT ZU SCHAFFEN WIE DEN EHELICHEN KINDERN. ARTIKEL 7  DAS GESAMTE SCHULWE

SEN STEHT UNTER DER AUFSICHT DES STAATES.  DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN HA

BEN DAS RECHT, ÜBER DIE TEILNAHME DES KINDES AM RELIGIONSUNTERRICHT ZU BESTIM

MEN.  DER RELIGIONSUNTERRICHT IST IN DEN ÖFFENTLICHEN SCHULEN MIT AUSNAHME DER BE

KENNTNISFREIEN SCHULEN ORDENTLICHES LEHRFACH. UNBESCHADET DES STAATLICHEN AUFSICHTS

RECHTES WIRD DER RELIGIONSUNTERRICHT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GRUNDSÄTZEN DER RELI

GIONSGEMEINSCHAFTEN ERTEILT. KEIN LEHRER DARF GEGEN SEINEN WILLEN VERPFLICHTET WER

DEN, RELIGIONSUNTERRICHT ZU ERTEILEN.  DAS RECHT ZUR ERRICHTUNG VON PRIVATEN SCHU

LEN WIRD GEWÄHRLEISTET. PRIVATE SCHULEN ALS ERSATZ FÜR ÖFFENTLICHE SCHULEN BEDÜR

FEN DER GENEHMIGUNG DES STAATES UND UNTERSTEHEN DEN LANDESGESETZEN. DIE GENEHMI

GUNG IST ZU ERTEILEN, WENN DIE PRIVATEN SCHULEN IN IHREN LEHRZIELEN UND EINRICHTUN

GEN SOWIE IN DER WISSENSCHAFTLICHEN AUSBILDUNG IHRER LEHRKRÄFTE NICHT HINTER DEN ÖF

FENTLICHEN SCHULEN ZURÜCKSTEHEN UND EINE SONDERUNG DER SCHÜLER NACH DEN BESITZVER

HÄLTNISSEN DER ELTERN NICHT GEFÖRDERT WIRD. DIE GENEHMIGUNG IST ZU VERSA

GEN, WENN DIE WIRTSCHAFTLICHE UND RECHTLICHE STELLUNG DER LEHRKRÄFTE NICHT GENÜ

GEND GESICHERT IST.  EINE PRIVATE VOLKSSCHULE IST NUR ZUZULASSEN, WENN DIE UNTERRICHTS

VERWALTUNG EIN BESONDERES PÄDAGOGISCHES INTERESSE ANERKENNT ODER, AUF ANTRAG VON ER

ZIEHUNGSBERECHTIGTEN, WENN SIE ALS GEMEINSCHAFTSSCHULE, ALS 

 ODER WELTAN

SCHAUUNGSSCHULE ERRICHTET WERDEN SOLL UND EINE ÖFFENTLICHE VOLKSSCHULE DIE

SER ART IN DER GEMEINDE NICHT BESTEHT.  VORSCHULEN BLEIBEN AUFGEHOBEN. ARTIKEL 8  AL

LE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, SICH OHNE ANMELDUNG ODER ERLAUBNIS FRIEDLICH UND OH

NE WAFFEN ZU VERSAMMELN.  FÜR VERSAMMLUNGEN UNTER FREIEM HIMMEL KANN DIE

SES RECHT DURCH GESETZ ODER AUF GRUND EINES GESETZES BESCHRÄNKT WERDEN. ARTIKEL 9  AL

LE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, VEREINE UND GESELLSCHAFTEN ZU BILDEN.  VEREINIGUN

GEN, DEREN ZWECKE ODER DEREN TÄTIGKEIT DEN STRAFGESETZEN ZUWIDERLAU

FEN ODER DIE SICH GEGEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER GEGEN DEN GEDAN

KEN DER VÖLKERVERSTÄNDIGUNG RICHTEN, SIND VERBOTEN.  DAS RECHT, ZUR WAHRUNG UND FÖR

DERUNG DER 

 UND WIRTSCHAFTSBEDINGUNGEN VEREINIGUNGEN ZU BILDEN, IST FÜR JEDER

MANN UND FÜR ALLE BERUFE GEWÄHRLEISTET. ABREDEN, DIE DIESES RECHT EINSCHRÄN

KEN ODER ZU BEHINDERN SUCHEN, SIND NICHTIG, HIERAUF GERICHTETE MASSNAH

MEN SIND RECHTSWIDRIG. MASSNAHMEN NACH DEN ARTIKELN 12A, 35 ABS. 2 UND 3, ARTI

KEL 87A ABS. 4 UND ARTIKEL 91 DÜRFEN SICH NICHT GEGEN ARBEITSKÄMPFE RICHTEN, DIE ZUR WAH

RUNG UND FÖRDERUNG DER 

 UND WIRTSCHAFTSBEDINGUNGEN VON VEREINIGUN

GEN IM SINNE DES SATZES 1 GEFÜHRT WERDEN. ARTIKEL 10  DAS BRIEFGEHEIMNIS SO

WIE DAS 
 UND FERNMELDEGEHEIMNIS SIND UNVERLETZLICH.  BESCHRÄNKUNGEN DÜR

FEN NUR AUF GRUND EINES GESETZES ANGEORDNET WERDEN. DIENT DIE BESCHRÄN

KUNG DEM SCHUTZE DER FREIHEITLICHEN DEMOKRATISCHEN GRUNDORDNUNG ODER DES BESTAN

DES ODER DER SICHERUNG DES BUNDES ODER EINES LANDES, SO KANN DAS GESETZ BESTIM

MEN, DASS SIE DEM BETROFFENEN NICHT MITGETEILT WIRD UND DASS AN DIE STELLE DES RECHTSWE

GES DIE NACHPRÜFUNG DURCH VON DER VOLKSVERTRETUNG BESTELLTE ORGANE UND HILFSORGA

NE TRITT. ARTIKEL 11  ALLE DEUTSCHEN GENIESSEN FREIZÜGIGKEIT IM GANZEN BUNDESGE

BIET.  DIESES RECHT DARF NUR DURCH GESETZ ODER AUF GRUND EINES GESET

ZES UND NUR FÜR DIE FÄLLE EINGESCHRÄNKT WERDEN, IN DENEN EINE AUSREICHENDE LEBENS

GRUNDLAGE NICHT VORHANDEN IST UND DER ALLGEMEINHEIT DARAUS BESONDERE LASTEN ENTSTE
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ARTIKEL 1  DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR. SIE ZU ACHTEN UND ZU SCHÜTZEN IST VER

PFLICHTUNG ALLER STAATLICHEN GEWALT.  DAS DEUTSCHE VOLK BEKENNT SICH DARUM ZU UNVER

LETZLICHEN UND UNVERÄUSSERLICHEN MENSCHENRECHTEN ALS GRUNDLAGE JEDER MENSCHLI

CHEN GEMEINSCHAFT, DES FRIEDENS UND DER GERECHTIGKEIT IN DER WELT.  DIE NACHFOLGEN

DEN GRUNDRECHTE BINDEN GESETZGEBUNG, VOLLZIEHENDE GEWALT UND RECHTSPRE

CHUNG ALS UNMITTELBAR GELTENDES RECHT. ARTIKEL 2  JEDER HAT DAS RECHT AUF DIE FREIE ENT

FALTUNG SEINER PERSÖNLICHKEIT, SOWEIT ER NICHT DIE RECHTE ANDERER VERLETZT UND NICHT GE

GEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER DAS SITTENGESETZ VERSTÖSST.  JE

DER HAT DAS RECHT AUF LEBEN UND KÖRPERLICHE UNVERSEHRTHEIT. DIE FREIHEIT DER PER

SON IST UNVERLETZLICH. IN DIESE RECHTE DARF NUR AUF GRUND EINES GESETZES EINGEGRIFFEN WER

DEN. ARTIKEL 3  ALLE MENSCHEN SIND VOR DEM GESETZ GLEICH.  MÄNNER UND FRAU

EN SIND GLEICHBERECHTIGT. DER STAAT FÖRDERT DIE TATSÄCHLICHE DURCHSETZUNG DER GLEICHBE

RECHTIGUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN UND WIRKT AUF DIE BESEITIGUNG BESTEHENDER NACH

TEILE HIN.  NIEMAND DARF WEGEN SEINES GESCHLECHTES, SEINER ABSTAMMUNG, SEINER RASSE, SEI

NER SPRACHE, SEINER HEIMAT UND HERKUNFT, SEINES GLAUBENS, SEINER RELIGIÖSEN ODER POLITI

SCHEN ANSHTEILIGT ODER BEVORZUGT WERDEN. NIEMAND DARF WEGEN SEINER BEHINDERUNG BE

NACHTEILIGT WERDEN. ARTIKEL 4  DIE FREIHEIT DES GLAUBENS, DES GEWISSENS UND DIE FREI

HEIT DES RELIGIÖSEN UND WELTANSCHAULICHEN BEKENNTNISSES SIND UNVERLETZLICH.  DIE UN

GESTÖRTE RELIGIONSAUSÜBUNG WIRD GEWÄHRLEISTET.  NIEMAND DARF GEGEN SEIN GEWIS

SEN ZUM KRIEGSDIENST MIT DER WAFFE GEZWUNGEN WERDEN. DAS NÄHERE REGELT EIN BUNDESGE

SETZ. ARTIKEL 5  JEDER HAT DAS RECHT, SEINE MEINUNG IN WORT, SCHRIFT UND BILD FREI ZU ÄU

SSERN UND ZU VERBREITEN UND SICH AUS ALLGEMEIN ZUGÄNGLICHEN QUELLEN UNGEHIN

DERT ZU UNTERRICHTEN. DIE PRESSEFREIHEIT UND DIE FREIHEIT DER BERICHTERSTAT

TUNG DURCH RUNDFUNK UND FILM WERDEN GEWÄHRLEISTET. EINE ZENSUR FIN

DET NICHT STATT.  DIESE RECHTE FINDEN IHRE SCHRANKEN IN DEN VORSCHRIFTEN DER ALLGEMEI

NEN GESETZE, DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ZUM SCHUTZE DER JU

GEND UND IN DEM RECHT DER PERSÖNLICHEN EHRE.  KUNST UND WISSENSCHAFT, FOR

SCHUNG UND LEHRE SIND FREI. DIE FREIHEIT DER LEHRE ENTBINDET NICHT VON DER TREUE ZUR VER

FASSUNG. ARTIKEL 6  EHE UND FAMILIE STEHEN UNTER DEM BESONDEREN SCHUTZE DER STAATLI

CHEN ORDNUNG.  PFLEGE UND ERZIEHUNG DER KINDER SIND DAS NATÜRLICHE RECHT DER EL

TERN UND DIE ZUVÖRDERST IHNEN OBLIEGENDE PFLICHT. ÜBER IHRE BETÄTIGUNG WACHT DIE STAAT

LICHE GEMEINSCHAFT.  GEGEN DEN WILLEN DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN DÜRFEN KIN

DER NUR AUF GRUND EINES GESETZES VON DER FAMILIE GETRENNT WERDEN, WENN DIE ERZIEHUNGS

BERECHTIGTEN VERSAGEN ODER WENN DIE KINDER AUS ANDEREN GRÜNDEN ZU VERWAHRLO

SEN DROHEN.  JEDE MUTTER HAT ANSPRUCH AUF DEN SCHUTZ UND DIE FÜRSORGE DER GEMEIN

SCHAFT.  DEN UNEHELICHEN KINDERN SIND DURCH DIE GESETZGEBUNG DIE GLEICHEN BEDINGUN

GEN FÜR IHRE LEIBLICHE UND SEELISCHE ENTWICKLUNG UND IHRE STELLUNG IN DER GESELL

SCHAFT ZU SCHAFFEN WIE DEN EHELICHEN KINDERN. ARTIKEL 7  DAS GESAMTE SCHULWE

SEN STEHT UNTER DER AUFSICHT DES STAATES.  DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN HA

BEN DAS RECHT, ÜBER DIE TEILNAHME DES KINDES AM RELIGIONSUNTERRICHT ZU BESTIM

MEN.  DER RELIGIONSUNTERRICHT IST IN DEN ÖFFENTLICHEN SCHULEN MIT AUSNAHME DER BE

KENNTNISFREIEN SCHULEN ORDENTLICHES LEHRFACH. UNBESCHADET DES STAATLICHEN AUFSICHTS

RECHTES WIRD DER RELIGIONSUNTERRICHT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GRUNDSÄTZEN DER RELI

GIONSGEMEINSCHAFTEN ERTEILT. KEIN LEHRER DARF GEGEN SEINEN WILLEN VERPFLICHTET WER

DEN, RELIGIONSUNTERRICHT ZU ERTEILEN.  DAS RECHT ZUR ERRICHTUNG VON PRIVATEN SCHU

LEN WIRD GEWÄHRLEISTET. PRIVATE SCHULEN ALS ERSATZ FÜR ÖFFENTLICHE SCHULEN BEDÜR

FEN DER GENEHMIGUNG DES STAATES UND UNTERSTEHEN DEN LANDESGESETZEN. DIE GENEHMI

GUNG IST ZU ERTEILEN, WENN DIE PRIVATEN SCHULEN IN IHREN LEHRZIELEN UND EINRICHTUN

GEN SOWIE IN DER WISSENSCHAFTLICHEN AUSBILDUNG IHRER LEHRKRÄFTE NICHT HINTER DEN ÖF

FENTLICHEN SCHULEN ZURÜCKSTEHEN UND EINE SONDERUNG DER SCHÜLER NACH DEN BESITZVER

HÄLTNISSEN DER ELTERN NICHT GEFÖRDERT WIRD. DIE GENEHMIGUNG IST ZU VERSA

GEN, WENN DIE WIRTSCHAFTLICHE UND RECHTLICHE STELLUNG DER LEHRKRÄFTE NICHT GENÜ

GEND GESICHERT IST.  EINE PRIVATE VOLKSSCHULE IST NUR ZUZULASSEN, WENN DIE UNTERRICHTS

VERWALTUNG EIN BESONDERES PÄDAGOGISCHES INTERESSE ANERKENNT ODER, AUF ANTRAG VON ER

ZIEHUNGSBERECHTIGTEN, WENN SIE ALS GEMEINSCHAFTSSCHULE, ALS 

 ODER WELTAN

SCHAUUNGSSCHULE ERRICHTET WERDEN SOLL UND EINE ÖFFENTLICHE VOLKSSCHULE DIE

SER ART IN DER GEMEINDE NICHT BESTEHT.  VORSCHULEN BLEIBEN AUFGEHOBEN. ARTIKEL 8  AL

LE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, SICH OHNE ANMELDUNG ODER ERLAUBNIS FRIEDLICH UND OH

NE WAFFEN ZU VERSAMMELN.  FÜR VERSAMMLUNGEN UNTER FREIEM HIMMEL KANN DIE

SES RECHT DURCH GESETZ ODER AUF GRUND EINES GESETZES BESCHRÄNKT WERDEN. ARTIKEL 9  AL

LE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, VEREINE UND GESELLSCHAFTEN ZU BILDEN.  VEREINIGUN

GEN, DEREN ZWECKE ODER DEREN TÄTIGKEIT DEN STRAFGESETZEN ZUWIDERLAU

FEN ODER DIE SICH GEGEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER GEGEN DEN GEDAN

KEN DER VÖLKERVERSTÄNDIGUNG RICHTEN, SIND VERBOTEN.  DAS RECHT, ZUR WAHRUNG UND FÖR

DERUNG DER 

 UND WIRTSCHAFTSBEDINGUNGEN VEREINIGUNGEN ZU BILDEN, IST FÜR JEDER

MANN UND FÜR ALLE BERUFE GEWÄHRLEISTET. ABREDEN, DIE DIESES RECHT EINSCHRÄN

KEN ODER ZU BEHINDERN SUCHEN, SIND NICHTIG, HIERAUF GERICHTETE MASSNAH

MEN SIND RECHTSWIDRIG. MASSNAHMEN NACH DEN ARTIKELN 12A, 35 ABS. 2 UND 3, ARTI

KEL 87A ABS. 4 UND ARTIKEL 91 DÜRFEN SICH NICHT GEGEN ARBEITSKÄMPFE RICHTEN, DIE ZUR WAH

RUNG UND FÖRDERUNG DER 

 UND WIRTSCHAFTSBEDINGUNGEN VON VEREINIGUN

GEN IM SINNE DES SATZES 1 GEFÜHRT WERDEN. ARTIKEL 10  DAS BRIEFGEHEIMNIS SO

WIE DAS 
 UND FERNMELDEGEHEIMNIS SIND UNVERLETZLICH.  BESCHRÄNKUNGEN DÜR

FEN NUR AUF GRUND EINES GESETZES ANGEORDNET WERDEN. DIENT DIE BESCHRÄN

KUNG DEM SCHUTZE DER FREIHEITLICHEN DEMOKRATISCHEN GRUNDORDNUNG ODER DES BESTAN

DES ODER DER SICHERUNG DES BUNDES ODER EINES LANDES, SO KANN DAS GESETZ BESTIM

MEN, DASS SIE DEM BETROFFENEN NICHT MITGETEILT WIRD UND DASS AN DIE STELLE DES RECHTSWE

GES DIE NACHPRÜFUNG DURCH VON DER VOLKSVERTRETUNG BESTELLTE ORGANE UND HILFSORGA

NE TRITT. ARTIKEL 11  ALLE DEUTSCHEN GENIESSEN FREIZÜGIGKEIT IM GANZEN BUNDESGE

BIET.  DIESES RECHT DARF NUR DURCH GESETZ ODER AUF GRUND EINES GESET

ZES UND NUR FÜR DIE FÄLLE EINGESCHRÄNKT WERDEN, IN DENEN EINE AUSREICHENDE LEBENS

GRUNDLAGE NICHT VORHANDEN IST UND DER ALLGEMEINHEIT DARAUS BESONDERE LASTEN ENTSTE
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Mitgliedern empfehlen zu wollen. Und sicher auch 
deshalb sind wieder weit über 200 neue Mitglieder zu 
uns gestoßen, darunter auch die Open Society Founda-
tions und die Bill & Melinda Gates Foundation.

Diesen vielen Bedürfnissen gerecht zu werden, wird nicht 
einfacher. Die Geschäftsstelle muss noch mehr zu einer 
schlanken Serviceplattform werden, und weiterhin in 
eine aktive Interessenvertretung investieren. Die größte 
Herausforderung wird aber vermutlich darin bestehen, 
der eine gemeinsame Ort zu bleiben, an dem sich das 
Stiften weiterentwickelt. Ein guter Verband ist für seine 
heutigen Mitglieder da, ein sehr guter auch für die 
nächsten.

Ich danke dem Generalsekretär Felix Oldenburg und dem 
Team in der Geschäftsstelle für die Aktivitäten, Initiativen  
und das Engagement im zurückliegenden Jahr 2019. Das 
Jahr 2020 beginnt auf der Basis dieser gemeinsamen 
Überzeugungen mit einer Reihe von Gesprächen zur 
 Weiterentwicklung der Verbandsstrukturen. Meine Bitte: 
Lassen Sie uns zusammenhalten, um die Zukunft  
zu gestalten!

Herzlich 

Ihr Joachim Rogall

Liebe Mitglieder,
liebe Freundinnen und Freunde der Stiftungen,

wie vereinbaren wir Neues mit Althergebrachtem, wie 
finden wir trotz Vielfalt gemeinsame Positionen, und wie 
tragen wir sie dann zusammen und glaubwürdig in die 
Öffentlichkeit und Politik?

Das Jahr 2019 war gleichermaßen von Erfolgen und Lern-
erfahrungen zu diesen Fragen geprägt. Es stand damit 
ganz im Zeichen des Mottos des Deutschen Stiftungs-
tages „Unsere Demokratie“. Ein Schwerpunkt, den wir 
erstmals ein ganzes Jahr lang medial auf ↘ stiftungen.
org/unsere- demokratie begleitet haben.

Politisch ist es uns gelungen, die stockende Stiftungs-
rechtsreform mit einer bisher in der Verbandsgeschichte 
beispiellosen Mobilisierung von über 1.200 Mitgliedern 
wieder in Gang zu bringen. Innerhalb weniger Wochen 
haben wir gezeigt, wie kraftvoll die Stiftungen auftreten 
können, wenn sie einig sind. Auf europäischer Ebene 
konnten wir über DAFNE (die gemeinsame Interessenver-
tretung aller europäischen Verbände) drohende Regulie-
rungen abwenden und die neu gewählten europäischen 
Institutionen auf eine Partnerschaft mit der Philanthropie 
und die Idee eines europäischen Binnenmarktes für Stif-
tungen verpflichten.

Intensiv haben wir auch Gespräche mit der nächsten 
Generation und zur Zukunft des Stiftens geführt. Mit der 
Klammer „Next Philanthropy“ haben wir Nachrichten 
verbreitet, Veranstaltungen durchgeführt, internationale 
Verbandspartnerschaften initiiert und im Herbst mit Ver-
mögenden beim Bundespräsidenten einen Dialogprozess 
gestartet.

Vielen von Ihnen wird die Mitgliederversammlung vom 
Juni 2019 in Mannheim in besonderer Erinnerung sein 
– mit einer leidenschaftlichen Diskussion und einem 
Beschluss zur Ergänzung der Grundsätze guter Stiftungs-
praxis.

Neben unterschiedlichen Meinungen wurde dabei eines 
sichtbar: Den Mitgliedern ist ihr Bundesverband nicht 
gleichgültig. Im vergangenen Jahr haben sich mehr 
Mitglieder auf mehr Kanälen als je zuvor eingebracht. 
In der ersten Mitgliederbefragung seit acht Jahren 
haben 84 Prozent angegeben, den Verband potenziellen 

Prof. Dr. Joachim Rogall 
Vorsitzender des Vorstandes

http://stiftungen.org/unsere-demokratie
http://stiftungen.org/unsere-demokratie
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Next Philanthropy: Neue und 
neueste  Tendenzen der Philanthropie

Wohin wird sich die Philanthropie entwickeln? Diese 
Frage steht im Mittelpunkt der Next Philanthropy- 
Initiative, die der Bundesverband Deutscher Stiftungen 
gemeinsam mit sechs internationalen Partnern gestartet 
hat. Mit dabei sind Alliance Magazine, African Venture 
Philanthropy Alliance (AVPA), Asian Venture Philanthropy 
Network (AVPN), Donors and Foundations Networks in 
Europe (DAFNE), European Venture Philanthropy Associ-
ation (EVPA) sowie Worldwide Initiatives for Grantmaker 
Support (WINGS). 

Wir stellen Informationen bereit, zeigen Lösungswege 
auf und schaffen Raum für Austausch und Debatten zur 
Zukunft des Stiftens. Eine der zentralen Aktivitäten 2019 
umfasste die Etablierung eines Information-Hub, der 
fortlaufend mit den neuesten Informationen zur Phil-
anthropie befüllt wurde. Aus den Nachrichten im Hub 
wurde unter anderem ein täglicher WhatsApp-Newsletter 
gespeist, der alle Abonnenten über aktuelle Tendenzen 
des Gebens informierte. Die Winterausgabe der Stif-
tungswelt widmete sich diesem Thema und gab viel-
fältige Einblicke in die Zukunft des Gebens. Auf dem APN 
Myanmar Forum diskutierten Stiftungen über neueste 
Tendenzen im philanthropischen Wirken in Deutschland, 
Asien und weltweit. 

↘ www.next-philanthropy.org

Unsere Demokratie: 
Stiftungen gestalten Gesellschaft

Unsere Demokratie ist nicht selbstverständlich. Ange-
sichts einer Erstarkung des rechten Spektrums gilt es 
mehr als bisher, Beiträge der Stiftungen zum Erhalt und 
zur Entwicklung einer lebendigen Demokratie sichtbar zu 
machen.

Das Jahr 2019 stand daher ganz im Zeichen von „Unsere 
Demokratie“. Erstmals wurde ein Jahresthema des 
Bundesverbandes in dieser Ausführlichkeit und in dieser 
Tiefe über alle Kommunikationskanäle aufgearbeitet: 

 › Auf der Webseite des Verbandes haben Stiftungen 
in der neu geschaffenen Rubrik „Unsere Demokratie“ 
gezeigt, wie sie sich für die Demokratie einsetzen und 
dass es notwendig ist, klare Kante zu zeigen. 

 › Die neu eingerichtete Suche „Demokratie-Stifter“ auf 
der Internetseite des Bundesverbandes ordnet die 
Stiftungsziele den Artikeln des Grundgesetzes zu und 
macht so erstmalig sichtbar, wie vielfältig das Enga-
gement deutscher Stiftungen für unsere Demokratie ist.

 › Die Projektdatenbank „Demokratie-Förderer“ gibt 
zudem einen umfassenden Überblick über wichtige 
Projekte und Programme von Stiftungen für unsere 
Demokratie. Zudem haben Interessenten die Mög-
lichkeit, konkrete Förderprogramme zu recherchieren. 

Auch der Deutsche Stiftungstag 2019 in Mannheim hat 
das vielseitige und breite Engagement von Stiftungen für 
unsere Demokratie eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 

↘ www.stiftungen.org/unsere-demokratie

Unsere Themen
Viele Veränderungen unserer Zeit fordern Stiftungen 
heraus. Mit diesen und weiteren Themenschwerpunkten 
begleitet der Bundesverband Stiftungen im Wandel – 
praxisnah und direkt

http://www.next-philanthropy.org
http://www.stiftungen.org/unsere-demokratie
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Ergänzung der Grundsätze 
guter Stiftungspraxis

Mit den Grundsätzen guter Stiftungspraxis des Bundes-
verbandes haben sich Stiftungen und die Mitgliederver-
sammlung des Bundesverbandes 2006 auf einen klaren 
ethischen Orientierungsrahmen für ein transparentes, 
effektives und uneigennütziges Stiftungshandeln ver-
ständigt. 

Auf dem Deutschen Stiftungstag 2018 hatte der Vor-
standsvorsitzende des Bundesverbandes Joachim 
Rogall angeregt, die Grundsätze guter Stiftungspraxis 
zu überarbeiten und an sich verändernde gesellschaft-
liche und politische Rahmenbedingungen anzupassen. 
Darauf startete im September 2018 ein transparenter 
und offener Prozess, bei dem die Mitglieder sowie die 
Gremien des Bundesverbandes die Ergänzungsvor-
schläge diskutieren und kommentieren konnten.  

Nachdem diese Anregungen und Kommentare ausge-
wertet und teilweise mit eingeflossen waren, beschloss 
die Mitgliederversammlung im Juni 2019 die Erweiterung 
der Grundsätze guter Stiftungspraxis.

↘ www.stiftungen.org/grundsaetze

Mitgliederbefragung

Zu Beginn des Jahres 2019 fand eine Mitgliederbefragung 
unter allen gemeinnützigen Mitgliedern statt. Wir wollten 
wissen, was ihnen besonders wichtig ist, wo Verbesse-
rungspotenziale liegen und welche Schwerpunktthemen 
sie sich in der Verbandsarbeit wünschen. Das Gesamt-
ergebnis der Umfrage war überaus positiv: Die Mitglieder 
bescheinigten eine starke Bindung an den Verband sowie 
eine hohe Servicekompetenz, etwa in der juristischen 
Beratung. Auch die für solche Umfragen hohe Rücklauf-
quote von 23 Prozent bestätigt die Verbundenheit der 
Mitglieder mit dem Bundesverband. Nachholbedarf gibt 
es den Ergebnissen zufolge dagegen bei der Interessen-
vertretung des Bundesverbandes. Mit den Ergebnissen 
beschäftigen sich die Geschäftsstelle und die Gremien 
und werden Schlussfolgerungen daraus ziehen.

↘ www.stiftungen.org/mitgliederbefragung-2019

Aktionen zur Stiftungsrechtsreform

Auch 2019 war die Stiftungsrechtsreform das bestim-
mende rechtspolitische Thema des Bundesverbandes. 
Bereits 2018 wurde ein Diskussionsentwurf von einer 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Stiftungsrecht“ für ein 
Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts vor-
gelegt. Trotz der Ankündigung einer Stiftungsrechts-
reform im Koalitionsvertrag der Bundesregierung wurden 
aus verschiedenen Gründen vonseiten der Regierung 
keine Schritte unternommen, um die Reform voranzu-
treiben. Nachdem die Reform im ersten Quartal 2019 
erneut verschoben worden war, entschied der Bundes-
verband im Herbst anlässlich der Halbzeitbilanz der 
Großen Koalition, den Stiftungssektor zu mobilisieren, 
um die Dringlichkeit der Reform anzumahnen. Mit Erfolg: 
Mehr als 1.200 Stiftungen haben sich an ihre Wahlkreis-
abgeordneten und an Bundesjustizministerin Christine 
Lambrecht gewandt. Das Ministerium hat daraufhin Ende 
2019 einen Referentenentwurf für das Frühjahr 2020 
angekündigt. Zudem wurden Gespräche mit der Refe-
ratsleiterin im Bundesjustizministerium und mit Bundes-
tagsabgeordneten von CDU und FDP geführt. Weitere 
Gespräche mit Abgeordneten von SPD und Bündnis 90/
Die Grünen stehen aus.

↘ www.stiftungen.org/stiftungsrechtsreform

http://www.stiftungen.org/grundsaetze
http://www.stiftungen.org/mitgliederbefragung-2019
http://www.stiftungen.org/stiftungsrechtsreform


ARTIKEL 1  DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR. SIE ZU ACHTEN UND ZU SCHÜTZEN IST VER

PFLICHTUNG ALLER STAATLICHEN GEWALT.  DAS DEUTSCHE VOLK BEKENNT SICH DARUM ZU UNVER

LETZLICHEN UND UNVERÄUSSERLICHEN MENSCHENRECHTEN ALS GRUNDLAGE JEDER MENSCHLI

CHEN GEMEINSCHAFT, DES FRIEDENS UND DER GERECHTIGKEIT IN DER WELT.  DIE NACHFOLGEN

DEN GRUNDRECHTE BINDEN GESETZGEBUNG, VOLLZIEHENDE GEWALT UND RECHTSPRE

CHUNG ALS UNMITTELBAR GELTENDES RECHT. ARTIKEL 2  JEDER HAT DAS RECHT AUF DIE FREIE ENT

FALTUNG SEINER PERSÖNLICHKEIT, SOWEIT ER NICHT DIE RECHTE ANDERER VERLETZT UND NICHT GE

GEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER DAS SITTENGESETZ VERSTÖSST.  JE

DER HAT DAS RECHT AUF LEBEN UND KÖRPERLICHE UNVERSEHRTHEIT. DIE FREIHEIT DER PER

SON IST UNVERLETZLICH. IN DIESE RECHTE DARF NUR AUF GRUND EINES GESETZES EINGEGRIFFEN WER

DEN. ARTIKEL 3  ALLE MENSCHEN SIND VOR DEM GESETZ GLEICH.  MÄNNER UND FRAU

EN SIND GLEICHBERECHTIGT. DER STAAT FÖRDERT DIE TATSÄCHLICHE DURCHSETZUNG DER GLEICHBE

RECHTIGUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN UND WIRKT AUF DIE BESEITIGUNG BESTEHENDER NACH

TEILE HIN.  NIEMAND DARF WEGEN SEINES GESCHLECHTES, SEINER ABSTAMMUNG, SEINER RASSE, SEI

NER SPRACHE, SEINER HEIMAT UND HERKUNFT, SEINES GLAUBENS, SEINER RELIGIÖSEN ODER POLITI

SCHEN ANSCHAUUNGEN BENACHTEILIGT ODER BEVORZUGT WERDEN. NIEMAND DARF WEGEN SEI

NER BEHINDERUNG BENACHTEILIGT WERDEN. ARTIKEL 4  DIE FREIHEIT DES GLAUBENS, DES GEWIS

SENS UND DIE FREIHEIT DES RELIGIÖSEN UND WELTANSCHAULICHEN BEKENNTNISSES SIND UNVER

LETZLICH.  DIE UNGESTÖRTE RELIGIONSAUSÜBUNG WIRD GEWÄHRLEISTET.  NIEMAND DARF GE

GEN SEIN GEWISSEN ZUM KRIEGSDIENST MIT DER WAFFE GEZWUNGEN WERDEN. DAS NÄHERE RE

GELT EIN BUNDESGESETZ. ARTIKEL 5  JEDER HAT DAS RECHT, SEINE MEI

NUNG IN WORT, SCHRIFT UND BILD FREI ZU ÄUSSERN UND ZU VERBREITEN UND SICH AUS ALLGE

ME IN ZUGÄNGLICHEN QUELLEN UNGEHINDERT ZU UNTERRICHTEN. DIE PRESSEFREI

HEIT UND DIE FREIHEIT DER BERICHTERSTATTUNG DURCH RUNDFUNK UND FILM WERDEN GEWÄHR

LEISTET. EINE ZENSUR FINDET NICHT STATT.  DIESE RECHTE FINDEN IHRE SCHRANKEN IN DEN VOR

SCHRIFTEN DER ALLGEMEINEN GESETZE, DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ZUM SCHUTZE DER JU

GEND UND IN DEM RECHT DER PERSÖNLICHEN EHRE.  KUNST UND WISSENSCHAFT, FOR

SCHUNG UND LEHRE SIND FREI. DIE FREIHEIT DER LEHRE ENTBINDET NICHT VON DER TREUE ZUR VER

FASSUNG. ARTIKEL 6  EHE UND FAMILIE STEHEN UNTER DEM BESONDEREN SCHUTZE DER STAATLI

CHEN ORDNUNG.  PFLEGE UND ERZIEHUNG DER KINDER SIND DAS NATÜRLICHE RECHT DER EL

TERN UND DIE ZUVÖRDERST IHNEN OBLIEGENDE PFLICHT. ÜBER IHRE BETÄTIGUNG WACHT DIE STAAT

LICHE GEMEINSCHAFT.  GEGEN DEN WILLEN DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN DÜRFEN KIN

DER NUR AUF GRUND EINES GESETZES VON DER FAMILIE GETRENNT WERDEN, WENN DIE ERZIEHUNGS

BERECHTIGTEN VERSAGEN ODER WENN DIE KINDER AUS ANDEREN GRÜNDEN ZU VERWAHRLO

SEN DROHEN.  JEDE MUTTER HAT ANSPRUCH AUF DEN SCHUTZ UND DIE FÜRSORGE DER GEMEIN

SCHAFT.  DEN UNEHELICHEN KINDERN SIND DURCH DIE GESETZGEBUNG DIE GLEICHEN BEDINGUN

GEN FÜR IHRE LEIBLICHE UND SEELISCHE ENTWICKLUNG UND IHRE STELLUNG IN DER GESELL

SCHAFT ZU SCHAFFEN WIE DEN EHELICHEN KINDERN. ARTIKEL 7  DAS GESAMTE SCHULWE

SEN STEHT UNTER DER AUFSICHT DES STAATES.  DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN HA

BEN DAS RECHT, ÜBER DIE TEILNAHME DES KINDES AM RELIGIONSUNTERRICHT ZU BESTIM

MEN.  DER RELIGIONSUNTERRICHT IST IN DEN ÖFFENTLICHEN SCHULEN MIT AUSNAHME DER BE

KENNTNISFREIEN SCHULEN ORDENTLICHES LEHRFACH. UNBESCHADET DES STAATLICHEN AUFSICHTS

RECHTES WIRD DER RELIGIONSUNTERRICHT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GRUNDSÄTZEN DER RELI

GIONSGEMEINSCHAFTEN ERTEILT. KEIN LEHRER DARF GEGEN SEINEN WILLEN VERPFLICHTET WER

DEN, RELIGIONSUNTERRICHT ZU ERTEILEN.  DAS RECHT ZUR ERRICHTUNG VON PRIVATEN SCHU

LEN WIRD GEWÄHRLEISTET. PRIVATE SCHULEN ALS ERSATZ FÜR ÖFFENTLICHE SCHULEN BEDÜR

FEN DER GENEHMIGUNG DES STAATES UND UNTERSTEHEN DEN LANDESGESETZEN. DIE GENEHMI

GUNG IST ZU ERTEILEN, WENN DIE PRIVATEN SCHULEN IN IHREN LEHRZIELEN UND EINRICHTUN

GEN SOWIE IN DER WISSENSCHAFTLICHEN AUSBILDUNG IHRER LEHRKRÄFTE NICHT HINTER DEN ÖF

FENTLICHEN SCHULEN ZURÜCKSTEHEN UND EINE SONDERUNG DER SCHÜLER NACH DEN BESITZVER

HÄLTNISSEN DER ELTERN NICHT GEFÖRDERT WIRD. DIE GENEHMIGUNG IST ZU VERSA

GEN, WENN DIE WIRTSCHAFTLICHE UND RECHTLICHE STELLUNG DER LEHRKRÄFTE NICHT GENÜ

GEND GESICHERT IST.  EINE PRIVATE VOLKSSCHULE IST NUR ZUZULASSEN, WENN DIE UNTERRICHTS

VERWALTUNG EIN BESONDERES PÄDAGOGISCHES INTERESSE ANERKENNT ODER, AUF ANTRAG VON ER

ZIEHUNGSBERECHTIGTEN, WENN SIE ALS GEMEINSCHAFTSSCHULE, ALS 

 ODER WELTAN

SCHAUUNGSSCHULE ERRICHTET WERDEN SOLL UND EINE ÖFFENTLICHE VOLKSSCHULE DIE

SER ART IN DER GEMEINDE NICHT BESTEHT.  VORSCHULEN BLEIBEN AUFGEHOBEN. ARTIKEL 8  AL

LE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, SICH OHNE ANMELDUNG ODER ERLAUBNIS FRIEDLICH UND OH

NE WAFFEN ZU VERSAMMELN.  FÜR VERSAMMLUNGEN UNTER FREIEM HIMMEL KANN DIE

SES RECHT DURCH GESETZ ODER AUF GRUND EINES GESETZES BESCHRÄNKT WERDEN. ARTIKEL 9  AL

LE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, VEREINE UND GESELLSCHAFTEN ZU BILDEN.  VEREINIGUN

GEN, DEREN ZWECKE ODER DEREN TÄTIGKEIT DEN STRAFGESETZEN ZUWIDERLAU

FEN ODER DIE SICH GEGEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER GEGEN DEN GEDAN

KEN DER VÖLKERVERSTÄNDIGUNG RICHTEN, SIND VERBOTEN.  DAS RECHT, ZUR WAHRUNG UND FÖR

DERUNG DER 

 UND WIRTSCHAFTSBEDINGUNGEN VEREINIGUNGEN ZU BILDEN, IST FÜR JEDER

MANN UND FÜR ALLE BERUFE GEWÄHRLEISTET. ABREDEN, DIE DIESES RECHT EINSCHRÄN

KEN ODER ZU BEHINDERN SUCHEN, SIND NICHTIG, HIERAUF GERICHTETE MASSNAH

MEN SIND RECHTSWIDRIG. MASSNAHMEN NACH DEN ARTIKELN 12A, 35 ABS. 2 UND 3, ARTI

KEL 87A ABS. 4 UND ARTIKEL 91 DÜRFEN SICH NICHT GEGEN ARBEITSKÄMPFE RICHTEN, DIE ZUR WAH

RUNG UND FÖRDERUNG DER 

 UND WIRTSCHAFTSBEDINGUNGEN VON VEREINIGUN

GEN IM SINNE DES SATZES 1 GEFÜHRT WERDEN. ARTIKEL 10  DAS BRIEFGEHEIMNIS SO

WIE DAS 
 UND FERNMELDEGEHEIMNIS SIND UNVERLETZLICH.  BESCHRÄNKUNGEN DÜR

FEN NUR AUF GRUND EINES GESETZES ANGEORDNET WERDEN. DIENT DIE BESCHRÄN

KUNG DEM SCHUTZE DER FREIHEITLICHEN DEMOKRATISCHEN GRUNDORDNUNG ODER DES BESTAN

DES ODER DER SICHERUNG DES BUNDES ODER EINES LANDES, SO KANN DAS GESETZ BESTIM

MEN, DASS SIE DEM BETROFFENEN NICHT MITGETEILT WIRD UND DASS AN DIE STELLE DES RECHTSWE

GES DIE NACHPRÜFUNG DURCH VON DER VOLKSVERTRETUNG BESTELLTE ORGANE UND HILFSORGA

NE TRITT. ARTIKEL 11  ALLE DEUTSCHEN GENIESSEN FREIZÜGIGKEIT IM GANZEN BUNDESGE

BIET.  DIESES RECHT DARF NUR DURCH GESETZ ODER AUF GRUND EINES GESET

ZES UND NUR FÜR DIE FÄLLE EINGESCHRÄNKT WERDEN, IN DENEN EINE AUSREICHENDE LEBENS

GRUNDLAGE NICHT VORHANDEN IST UND DER ALLGEMEINHEIT DARAUS BESONDERE LASTEN ENTSTE
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Der Bundesverband Deutscher 
Stiftungen vertritt die Interessen der 
über 23.000 Stiftungen in Deutschland.  
Mit 4.582 Mitgliedern ist er der größte  
und älteste Stiftungsverband in Europa.  
Seit über 70 Jahren ist er das führende 
Kompetenzzentrum für Stiftungen und 
einflussreiches Sprachrohr gegenüber 
Politik und Öffentlichkeit

Zahlen zum Bundesverband 
und zum deutschen 
Stiftungswesen

1948
wurde der Bundesverband Deutscher 
Stiftungen gegründet

~3/4
des deutschen Stiftungsvermögens 
sind im Bundesverband organisiert

4.582
Mitglieder hat der Bundesverband

576
neue Stiftungen wurden im 
Jahr 2019 errichtet

23.230
rechtsfähige Stiftungen gibt es in Deutschland

Die Stimme  
der Stiftungen → SCHON GEWUSST?

Ausführliche Informationen und 
weitere Zahlen zum deutschen 
Stiftungswesen sowie zum Bundes-
verband finden Sie unter

↘ www.stiftungen.org/statistik
(Stand: 31.12.2019)

http://www.stiftungen.org/statistik


10 Fo
to

s:
 D

av
id

 A
us

se
rh

of
er

Vorstand und Beirat 

Fo
to

s:
 p

riv
at

 (B
au

m
ga

rt
ne

r),
 D

av
id

 A
us

se
rh

of
er

 (B
ur

m
ei

st
er

), 
pr

iv
at

 (D
ah

lin
g-

Sa
nd

er
), 

Kö
rb

er
 S

tif
tu

ng
 (D

itt
m

er
), 

Ju
di

th
 W

ag
ne

r 
(G

la
se

r),
 B

le
nd

e1
1 F

ot
og

ra
fe

n 
(H

eu
se

r),
 B

M
W

 S
tif

tu
ng

 (H
ip

p)
, A

ne
tt

 K
ür

te
n 

(H
ol

st
), 

Fü
rs

tli
ch

 u
nd

 G
rä

fli
ch

 F
ug

ge
rs

ch
e 

St
ift

un
ge

n 
(H

un
dt

), 
pr

iv
at

 (K
ra

m
er

), 
Ka

tr
in

 H
ey

er
 (N

off
z)

, K
irs

te
n 

H
aa

rm
an

n/
kh

-f
ot

og
ra

fie
.c

om
 (S

ch
äf

er
), 

St
ift

un
g 

M
er

ca
to

r 
(S

ch
w

ar
z)

, K
on

ra
d 

Fe
rs

te
re

r 
(v

. S
ie

m
en

s)
, S

tif
te

rv
er

ba
nd

 (S
te

in
sd

ör
fe

r),
 P

at
riz

ia
 D

i B
en

ed
et

to
 (S

tu
rm

), 
pr

iv
at

 (S
ud

er
), 

pr
iv

at
 (W

ei
te

m
ey

er
)

Personelle Veränderungen

Auf der Mitgliederversammlung am 6. Juni 2019 wurde 
Anne Rolvering für eine Amtszeit von vier Jahren neu in 
den Vorstand gewählt.

Neu in den Beirat wurden Johanna Holst und Dr. Eva 
Sturm gewählt. Dr. Rupert Antes und Beate Spiegel ver-
abschiedeten sich aus der aktiven Gremienarbeit. Im 
Herbst wurde Dr. Sønke Burmeister neuer Leiter der 
Konferenz der Arbeitskreisleitungen und in den Beirat 
kooptiert. 

Der Bundesverband dankt allen aktiven und ausgeschie-
denen  Gremienmitgliedern für ihre engagierte Arbeit! 

Prof. Dr. Joachim Rogall
Vorsitzender des 
Vorstandes
Robert Bosch Stiftung 
GmbH (Stuttgart)

VORSTAND 

Daniela Kobelt Neuhaus
Stellvertretende 
Vorsitzende  
des Vorstandes
Karl Kübel Stiftung 
für Kind und Familie 
(Bensheim)

Friederike von Bünau
Geschäftsführerin,  
EKHN Stiftung (Frankfurt 
am Main) 

Dr. Thomas Kempf
Vorstandsmitglied, 
Alfried Krupp von 
Bohlen und Halbach-
Stiftung (Essen) 

Anne Rolvering
Geschäftsführerin, 
Schwarzkopf-Stiftung 
Junges Europa (Berlin)

Prof. Dr. Stephan 
Schauhoff
Rechtsanwalt, Fachanwalt 
für Steuerrecht, Partner, 
Partnerschaft Flick Gocke 
Schaumburg (Bonn)

Ansgar Wimmer
Vorstandsvorsitzender, 
Alfred Toepfer Stiftung 
F.V.S. (Hamburg)

Aufgaben

Die Mitgliederversammlung ist das wesentliche Organ 
des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Daneben 
sind Vorstand, Beirat und die Konferenz der Arbeitskreis-
leitungen als vereinsrechtliche Organe in der Satzung 
benannt. Der Generalsekretär ist als besonderer Ver-
treter gemäß § 30 BGB bestellt. Die Mitglieder wählen 
in der Mitgliederversammlung Vorstand, Beirat und 
Rechnungsprüfer. Sie nehmen den Jahres- und Rech-
nungsprüfungsbericht entgegen, entscheiden über die 
Entlastung des Vorstandes, Satzungsänderungen und 
Richtlinien für die Bemessung des Mitgliedsbeitrages und 
ernennen Ehrenmitglieder.

Vorstand und Beirat führen den Bundesverband auf 
der strategischen Ebene und sind Aufsichtsorgane 
gegenüber dem Generalsekretär. Sie entscheiden 
über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, 
den Wirtschaftsplan und den Jahresabschluss sowie 
Ehrungen, wie zum Beispiel den Deutschen Stifterpreis. 
Der Generalsekretär ist dafür verantwortlich, Gremien-
entscheidungen umzusetzen, und führt die Geschäfts-
stelle operativ. Auch außerhalb von Sitzungen sind die 
Vorstands- und Beiratsmitglieder aktiv, indem sie die 
Politikberatung unterstützen oder Kontakte vermitteln. 
Die Gremienmitglieder arbeiten ehrenamtlich.

http://kh-fotografie.com
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Johannes Baumgartner
Erzbischöflicher 
Oberrechtsdirektor,  
Erzbischöfliches 
Ordinariat Freiburg im 
Breisgau
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Dr. Dr. Christoph Glaser
Vorsitzender des 
Stiftungsrates Stiftung 
Fairchance (Berlin) 

Dr. Heike Kramer
Leiterin Gesell-
schaftliches Enga gement 
und Veranstaltungs-
manage ment, Deutscher 
Sparkassen- und 
Giroverband (Berlin) 

Erich Steinsdörfer
Geschäftsführer, 
Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft 
e. V. (Essen)

BEIRAT

EHREN 
MITGLIEDER

Dr.-Ing. E. h.  
Fritz Brickwedde
2002–2008 
Vorsitzender des 
Stiftungsrates, Heinz 
Sielmann Stiftung 
(Duderstadt)

Prof. Dr. Dr. h. c.  
mult. Axel Freiherr  
von Campenhausen
Staatssekretär a. D.,  
Präsident der Kloster-
kammer Hannover i. R. 
(Hannover) 

Dr. Julia Dingwort-
Nusseck
Präsidentin der  
Landes zentralbank  
in Niedersachsen i. R. 
(Hamburg) 

Dr. Jörg Koppenhöfer
Ehrenvorsitzender 
des Stiftungsrates der 
Wilhelm Sander-
Stiftung (München)

Prof. Dr. Wilhelm Krull
Generalsekretär a.D., 
VolkswagenStiftung 
(Hannover) 

Dr. Winfrid Freiherr von 
Pölnitz-Egloffstein
Administrator der 
Fürstlich und Gräflich 
Fuggerschen Stiftungen 
i. R. (Velden/Vils) 

Jürgen Chr. Regge
Vorstand der Fritz 
Thyssen Stiftung i. R.  
(Köln)

Stand: 31.12.2019

Dr. Sønke Burmeister
Geschäftsführer, 
Niedersächsische  
Lotto-Sport-Stiftung 
(Hannover)  
im November 2019 
kooptiert

Prof. Dr. Christoph 
Dahling-Sander
Geschäftsführer,  
Hanns-Lilje-Stiftung 
(Hannover)

Dr. Lothar Dittmer
Vorsitzender  
des Vorstandes, Körber-
Stiftung (Hamburg) 

Annette Heuser
Geschäftsführerin, 
Prof. Otto Beisheim 
Stiftung (München)

Markus Hipp
Vorstand, BMW 
Foundation Herbert 
Quandt (Berlin) 

Johanna Holst
Geschäftsführender 
Vorstand,  
Hans Hermann Voss-
Stiftung (Wipperfürth)

Wolf-Dietrich  
Graf von Hundt
Administrator, Fürstlich 
und Gräflich Fugger sche 
Stiftungen (Augsburg)

Annette Noffz
Stiftungsdirektorin, 
Stiftung Bürgerspital zum 
Hl. Geist (Würzburg)

Birgit Schäfer
Geschäftsführerin, 
Hans Weisser Stiftung 
(Hamburg)

Michael Schwarz
Geschäftsführer,  
Stiftung Mercator (Essen)

Dr. Nathalie von Siemens
Geschäftsführender 
Vorstand/Sprecherin, 
Siemens Stiftung 
(München)

Dr. Eva Sturm
Vorstand, Cellex Stiftung 
(Dresden)

Dr. Frank Suder
Vorstand, Fritz Thyssen 
Stiftung (Köln)

Prof. Dr. Birgit 
Weitemeyer
Direktorin, Institut  
für Stiftungsrecht und  
das Recht der Non-
Profit-Organisationen 
der Bucerius Law School 
(Hamburg)

http://kh-fotografie.com
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Konferenz der 
Arbeitskreisleitungen

BILDUNG

Dr. Ekkehard Winter
Geschäftsführer, 
Deutsche Telekom 
Stiftung
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BÜRGERSTIFTUNGEN

Dr. Marie-Luise  
Stoll-Steffan
Stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende, 
Die Wiesbaden Stiftung 
 

FÖRDERSTIFTUNGEN

Dr. Karsten Timmer
Mitglied des 
Stiftungsrates, Stiftung 
Stifter für Stifter

FRAUEN UND 
STIFTUNGEN

Friederike von Bünau
Geschäftsführerin, EKHN 
Stiftung 

INTERNATIONALES

Dr. Rupert Antes
Geschäftsführer, 
Haniel Stiftung 
(bis Frühjahr 2019)

KIRCHEN 

Prof. Dr. Christoph 
Dahling-Sander
Geschäftsführer, 
Hanns-Lilje-Stiftung

KIRCHEN

Thomas Hoyer
Vorstandsvorsitzender, 
CaritasStiftung im 
Erzbistum Köln 

KOMMUNALES

Nadja Zieren
Kommunale 
Stiftungen in der 
Landeshauptstadt 
Düsseldorf

KOMMUNALES

Siegfried Leupold
Leiter, Stiftungs-
verwaltung der Stadt 
Hof 

KUNST UND KULTUR

Ansgar Wimmer
Vorstandsvorsitzender, 
Alfred Toepfer Stiftung 
F.V.S. 

SOZIALES

Pfarrer Martin  
von Essen
Stiftsvorsteher und 
Vorstandsvorsitzender Paul 
Gerhardt Stift zu Berlin

ARBEITS KREISE

SPORT UND 
BEWEGUNG

Dr. Sønke Burmeister
Geschäftsführer, 
Niedersächsische Lotto-
Sport-Stiftung

Die Konferenz der Arbeitskreisleitungen, der alle 
Arbeitskreisleiterinnen und -leiter angehören, berät 
über die Weiterentwicklung des Stiftungswesens, die 
Gestaltung des Deutschen Stiftungstages, macht 
Vorschläge für Ehrungen und gibt Vorstand und Beirat 
Anregungen für Beschlüsse. Alle Mitglieder arbeiten 
ehrenamtlich
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Konferenz der 
Arbeitskreisleitungen
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Stand: 31.12.2019

STIFTUNGS
KOMMUNIKATION

Peter Augustin
Vorstand, Software AG – 
Stiftung

STIFTUNGS
KOMMUNIKATION

Esther Spang
Leiterin Presse, Public 
Affairs & Digitale 
Kommunikation, Stiftung 
Haus der kleinen Forscher

STIFTUNGSVERMÖGEN 
UND IMMOBILIEN

Dieter Lehmann
Mitglied der 
Geschäftsleitung, 
VolkswagenStiftung

STIFTUNGSVERMÖGEN 
UND IMMOBILIEN

Ingo Strugalla
Geschäftsführender 
Vorstand, Evangelische 
Stiftung Pflege Schönau

STIFTUNGS
PRIVATRECHT

Prof. Dr. Birgit 
Weitemeyer
Direktorin, Institut für 
Stiftungs recht und das 
Recht der Non-Profit-
Organisationen der 
Bucerius Law School

Strukturelle und personelle Veränderungen 

Der Beirat beschloss im November 2019 auf Anregung der Konferenz der 
Arbeitskreisleitungen, alle Foren in Arbeitskreise umzuwandeln.

Die Arbeitskreise Engagementförderung sowie Unternehmen und Stiftungen 
wurden aufgelöst. Der AK Immobilien sowie der AK Stiftungsvermögen 
wurden zusammengelegt. Dr. Rupert Antes trat im Frühjahr von seinen 
Funktionen als Arbeitskreisleiter und Leiter der Konferenz der Arbeitskreislei-
tungen zurück. Dr. Sønke Burmeister wurde im Herbst als neuer Vorsitzender 
der Konferenz der Arbeitskreisleitungen gewählt. Prof. Dr. Werner Wahmhoff 
beendete seine Arbeit als Leiter des AK Umwelt, Sylke Freudenthal hat die 
Leitung übernommen. 

Der Bundesverband dankt allen aktiven, ausgeschiedenen und neuen Lei-
terinnen und Leitern für ihr Engagement. Mehr über die Vielfalt der Arbeits-
kreise erfahren Sie auf den Seiten 20 und 21.

STIFTUNGSSTEUER
RECHT UND 
RECHNUNGSLEGUNG

Prof. Dr. Stephan  
Schauhoff
Rechtsanwalt und 
Partner, Kanzlei Flick 
Gocke Schaumburg 

UMWELT

Sylke Freudenthal
Vorstand, Veolia 
Stiftung

WISSENSCHAFT UND 
FORSCHUNG

Dr. Jörg Klein
Geschäftsführer, 
Daimler und Benz 
Stiftung
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Jahresrückblick 
in Bildern

Das Team der Geschäftsstelle auf dem 
 Deutschen Stiftungstag 2019 in Mannheim →

↑ Das Jahrestreffen des AK Umwelt 
fand in Braunschweig und natürlich in 
freier Natur statt

← Beim Workshop „New ways for philanthropy in 
cooperating with Africa“ kamen afrikanische und 
deutsche Akteurinnen und Akteure zusammen, 
um über neue Partnerschaften zu sprechen

↓ Auf dem Winter Meeting des Donors 
and Foundations Networks in Europe 
(DAFNE) sprachen internationale Gäste 
wie Benjamin Bellegy (WINGS)
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← Der 2019 neu gegründete Expertisekreis 
Transformative Philanthropie traf sich erstmals 
im November zu seinem Auftakttreffen

↓ Im Februar trafen sich Außenminister 
Heiko Maas sowie Vertreterinnen und Vertreter 
von 14 deutschen Stiftungen und des Bundes-
verbandes zum Strategischen Dialog

Tag der Stiftungen am 1. Oktober: 2019 war der 
Bundesverband mit eigenen Veranstaltungen im 

Haus Deutscher Stiftungen mit dabei →

↑ Treffen mit Vertreterinnen und 
Vertretern afrikanischer Philanthropie-
verbände im Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ)

← Alle Preisträger 
des  Deutschen 
 Engagementpreises 
bei der Abendveran-
staltung im Deutschen 
Theater in BerlinFo
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DEUTSCHER STIFTUNGSTAG 2019

Generalsekretär Felix Oldenburg bei seiner Rede 
auf der abendlichen Festveranstaltung →

↑ 2019 ging der Deutsche Stifterpreis an die über 
30.000 Bürgerstifterinnen und Bürgerstifter

↓ Podiumsdiskussion zum Thema „Demokratie 
braucht Feminismus - Philanthropie erst recht!“

Baden-Württembergs 
grüner Minister-

präsident Winfried 
Kretschmann bei 

seiner Rede auf der 
Abendveranstaltung →

↑ Der Stand des Bundesverbandes war 
zentraler Treff- und Austauschpunkt des 
Deutschen Stiftungstages
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Auf einer langen und intensiven Mitgliederver-
sammlung wurde kontrovers diskutiert - und 

am Ende die Ergänzung der Grundsätze guter 
Stiftungspraxis verabschiedet →

↑ Mit Witz, Charme und vor allem einer 
klaren Botschaft trat Arzt und Comedian 
Dr. Eckart von Hirschhausen vor die Teil-
nehmenden des Stiftunsgtages 

Im dritten ThinkLab wurde über 
das Thema „Zukunftsorientierte 

Führung und Personalentwicklung im 
Stiftungssektor“ diskutiert →

← Das Qualitätssiegel 
für gute Treuhand-
stiftungsverwaltung 
wurde 2019 wieder an 
herausragende Treu-
händer verliehen 

← Die Grünen-Politikerin und Ex-Piratin 
Marina Weisband sprach auf dem #DST19 
über die On- und Offline-Debattenkultur

↑ Die musikalische Begleitung der Abendver-
anstaltung kam vom Streichquartett des Rund-
funk-Sinfonieorchesters Berlin



ALLE DARF EIN GRUNDRECHT IN SEINEM WESENSGEHALT ANGETASTET WERDEN.  DIE GRUNDRECH

TE GELTEN AUCH FÜR INLÄNDISCHE JURISTISCHE PERSONEN, SOWEIT SIE IHREM WESEN NACH AUF DIE

SE ANWENDBAR SIND.ARTIKEL 1  DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR. SIE ZU ACH

TEN UND ZU SCHÜTZEN IST VERPFLICHTUNG ALLER STAATLICHEN GEWALT.  DAS DEUTSCHE VOLK BE

KENNT SICH DARUM ZU UNVERLETZLICHEN UND UNVERÄUSSERLICHEN MENSCHENRECH

TEN ALS GRUNDLAGE JEDER MENSCHLICHEN GEMEINSCHAFT, DES FRIEDENS UND DER GERECHTIG

KEIT IN DER WELT.  DIE NACHFOLGENDEN GRUNDRECHTE BINDEN GESETZGEBUNG, VOLLZIEHEN

DE GEWALT UND RECHTSPRECHUNG ALS UNMITTELBAR GELTENDES RECHT. ARTIKEL 2  JE

DER HAT DAS RECHT AUF DIE FREIE ENTFALTUNG SEINER PERSÖNLICHKEIT, SOWEIT ER NICHT DIE RECH

TE ANDERER VERLETZT UND NICHT GEGEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER DAS SITTEN

GESETZ VERSTÖSST.  JEDER HAT DAS RECHT AUF LEBEN UND KÖRPERLICHE UNVERSEHRT

HEIT. DIE FREIHEIT DER PERSON IST UNVERLETZLICH. IN DIESE RECHTE DARF NUR AUF GRUND EINES GE

SETZES EINGEGRIFFEN WERDEN. ARTIKEL 3  ALLE MENSCHEN SIND VOR DEM GESETZ GLEICH.  MÄN

NER UND FRAUEN SIND GLEICHBERECHTIGT. DER STAAT FÖRDERT DIE TATSÄCHLICHE DURCHSET

ZUNG DER GLEICHBERECHTIGUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN UND WIRKT AUF DIE BESEITIGUNG BE

STEHENDER NACHTEILE HIN.  NIEMAND DARF WEGEN SEINES GESCHLECHTES, SEINER ABSTAM

MUNG, SEINER RASSE, SEINER SPRACHE, SEINER HEIMAT UND HERKUNFT, SEINES GLAUBENS, SEINER RE

LIGIÖSEN ODER POLITISCHEN ANSCHAUUNGEN BENACHTEILIGT ODER BEVORZUGT WERDEN. NIE

MAND DARF WEGEN SEINER BEHINDERUNG BENACHTEILIGT WERDEN. ARTIKEL 4  DIE FREI

HEIT DES GLAUBENS, DES GEWISSENS UND DIE FREIHEIT DES RELIGIÖSEN UND WELTANSCHAULI

CHEN BEKENNTNISSES SIND UNVERLETZLICH.  DIE UNGESTÖRTE RELIGIONSAUSÜBUNG WIRD GE

WÄHRLEISTET.  NIEMAND DARF GEGEN SEIN GEWISSEN ZUM KRIEGSDIENST MIT DER WAFFE GEZWUN

GEN WERDEN. DAS NÄHERE REGELT EIN BUNDESGESETZ. ARTIKEL 5  JEDER HAT DAS RECHT, SEINE MEI

NUNG IN WORT, SCHRIFT UND BILD FREI ZU ÄUSSERN UND ZU VERBREITEN UND SICH AUS ALLGE

MEIN ZUGÄNGLICHEN QUELLEN UNGEHINDERT ZU UNTERRICHTEN. DIE PRESSEFREI

HEIT UND DIE FREIHEIT DER BERICHTERSTATTUNG DURCH RUNDFUNK UND FILM WERDEN GEWÄHR

LEISTET. EINE ZENSUR FINDET NICHT STATT.  DIESE RECHTE FINDEN IHRE SCHRANKEN IN DEN VOR

SCHRIFTEN DER ALLGEMEINEN GESETZE, DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ZUM SCHUTZE DER JU

GEND UND IN DEM RECHT DER PERSÖNLICHEN EHRE.  KUNST UND WISSENSCHAFT, FOR

SCHUNG UND LEHRE SIND FREI. DIE FREIHEIT DER LEHRE ENTBINDET NICHT VON DER TREUE ZUR VER

FASSUNG. ARTIKEL 6  EHE UND FAMILIE STEHEN UNTER DEM BESONDEREN SCHUTZE DER STAATLI

CHEN ORDNUNG.  PFLEGE UND ERZIEHUNG DER KINDER SIND DAS NATÜRLICHE RECHT DER EL

TERN UND DIE ZUVÖRDERST IHNEN OBLIEGENDE PFLICHT. ÜBER IHRE BETÄTIGUNG WACHT DIE STAAT

LICHE GEMEINSCHAFT.  GEGEN DEN WILLEN DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN DÜRFEN KIN

DER NUR AUF GRUND EINES GESETZES VON DER FAMILIE GETRENNT WERDEN, WENN DIE ERZIEHUNGS

BERECHTIGTEN VERSAGEN ODER WENN DIE KINDER AUS ANDEREN GRÜNDEN ZU VERWAHRLO

SEN DROHEN.  JEDE MUTTER HAT ANSPRUCH AUF DEN SCHUTZ UND DIE FÜRSORGE DER GEMEIN

SCHAFT.  DEN UNEHELICHEN KINDERN SIND DURCH DIE GESETZGEBUNG DIE GLEICHEN BEDINGUN

GEN FÜR IHRE LEIBLICHE UND SEELISCHE ENTWICKLUNG UND IHRE STELLUNG IN DER GESELL

SCHAFT ZU SCHAFFEN WIE DEN EHELICHEN KINDERN. ARTIKEL 7  DAS GESAMTE SCHULWE

SEN STEHT UNTER DER AUFSICHT DES STAATES.  DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN HA

BEN DAS RECHT, ÜBER DIE TEILNAHME DES KINDES AM RELIGIONSUNTERRICHT ZU BESTIM

MEN.  DER RELIGIONSUNTERRICHT IST IN DEN ÖFFENTLICHEN SCHULEN MIT AUSNAHME DER BE

KENNTNISFREIEN SCHULEN ORDENTLICHES LEHRFACH. UNBESCHADET DES STAATLICHEN AUFSICHTS

RECHTES WIRD DER RELIGIONSUNTERRICHT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GRUNDSÄTZEN DER RELI

GIONSGEMEINSCHAFTEN ERTEILT. KEIN LEHRER DARF GEGEN SEINEN WILLEN VERPFLICHTET WER

DEN, RELIGIONSUNTERRICHT ZU ERTEILEN.  DAS RECHT ZUR ERRICHTUNG VON PRIVATEN SCHU

LEN WIRD GEWÄHRLEISTET. PRIVATE SCHULEN ALS ERSATZ FÜR ÖFFENTLICHE SCHULEN BEDÜR

FEN DER GENEHMIGUNG DES STAATES UND UNTERSTEHEN DEN LANDESGESETZEN. DIE GENEHMI

GUNG IST ZU ERTEILEN, WENN DIE PRIVATEN SCHULEN IN IHREN LEHRZIELEN UND EINRICHTUN

GEN SOWIE IN DER WISSENSCHAFTLICHEN AUSBILDUNG IHRER LEHRKRÄFTE NICHT HINTER DEN ÖF

FENTLICHEN SCHULEN ZURÜCKSTEHEN UND EINE SONDERUNG DER SCHÜLER NACH DEN BESITZVER

HÄLTNISSEN DER ELTERN NICHT GEFÖRDERT WIRD. DIE GENEHMIGUNG IST ZU VERSA

GEN, WENN DIE WIRTSCHAFTLICHE UND RECHTLICHE STELLUNG DER LEHRKRÄFTE NICHT GENÜ

GEND GESICHERT IST.  EINE PRIVATE VOLKSSCHULE IST NUR ZUZULASSEN, WENN DIE UNTERRICHTS

VERWALTUNG EIN BESONDERES PÄDAGOGISCHES INTERESSE ANERKENNT ODER, AUF ANTRAG VON ER

ZIEHUNGSBERECHTIGTEN, WENN SIE ALS GEMEINSCHAFTSSCHULE, ALS 

 ODER WELTAN

SCHAUUNGSSCHULE ERRICHTET WERDEN SOLL UND EINE ÖFFENTLICHE VOLKSSCHULE DIE

SER ART IN DER GEMEINDE NICHT BESTEHT.  VORSCHULEN BLEIBEN AUFGEHOBEN. ARTIKEL 8  AL

LE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, SICH OHNE ANMELDUNG ODER ERLAUBNIS FRIEDLICH UND OH

NE WAFFEN ZU VERSAMMELN.  FÜR VERSAMMLUNGEN UNTER FREIEM HIMMEL KANN DIE

SES RECHT DURCH GESETZ ODER AUF GRUND EINES GESETZES BESCHRÄNKT WERDEN. ARTIKEL 9  AL

LE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, VEREINE UND GESELLSCHAFTEN ZU BILDEN.  VEREINIGUN

GEN, DEREN ZWECKE ODER DEREN TÄTIGKEIT DEN STRAFGESETZEN ZUWIDERLAU

FEN ODER DIE SICH GEGEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER GEGEN DEN GEDAN

KEN DER VÖLKERVERSTÄNDIGUNG RICHTEN, SIND VERBOTEN.  DAS RECHT, ZUR WAHRUNG UND FÖR

DERUNG DER 

 UND WIRTSCHAFTSBEDINGUNGEN VEREINIGUNGEN ZU BILDEN, IST FÜR JEDER

MANN UND FÜR ALLE BERUFE GEWÄHRLEISTET. ABREDEN, DIE DIESES RECHT EINSCHRÄN

KEN ODER ZU BEHINDERN SUCHEN, SIND NICHTIG, HIERAUF GERICHTETE MASSNAH

MEN SIND RECHTSWIDRIG. MASSNAHMEN NACH DEN ARTIKELN 12A, 35 ABS. 2 UND 3, ARTI

KEL 87A ABS. 4 UND ARTIKEL 91 DÜRFEN SICH NICHT GEGEN ARBEITSKÄMPFE RICHTEN, DIE ZUR WAH

RUNG UND FÖRDERUNG DER 

 UND WIRTSCHAFTSBEDINGUNGEN VON VEREINIGUN

GEN IM SINNE DES SATZES 1 GEFÜHRT WERDEN. ARTIKEL 10  DAS BRIEFGEHEIMNIS SO

WIE DAS 
 UND FERNMELDEGEHEIMNIS SIND UNVERLETZLICH.  BESCHRÄNKUNGEN DÜR

FEN NUR AUF GRUND EINES GESETZES ANGEORDNET WERDEN. DIENT DIE BESCHRÄN

KUNG DEM SCHUTZE DER FREIHEITLICHEN DEMOKRATISCHEN GRUNDORDNUNG ODER DES BESTAN

DES ODER DER SICHERUNG DES BUNDES ODER EINES LANDES, SO KANN DAS GESETZ BESTIM

MEN, DASS SIE DEM BETROFFENEN NICHT MITGETEILT WIRD UND DASS AN DIE STELLE DES RECHTSWE

GES DIE NACHPRÜFUNG DURCH VON DER VOLKSVERTRETUNG BESTELLTE ORGANE UND HILFSORGA

NE TRITT. ARTIKEL 11  ALLE DEUTSCHEN GENIESSEN FREIZÜGIGKEIT IM GANZEN BUNDESGE

BIET.  DIESES RECHT DARF NUR DURCH GESETZ ODER AUF GRUND EINES GESET
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An der Seite 
unserer 
Mitglieder
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Eine starke Stiftungsgemeinschaft

Ein Verband ist immer nur so stark wie seine Mitglieder – 
und er wird mit jedem Mitglied stärker. Auch 2019 ist der 
Bundesverband gewachsen: 226 neue Mitglieder haben 
sich entschieden, dem Bundesverband beizutreten, 
da runter 168 Stiftungen und Stiftungsverwaltungen sowie 
58 Freunde des Stiftungswesens. Zum Ende des Jahres 
2019 zählte der Verband insgesamt 4.582 Mitglieder. 
Diese Zahl teilt sich auf in 4.075 Stiftungen und gemein-
nützige Stiftungsverwaltungen sowie 507 Freunde des 
Stiftungswesens inklusive sieben Ehrenmitglieder. In der 
Gesamtzahl sind die Austritte von 68 Mitgliedern zum 
31.12.2019 noch nicht berücksichtigt. 

Die stabile Mitgliederbasis spricht für die enge Ver-
bundenheit der Mitglieder mit ihrem Verband – und sie 
ermöglicht dem Bundesverband, mit einer Stimme für 
das Stiftungswesen in Deutschland zu sprechen. 

Auch im Jahr 2019 haben zahlreiche Stiftungen ihre jähr-
lichen Beiträge gemäß des solidarischen Beitragssystems 
überprüft und mitgeteilt, dass sie diese anheben können 
und das Netzwerk  stärker unterstützen wollen. Vielen 
Dank!

↘ www.stiftungen.org/mitglied-werden 

Strategische Partnerschaften

Den Stiftungen der Sparkassen-Finanzgruppe kommt 
innerhalb des deutschen Stiftungswesens eine 
besondere Bedeutung zu: Weil Sparkassen überall in 
Deutschland aktiv sind, tragen ihre Stiftungen mit der 
Unterstützung verschiedener gesellschaftlicher Bereiche 
nicht nur zur wirtschaftlichen Entwicklung des ganzen 
Landes bei. 752 Stiftungen binden ein Vermögen von 
über 2,65 Milliarden Euro; ihr jährliches Förder volumen 
beträgt rund 74 Millionen Euro. Bis 2019 haben sich 
496 Sparkassenstiftungen dem Bundesverband ange-
schlossen und können dessen vielfältige Service- und 
Beratungsangebote nutzen. Ausdruck enger Verbun-
denheit durch die Kooperation beider Verbände sind 
zudem die Expertinnen und Experten der Sparkassenstif-
tungen, die sich mit Vorträgen, Veranstaltungen oder Bei-
trägen in den Medien des Bundesverbandes engagieren. 

Ebenfalls besteht eine strategische Partnerschaft mit 
dem Deutschen Caritasverband. Aufgrund der Sammel-
mitgliedschaft profitieren alle Caritas-Förderstiftungen 
von den Vorteilen, die der Bundesverband bietet.

Mitgliederservice

Entwicklung der Mitgliederzahlen in den 
letzten fünf Jahren

Im Zentrum des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen 
stehen seine Mitglieder: 4.582 große und kleine Stiftungen, 
Organisationen und Personen. Zusammen sind wir Deutsch-
lands größte Stiftungsfamilie. Als Verband stehen wir an der 
Seite unserer Mitglieder und treten für die Interessen der 
Mitgliedstiftungen ein: wir beraten, informieren, vernetzen, 
würdigen, bilden weiter, forschen und treten für Ihre 
Interessen ein - regional, national und international

Stand jeweils am 31.12.; Austritte sind nicht berücksichtigt

  Stiftungen           Freunde * Gesamtzahl

http://www.stiftungen.org/mitglied-werden
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In den Arbeitskreisen des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen treffen sich regelmäßig Aktive aus Stiftungen. 
Kompetente Fachleute beraten und diskutieren zusätzlich 
in unseren drei Expertisekreisen zu den Themen Quali-
tätsjournalismus, Alumniarbeit und Transformative Phil-
anthropie.

Über diese Plattformen profitieren unsere Mitglieder von 
einem breit gefächerten Informations-, Service- und 
Beratungsangebot. In den Vernetzungstreffen erörtern 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konkrete Themen 
aus dem Stiftungsalltag, tauschen Praxiserfahrungen aus 
und knüpfen Kontakte – auf regionaler, nationaler und 
internationaler Ebene. Mit Stellungnahmen und Hand-
lungsempfehlungen beziehen sie Position und geben 
Diskussionsanstöße. Die Treffen sind exklusiv für die 
Mitglieder des Bun des verbandes Deutscher Stiftungen. 
Nichtmitglieder sind jedoch herzlich eingeladen, bis 
zu zweimal un  verbindlich an einem der Treffen teilzu-
nehmen.

→ MACHEN SIE MIT!

Arbeits- und Expertisekreise sind Ihre Plattformen 
für den Erfahrungs- und  Wissensaustausch.  
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

↘ www.stiftungen.org/vernetzungsangebote

Orte der 
Vernetzung

http://www.stiftungen.org/vernetzungsangebote
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ARBEITS UND  
EXPERTISEKREISE

Stiftungs-
privatrecht

Förder   - 
stiftungen

Kommunales

Kirchen

Internationales

Stiftungs-
vermögen und 

Immobilien

Sport und 
Bewegung

Umwelt

Kunst und  
Kultur

Frauen und 
 Stiftungen

Stiftungs-
steuerrecht  

und Rechnungs -
legung

Wissenschaft 
und Forschung

Stiftungs  - 
kommuni kation

Soziales

Qualitäts-
journalismus

Alumniarbeit

Transformative 
Philanthropie

Bürger -
stiftungen

Bildung
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Vernetzung und 
Beratung
Mit seinen vielfältigen Arbeitskreisen, Kongressen 
und Veranstaltungsformaten ist der Bundesverband 
eine wichtige Plattform für den Erfahrungs- und 
Wissensaustausch zwischen Stiftungen
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Deutscher Stiftungstag

„Unsere Demokratie“ lautete das Motto des Deutschen 
Stiftungstages 2019, der vom 5. bis 7. Juni 2019 stattfand. 
Etwa 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich 
in Mannheim und diskutierten in mehr als 110 Veranstal-
tungen. Dabei zeigte sich in den zahlreichen Debatten, 
dass unsere Demokratie immer wieder aufs Neue ver-
teidigt werden muss – auch von Stiftungen. Ob Demo-
kratiebildung in den Schulen, die Auseinandersetzung mit 
Rassismus und Neonazismus, die Rolle der Demokratie in 
der Wissenschaft – solche und andere Themen spielten 
beim Deutschen Stiftungstag eine ebenso große Rolle 
wie die Diskussion darüber, in welcher Weise sich Stif-
tungen politisch positionieren sollen und dürfen. In zahl-
reichen Veranstaltungen ging es um die Einschränkung 
der Handlungsmöglichkeiten von Stiftungen in Ländern 
wie Polen, Russland oder der Türkei und darum, wie 
deutsche Stiftungen Unterstützung leisten können. Die 
Beschäftigung mit dem Thema Demokratie fand aus sehr 
vielen und unterschiedlichen Perspektiven statt. Höhe-
punkt des Deutschen Stiftungstages war die abendliche 
Festveranstaltung, auf der der Deutsche Stifterpreis 2019 
an die etwa 30.000 Bürgerstifterinnen und Bürgerstifter 
in Deutschland verliehen wurde – für ihren Einsatz in den 
Städten und Gemeinden zur Stärkung des örtlichen Mit-
einanders und damit auch der Demokratie. 

↘ www.stiftungstag.org 

→ SCHON GEWUSST? 

Im Online-Kalender des Bundesver-
bandes finden Sie wichtige Termine 
aus der Stiftungsszene. Sie können 
diesen Kalender nutzen und die 
Termine Ihrer Stiftung selbstständig 
einstellen und veröffentlichen.

↘ www.stiftungen.org/terminkalender

→ AUSBLICK

Der Deutsche Stiftungstag vom  
17. bis 18. Juni 2020 in Leipzig  
wurde leider aufgrund der  
Corona-Pandemie abgesagt.  
Der Deutsche Stiftungstag 2021 
wird vom 9. bis 10. Juni in Hannover 
stattfinden.

Regionale Aktivitäten des Bundesverbandes

Mit dem Deutschen Stiftungstag, aber auch mit den 
Arbeitskreisen kommt der Bundesverband Deutscher 
Stiftungen regelmäßig zu seinen Mitgliedern. Mit unserem 
Veranstaltungsformat „Bundesverband vor Ort“ waren 
wir 2019 zu Gast in Augsburg bei den Fuggerschen 
Stiftungen und in Freiburg im Breisgau bei den Stif-
tungen der Erzdiözese Freiburg. Der Austausch unter den 
Stiftungen einer Region dient der fachlichen Unter-
stützung für die tägliche Stiftungsarbeit, aber auch um 
Kontakte zu knüpfen und Wissen zu teilen. Auch dem 
Bundesverband helfen die Treffen dabei, die Anliegen der 
Stiftungen zu hören und so deren Interessen besser ver-
treten zu können. Regionale Stiftungstage und Netzwerke 
besuchen wir laufend und unterstützen diese mit Know-
how und Kontakten. 

↘ www.stiftungen.org/stiftungsnetzwerke

http://www.stiftungstag.org
http://www.stiftungen.org/terminkalender
http://www.stiftungen.org/stiftungsnetzwerke


24 Fo
to

: D
av

id
 A

us
se

rh
of

er

Kommunikation 
und Information
Mit verschiedenen Online- und Offlinemedien und seiner 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gibt der Bundesverband 
deutschen Stiftungen ein Gesicht und eine Stimme 
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Der Newsroom  
Der Newsroom des Bundesverbandes fungiert als 
kommunikative Schaltstelle zwischen den deutschen 
Stiftungen, dem Bundesverband und der Öffentlichkeit. 
Zudem sind wir erste Anlaufstelle für Medienschaffende 
rund um die Themen Stiftungen und Philanthropie. Mit 
unterschiedlichen Medien und Kommunikationskanälen 
werden hier die Interessen und Themen von Mitgliedern 
und Interessierten aufgenommen, Serviceangebote 
bereitgestellt sowie neue Impulse für den Sektor gesetzt. 
Seit Januar unterstützt uns hierbei ein Themenmanager, 
der relevante gesellschaftliche Themen für unsere kanal-
übergreifende Kommunikation aufbereitet. 

Stiftungswelt, Stiftungsinfo und 
weitere Publikationen 

Die Stiftungswelt, das Magazin des Bundesverbandes, 
befasste sich 2019 mit den vier Schwerpunktthemen 
Kommunikation, Demokratie, Geschlechtergerechtigkeit 
und Zukunft des Stiftens. Jeder Ausgabe lag zudem das 
Serviceheft Stiftungsinfo bei, das exklusiv an die Mit-
glieder verschickt wird. Zudem wurde der Onlineauftritt  
www.stiftungswelt.de überarbeitet und neu strukturiert. 
Neben hilfreichen Hinweisen für Autorinnen und Autoren 
sowie für Werbetreibende können auf der Seite alle 
Ausgaben der Stiftungswelt kostenlos und digital gelesen 
werden. Die Stiftungsinfo finden Mitglieder weiterhin 
online in unserem geschlossenen Mitgliederbereich.  
Zudem legte der Bundesverband 2019 zwei weitere Pub-
likationen auf: Gemeinsam mit dem Verband Deutscher 
Wohltätigkeitsstiftungen wurde die kostenfreie Broschüre 
„Gemeinnützigkeitsrecht für mildtätige Stiftungen. Eine 
Einführung“ herausgegeben. Zudem erschien Ende des 
Jahres der Ratgeber „Stiftung und Nachlass“. 

↘ www.stiftungswelt.de  
↘ www.shop.stiftungen.org

→ UNSERE DEMOKRATIE

Das Motto des Stiftungstages 2019 lautete „Unsere 
Demokratie”. Dazu initiierte der Newsroom Anfang des 
Jahres eine crossmediale Kommunikationskampagne. 
Unter einem eigenen Menüpunkt auf stiftungen.org 
stellen wir demokratiefördernde Projekte vor und 
geben Persönlichkeiten aus dem Sektor Raum, um 
„Klare Kante” für unsere Demokratie zu zeigen. Auf 
unterschiedlichen Kanälen – Web, Print, Presse und 
Social Media – erzählen wir diese Geschichten auch 
über den Stiftungstag hinaus. 

↘ www.stiftungen.org/unsere-demokratie

Die Website stiftungen.org 
und der Newsletter

Stiftungen.org ist die führende Plattform für Informa-
tionen zur deutschen Stiftungslandschaft. Wir berichten 
aus dem Stiftungssektor, liefern aktuelle Meldungen 
sowie Sach- und Meinungsbeiträge und unterstützen 
Stiftungen mit Informationen zu Stiftungsgründung 
und -management. Die Jobbörse ist die erste Anlauf-
stelle für Stellen im Sektor. Stiftungen können dort seit 
Mai 2019 auch Gesuche nach ehrenamtlichen Gremien 
ausschreiben. Einmal im Monat wird ein elektronischer 
Newsletter mit aktuellen Informationen, Veranstaltungs-
hinweisen, Ausschreibungen und Stellenangeboten ver-
schickt. 

↘ www.stiftungen.org 
↘ www.stiftungen.org/newsletter

Goodcast

Im Februar 2019 startete „Goodcast“, der neue Podcast 
des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Mit 
Dr. Gerhard Schick, Ise Bosch und Patrick Knodel 
sprachen wir über Kapital und Wirkung, mit Sawsan 
Chebli, Anne Rolvering und Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger über den Zustand unserer Demokratie und mit 
Prof. Marcel Fratzscher über die Zukunft des Stiftens.

↘ www.stiftungen.org/goodcast

Die Social-Media-Kanäle 

Tagesthemen, Meinungsbeiträge oder Berichterstattung 
zum Deutschen Stiftungstag – das und mehr bietet 
der Bundesverband auf seinen Social-Media-Kanälen. 
Wir sind auf den Kanälen Facebook, Instagram, Twitter, 
LinkedIn und YouTube aktiv. Mit dem beliebten Format 
„Insta-Takeover“ bieten wir Mitgliedsstiftungen die Mög-
lichkeit, unseren Instagram-Account für eine Woche zu 
übernehmen und nach ihren Wünschen zu gestalten.

9.400 Follower
@stiftungstweet

8.400 Fans
@bundesverband

2.200 Follower
@deutsche_stiftungen

1.400 Follower
@bundesverband-deutscher-stiftungen

http://www.stiftungswelt.de
http://www.stiftungswelt.de
http://www.shop.stiftungen.org
http://stiftungen.org
http://www.stiftungen.org/unsere-demokratie
http://stiftungen.org
http://Stiftungen.org
http://www.stiftungen.org
http://www.stiftungen.org/newsletter
http://www.stiftungen.org/goodcast
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Interessenvertretung 
und Rechtsberatung
Mit engagierter Interessenvertretung auf nationaler 
und europäischer Ebene verbessert der Verband die 
Rahmenbedingungen für Stiftungen in Deutschland
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Recht und Politik
Seit August 2019 ist Marie-Alix Freifrau Ebner von 
Eschenbach Mitglied der Geschäftsleitung des Bundes-
verbandes und Leiterin Recht und Politik. Sie verant-
wortet neben der Rechtsberatung auch die politische 
Interessenvertretung.

Interessenvertretung 

Der Bundesverband vertritt auf nationaler und internatio-
naler Ebene die Anliegen und Interessen der Stiftungen 
gegenüber Politik und Öffentlichkeit. 2019 war die Stif-
tungsrechtsreform weiterhin das bestimmende rechts-
politische Thema. Auf Initiative des Bundesverbandes 
schrieben über 1.200 Stiftungen an ihre Wahlkreisabge-
ordneten und an die Bundesjustizministerin Lambrecht 
und mahnten die Dringlichkeit der Reform an. Mit Erfolg: 
Das Ministerium kündigte einen Referentenentwurf für 
Frühjahr 2020 an.

Daneben war die ebenfalls im Koalitionsvertrag ver-
ankerte Gemeinnützigkeitsrechtsreform ein weiterer 
Schwerpunkt im Jahr 2019. Gemeinsam mit dem Bündnis 
für Gemeinnützigkeit entwickelte der Bundesverband im 
Mai 2019 einen Forderungskatalog zur notwendigen Ent-
bürokratisierung im Gemeinnützigkeitsrecht. Mit diesen 
Forderungen trat der Bundesverband an das Bundes-
finanzministerium und an Abgeordnete im Bundestag 
heran. Nach dem Attac-Urteil des Bundesfinanzhofs 
Anfang 2019 strebte der Bundesfinanzminister eine 
Regelung der politischen Tätigkeit von gemeinnützigen 
Organisationen im Gemeinnützigkeitsrecht an. Der 
Bundesverband begleitete diese Entwicklung rechts-
politisch und bereitete das Urteil für die Mitglieder 
mit einer Übersicht, Empfehlungen und mit diversen 
Diskussionsbeiträgen auf. Zudem wurde im Herbst 
2019 der Forderungskatalog weiterentwickelt und erste 
Gespräche mit Bundestagsabgeordneten dazu geführt. 
Außerdem waren das Jahressteuergesetz 2019, welches 
nach der Anhörung im Bundestag ohne die befürchteten 
Änderungen der Umsatzsteuer für Bildungsleistungen 
beschlossen wurde, sowie die Errichtung der Deutschen 
Stiftung Engagement wichtige rechtspolitische Themen. 

Darüber hinaus hat es einen Austausch zwischen dem 
Bundesverband, anderen deutschen Dachverbänden, 
dem Bundesfinanz- und dem Bundesinnenministerium 
gegeben, um den Dritten Sektor hierzulande auf die 
geplante FATF-Länderprüfung vorzubereiten. Die Zusam-
menarbeit mit dem europäischen Stiftungsverbände-
netzwerk DAFNE und die damit verbundene Verzahnung 
der nationalen und deutschen Interessenvertretung läuft 
erfolgreich. So setzt sich der Bundesverband gemeinsam 
mit DAFNE und EFC bei den geplanten neuen Rege-
lungen zum automatischen Informationsaustausch (AIA)/
Common Reporting Standard für Ausnahmeregelungen 
für Stiftungen ein.

Rechtsberatung 

Der Bundesverband Deutscher Stiftungen unterstützt 
seine Mitglieder bei rechtlichen und steuerrechtlichen 
Fragestellungen. Die Anzahl der Beratungs- und Grün-
dungsanfragen nimmt stetig zu. Im vergangenen Jahr 
wurden diese trotz des Weggangs der Leiterin des 
Justiziariats zu Jahresbeginn und der mehrmonatigen 
Elternzeit einer Syndikusrechtsanwältin bestmöglich 
beantwortet. Zeitweise konnte der personelle Engpass 
mit einer Elternzeitvertretung überbrückt werden. 
Beratungsthemen mit besonderer Relevanz werden auch 
regelmäßig in den Online und Offline- Kommunikations-
kanälen des Bundesverbandes und bei Vortragsveranstal-
tungen aufgegriffen. Die Datenschutz-Grundverordnung 
begleitete uns auch durch das Jahr 2019. Weitere 
Schwerpunkte waren zudem die rechtlichen Rahmen-
bedingungen für die Vermögensanlage von Stiftungen 
sowie für Impact Investing.

↘ www.stiftungen.org/recht-steuern

→ SCHON GEWUSST?

Im geschlossenen Mitgliederbereich 
auf unserer Internetseite erhalten 
Sie ausführliche Informationen 
zu den Themen Recht, Steuern, 
Stiftungsvermögen und Stiftungs-
gründung.

↘ www.stiftungen.org/loginFo
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Recherche  
und  Analyse
Zahlen und Daten helfen, die Welt um uns herum 
besser zu verstehen. Mit seinem Wissenschaftlichen 
Dienst sorgt der Bundesverband für Klarsicht und 
Faktenorientierung im Stiftungssektor. Er stellt 
Statistiken und Zahlen für Forschung, Presse-  
und Öffentlichkeitsarbeit sowie Politikberatung  
zur Verfügung
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Recherchieren und dokumentieren

Wie sieht die deutsche Stiftungslandschaft aus? Jahres-
berichte von Stiftungen, Informationen der Aufsichts-
behörden, eigene Internetrecherchen sowie Presseartikel 
zum Sektor – das sind die Hauptquellen für die Arbeit 
des Wissenschaftlichen Dienstes. Alle stiftungsrelevanten 
Inhalte werden in der Datenbank Deutscher Stiftungen 
dokumentiert. Das Team des Wissenschaftlichen 
Dienstes und der Mitgliederservice haben 2019 mehr 
als 560 neue Stiftungen eingetragen: Damit erhöht sich 
die Anzahl der dokumentierten Stiftungen aller Rechts-
formen in der Datenbank auf mittlerweile über 32.000.

Analysieren und publizieren

Welche Trends gibt es im Stiftungssektor? Mit dem 
Stiftungspanel führt der Wissenschaftliche Dienst regel-
mäßig eigene Befragungen durch und kann dabei auf die 
Unterstützung von mittlerweile über 600 registrierten 
Stiftungen zählen. Sämtliche Statistiken, die er auf Basis 
von Datenbankanalysen oder Panelbefragungen erstellt, 
unterliegen wissenschaftlichen Standards.

2019 wurde eine Panelumfrage zum Thema „Partizipation 
in Stiftungen“ durchgeführt, an der 192 von 553 Stif-
tungen teilnahmen. Es zeigte sich, dass knapp ein Viertel 
der befragten Stiftungen ihre Projekte und Maßnahmen 
von ihren Zielgruppen bewerten lässt und die Ergebnisse 
in ihre Entscheidungen einfließen. Die ausführlichen 
Ergebnisse wurden auf der Internetseite des Bundesver-
bandes und im Magazin Stiftungswelt veröffentlicht.

Im Zuge der Panelbefragung zur Partizipation stellte 
der Wissenschaftliche Dienst in Kooperation mit dem 
Beratungshaus Phineo zehn weitere Fragen zum Thema 
Geschlechtergerechtigkeit. Daran beteiligten sich 183 
Stiftungen. Die Ergebnisse flossen in die Studie „Wie 
gendergerecht arbeiten deutsche Stiftungen“ ein, die 
im Herbst 2019 von Phineo und in Auszügen auf der 
Webseite des Bundesverbandes sowie im Magazin 
 Stiftungswelt publiziert wurde.

Im Herbst 2019 hat der Wissenschaftliche Dienst zudem 
ein Mailing zur Rekrutierung neuer Panelisten durch-
geführt. Dazu wurden – unabhängig von einer Mitglied-
schaft – rund 4.300 Stiftungen mit zuvor definierten 
Merkmalen angeschrieben, die in der Zusammensetzung 
des Stiftungspanels unterrepräsentiert waren. Aufgrund 
des Mailings haben sich insgesamt über 90 Stiftungen 
mit den gewünschten Merkmalen neu für das Stiftungs-
panel angemeldet.

Weiterhin hat der Wissenschaftliche Dienst an der vertie-
fenden Auswertung sowie an der Erstellung von Grafiken 
zur Mitgliederbefragung des Bundesverbandes mit-
gewirkt. Neben Publikationen bietet der Wissenschaft-
liche Dienst professionelle Datenbankrecherchen oder 
– exklusiv für die Mitglieder des Bundesverbandes – die 
Aufnahme eigener Forschungsfragen in Erhebungen des 
Stiftungspanels an. 

Stiftungssuche

Die Stiftungssuche ist die umfangreichste Online- 
Navigationshilfe zum deutschen Stiftungswesen. 
Während die Stiftungssuche Basic kostenlos genutzt 
werden kann, bietet die Stiftungssuche Plus deutlich 
mehr Funktionen. Sie ist als Monats- und Jahresabon-
nement erhältlich. Die Internetseite der Stiftungssuche 
wurde im Jahr 2019 um die Suchmöglichkeit nach 
geprüften Treuhändern ergänzt. Hier sind alle Organisa-
tionen gelistet, die mit dem Qualitätssiegel für gute Treu-
handstiftungsverwaltung ausgezeichnet wurden.

↘ www.stiftungssuche.de

Datenbank Deutscher Stiftungen 

Die Weiterentwicklung der Datenbank stand 2019 auf 
dem Programm und wird uns auch in den nächsten 
Jahren beschäftigen. Neben der Stiftungssuche sind 
weitere Informationen auf der Seite „Demokratie-Stifter“ 
auffindbar.

→ GEHEN SIE AUF  
STIFTUNGS SUCHE! 

Nutzen Sie die vielfältigen Möglich-
keiten der digitalen Stiftungssuche 
Basic und Plus und finden Sie neue 
Partner und Unterstützerinnen für 
Ihre Stiftungsarbeit. 

↘ www.stiftungssuche.de

→ IHRE BETEILIGUNG ZÄHLT! 

Registrieren Sie sich für das 
 Stiftungspanel und nehmen Sie 
regelmäßig an Umfragen zum 
 Stiftungswesen teil. 

↘ www.stiftungen.org/stiftungspanel

http://www.stiftungssuche.de
http://www.stiftungssuche.de
http://www.stiftungen.org/stiftungspanel
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Weiterbildung und 
Innovation
Immer schon sind Stiftungen mit gesellschaftlichen 
und politischen Veränderungen oder technischen 
Neuerungen konfrontiert und suchen Möglichkeiten, 
sich weiterzuentwickeln. Viel mehr noch:  
Sie gestalten den Wandel aktiv mit. Mit Bildungs- 
und Denkangeboten unterstützt der Bundesverband 
Stiftungen auf diesem Weg 
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Deutsche Stiftungsakademie 

Die Deutsche Stiftungsakademie (DSA) ist eine 
gemeinsame Einrichtung des Bundesverbandes Deut-
scher Stiftungen und des Deutschen Stiftungszentrums. 
Als gemeinnützige Akademie bietet die DSA ver-
schiedene Weiterbildungsformate zu stiftungsrelevanten 
Themen für Mitarbeitende aus Stiftungen und gemein-
nützigen Organisationen. 

Im Jahr 2019 nahmen mehr als 2.400 Personen die 
Angebote der DSA wahr. Davon besuchten 343 Teilneh-
mende Grundlagen- und Fachseminare zum Stiftungs-
management. 118 Personen erwarben das Zertifikat „Stif-
tungsmanager/in“ oder „Stiftungsberater/in“. 13 Personen 
besuchten das Executive-Managementprogramm für 
Non-Profit-Führungskräfte, das in Kooperation mit der 
WHU – Otto Beisheim School of Management durchge-
führt wird.

Die Weiterbildungsangebote sind in der Regel kos-
tenpflichtig. 2019 wurde das Programm durch fünf 
kosten freie DSA-Webinare der Online-Stiftungswoche 
ergänzt, die mit insgesamt 1.691 Teilnehmenden enormen 
Zuspruch fanden. Hinzu kamen kostenfreie Veranstal-
tungen im Rahmen des Deutschen Stiftungstages mit 207 
Teilnehmenden und der Berliner Stiftungswoche mit 62 
Teilnehmenden. 

Personell und inhaltlich hat sich die DSA neu aufgestellt. 
Nach dem Ausscheiden der langjährigen Geschäfts-
führerin Dr. Andrea Rudolph hat Dr. Gereon Schuch die 
Geschäftsführung übernommen. Das seit September 
vollständig neu aufgestellte Akademie-Team, bestehend 
aus Léa Gatouillat, Katrin Harm und Helke Tzschoppe, 
bringt Erfahrung im Stiftungskontext mit neuen inhalt-
lichen Perspektiven zusammen. 

Neue Angebote mit unterschiedlichen Professionalisie-
rungsgraden von Basiswissen bis Executive sowie eine 
stärkere Regionalisierung durch deutschlandweite Ver-
anstaltungsorte erweitern das profilierte und bewährte 
Programm der DSA. Eine digitale Lernplattform stellt 
zudem umfangreiche Begleitmaterialien zu den Veranstal-
tungen bereit.

↘ www.stiftungsakademie.de

ThinkLab Deutscher Stiftungen

Im Jahr 2017 initiierte der Bundesverband mit dem 
ThinkLab Deutscher Stiftungen einen neuen kreativen 
Denkraum zu wichtigen Themen des Stiftungssektors. 
Seitdem wird das ThinkLab in Kooperation mit der 
Deutschen Stiftungsakademie durchgeführt. Im Lab 
„Stiftungen und Demokratie – Mitbestimmung und Parti-
zipation als institutionelle Herausforderung“ widmete sich 
2019 eine Gruppe von acht Stiftungsvertretenden der 
Frage, wie Stiftungen mit intrainstitutioneller Transparenz, 
Partizipation und Mitbestimmung umgehen. Zahlreiche 
Gespräche mit Handelnden und externen Beobach-
tenden ermöglichten den Teilnehmenden intensive Ein-
blicke in diese Spannungsfelder. 

Das ThinkLab wird jedes Jahr zu einem anderen Thema 
ausgeschrieben. Es versteht sich als Denklabor und 
Netzwerk sowohl zur Intensivierung stiftungsübergrei-
fender Zusammenarbeit als auch zur individuellen Kom-
petenzerweiterung und persönlichen Weiterentwicklung. 

↘ www.stiftungen.org/thinklab
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Auszeichnung und 
Würdigung
Millionen Menschen engagieren sich in 
Deutschland ehren- oder hauptamtlich für das 
Gemeinwohl und tragen zu einer friedlichen, 
sozialen und inklusiven Gesellschaft bei. Der 
Bundesverband würdigt dieses Engagement 
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Deutscher Stifterpreis 
Der Deutsche Stifterpreis des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen ist die höchste Auszeichnung 
im Stiftungswesen und würdigt seit 1994 vorbildliche 
stifterische Leistungen. 2019 erhielt erstmals in der 
Geschichte eine Gruppe von Stiftenden den Preis: Der 
Bundesverband würdigte die über 30.000 Bürgerstifter-
innen und Bürgerstifter für ihr lokales Engagement für 
gesellschaftspolitisch relevante Themen. Für Bürgerstif-
tungen gilt die Devise „Jeder kann stiften“, mit großen 
oder kleinen Geldbeträgen, mit Zeit und Ideen. So 
können alle Gesellschaft nachhaltig mitgestalten.

↘ www.stiftungen.org/stifterpreis

Deutscher Engagementpreis

Der Dachpreis für freiwilliges Engagement in Deutschland 
zeichnet herausragendes Engagement aus und rückt 
es ins Licht der Öffentlichkeit. Ganzjährig dient der 
Deutsche Engagementpreis als Servicestelle für die 
rund 700 Ausrichter von Engagementpreisen. 2019 hat 
das Projektbüro gemeinsam mit regionalen Partnern 
bundesweit insgesamt 30 öffentliche Nominierungen und 
eine effektive Kommunikationskampagne gestaltet. Von 
219 Preisausrichtern wurden im Wettbewerbsjahr bun-
desweit 617 Engagierte nominiert.

Als Preisträger wurden am 5. Dezember im Deutschen 
Theater in Berlin folgende Projekte und Initiativen aus-
gezeichnet: ichbinhier e.V. aus Hamburg, „Mikroplastik 
– Gefahr aus dem Haushalt?!“ aus Friedberg (Bayern), 
CDS GmbH aus München, „Tausche Bildung für Wohnen 
e.V.“ aus Duisburg sowie „Obdachlose zeigen Schülern 
ihr Berlin“ von querstadtein e.V. Außerdem entschied die 
Jury, mit einem Sonderpreis für die „Ostritzer Friedens-
festinitiative“ ein Zeichen gegen rechtsextremistische 
Demokratiefeindlichkeit zu setzen. Den Publikumspreis 
errang der Verein SOKO Tierschutz aus Planegg (Bayern). 
Bei der Online-Abstimmung im Herbst wurden über 
105.000 Stimmen abgegeben.

Der Deutsche Engagementpreis wird vom Bundesfami-
lienministerium, der Deutschen Fernsehlotterie und der 
Deutsche Bahn Stiftung gefördert.

↘ www.deutscher-engagementpreis.de

Tag der Stiftungen 

„Miteinander. füreinander.", so lautete das Motto für den 
diesjährigen Tag der Stiftungen, der am 1. Oktober 2019 
zum sechsten Mal stattfand. Wie jedes Jahr waren 
Stiftungen in Deutschland und Europa dazu aufgerufen, 
ihre Türen zu öffnen und ihr Gesicht der Öffentlichkeit zu 
zeigen. Allein in Deutschland beteiligten sich insgesamt 95 
Stiftungen mit eigenen Veranstaltungen und Aktionen. Auf 
www.tag-der-stiftungen.de wurden 58 Veranstaltungen 
registriert sowie 53 Projektvorstellungen veröffentlicht, 
die Einblicke in die Stiftungsarbeit gaben. Die Hashtags 
#TagderStiftungen und #October1Europe ermöglichten 
über die sozialen Medien vielfältige Einblicke in das bunte 
Wirken von Stiftungen. Der Hashtag #TagderStiftungen 
war als „Trending Topic“ auf Twitter bundesweit sogar 
eines der am häufigsten vertretenen Themen. Auch der 
Bundesverband öffnete in diesem Jahr seine Türen für 50 
Gäste.

↘ www.tag-der-stiftungen.de

Qualitätssiegel für gute  
Treuhandstiftungsverwaltung 

Das Qualitätssiegel für gute Treuhandstiftungsverwaltung 
zeichnet professionelle und seriöse Stiftungsverwal-
tungen aus. Die Auszeichnung soll Stiftenden Orien-
tierung bei der Wahl eines geeigneten Treuhänders für 
ihre bestehende oder zu gründende Treuhandstiftung 
geben. Außerdem geht es darum, die Transparenz im 
Sektor sowie die Qualität und Professionalität von Stif-
tungsverwaltungen zu befördern. Seit 2019 leitet Eike von 
Oppeln-Bronikowski den ehrenamtlichen und unabhän-
gigen Ausschuss, der zweimal pro Jahr tagt. 2019 wurden 
zwei Organisationen ausgezeichnet. Damit tragen 25 
Organisationen das Siegel, darunter Bürgerstiftungen, 
gemeinnützige Stiftungen und gewerbliche Stiftungstreu-
händer. Sie verwalten an die 1.700 Treuhandstiftungen 
mit einem Gesamtvermögen von 1,12 Milliarden Euro.

↘ www.stiftungen.org/stiftungstreuhaender

Das Gütesiegel für Bürgerstiftungen 

Das Gütesiegel wird an Bürgerstiftungen verliehen, deren 
Satzungen die „10 Merkmale einer Bürgerstiftung“ erfüllen. 
Zu den Merkmalen zählen u. a. Unabhängigkeit, Gemein-
nützigkeit, der lokale Bezug und die Vielzahl der Satzungs-
zwecke und der Stiftenden. Das Gütesiegel ist über die 
Jahre als Marke identitätsstiftend geworden und symboli-
siert den Willen zu Transparenz und das Selbstverständnis 
der Bürgerstiftungen, Verantwortung für das Gemein-
wesen vor Ort zu übernehmen. Derzeit tragen 270 Bürger-
stiftungen das Gütesiegel des Bundesverbandes.

↘ www.buergerstiftungen.org/guetesiegel

→ SCHON GEWUSST?

Initiator des Deutschen Engagementpreises ist das 
Bündnis für Gemeinnützigkeit. Der Bundesverband 
Deutscher Stiftungen ist Mitgründer des Bündnisses 
und macht sich mit anderen Verbänden und Organisa-
tionen für ein engagementfreundliches Umfeld stark. 

↘ www.buendnis-gemeinnuetzigkeit.org

http://www.stiftungen.org/stifterpreis
http://www.deutscher-engagementpreis.de
http://www.tag-der-stiftungen.de
http://www.tag-der-stiftungen.de
http://www.stiftungen.org/stiftungstreuhaender
http://www.buergerstiftungen.org/guetesiegel
http://www.buendnis-gemeinnuetzigkeit.org


34

Internationale 
Netzwerke
Mit seinen Partnern arbeitet der 
Bundesverband auf europäischer und 
internationaler Ebene daran, Strukturen zu 
stärken und die Rahmenbedingungen für 
Stiftungshandeln zu verbessern
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Das europäische Stiftungsnetzwerk DAFNE

Auf europäischer Ebene kooperiert der Bundesverband 
eng mit dem europäischen Dachverband der Stiftungs-
netzwerke DAFNE (Donors and Foundations Networks in 
Europe). DAFNE setzt sich aus 30 nationalen Stiftungs-
verbänden und -netzwerken aus ganz Europa zusammen 
und repräsentiert damit über 10.000 Stiftungen mit einem 
jährlichen Fördervolumen von über 60 Milliarden Euro. 

Philanthropy Advocacy, eine Initiative von DAFNE und 
dem European Foundation Centre (EFC), vertritt die 
Interessen von Stiftungen in Europa und setzt sich für die 
Verbesserung der Rahmenbedingungen von Stiftungen 
ein. Am 20. März 2019 wurde das Manifest der Europäi-
schen Philanthropie (European Philanthropy Manifesto) 
mit vier Handlungsempfehlungen für die Politik vorge-
stellt – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Realisierung 
des Europäischen Binnenmarktes für Philanthropie. 

Die Durchführung des C Summits in Zusammenarbeit 
mit EVPA – der European Venture Philanthropy Asso-
ciation – und der BMW Stiftung brachte im September 
in München über 150 Unternehmensstiftungen und 
unternehmensverbundene Stiftungen aus ganz Europa 
zusammen. Diskutiert wurde über die strategische 
Zusammenarbeit zwischen Stiftungen und Unter-
nehmen. Ein weiterer Meilenstein 2019 war die Kampagne 
zum europaweiten Tag der Stiftungen, der jährlich am 
1. Oktober stattfindet und von DAFNE koordiniert wird. 
So wurden im Rahmen des Projektes „Philanthropie im 
Fokus“ Fotos und Geschichten von Stiftungen aus  
19 Ländern Europas gesammelt und während einer 
Debatte im europäischen Parlament vorgestellt.

↘ www.dafne-online.eu

European Community Foundation Initiative 
(ECFI) 

2019 hat die European Community Foundation Initiative 
mit vier Arbeitskreistreffen (Thematic Meetings), einer 
Studienreise (Study Visit) und drei direkten Austausch-
programmen (CF2CF-exchange) insgesamt 98 Teilneh-
mende aus 24 Ländern Europas erreicht. Besonderes 
Augenmerk wurde auf die Teilnahme von Vertretern aus 
Ländern gelegt, in denen Bürgerstiftungen noch weitest-
gehend unbekannt sind (Albanien, Dänemark, Georgien, 
Österreich, Spanien). Mit sieben Newslettern, Aktivitäten 

in den sozialen Medien und insbesondere mit der Ver-
breitung von 16 „Reports“ hat ECFI die Berichterstattung 
über die 800 Bürgerstiftungen und 30 Dachorganisa-
tionen in Europa intensiviert. Hinzugekommen ist ein 
weiterer Länderbericht: Der „Guide to Community Foun-
dations in Hungary“ gibt Einsicht in die von sogenannten 
shrinking spaces geprägte ungarische Zivilgesellschaft, in 
denen Bürgerstiftungen sich behaupten.

Inhaltlich hat ECFI begonnen, sich mit den 17 Nachhal-
tigkeitszielen (SDGs) auseinanderzusetzen. Dabei geht 
es um die Frage, wie Bürgerstiftungen europaweit zur 
Erreichung der Ziele beitragen können. Hierzu erscheint 
im Februar 2020 ein Bericht und gleichzeitig beginnt das 
Workshop-Format „Local Action for Global Good“. 

Zur Halbzeit der zweiten Förderphase von ECFI haben 
in einer Umfrage 55 Prozent aller bisherigen Veranstal-
tungsteilnehmenden ECFI-Aktivitäten mit einer 95-pro-
zentigen Zufriedenheit bewertet. Die Ergebnisse dieser 
Umfrage sind in eine externe Evaluation eingeflossen, die 
der Arbeit von ECFI eine hohe Bedeutung zur Stärkung 
der Bürgerstiftungen in Europa bescheinigt. Deshalb ist 
nach Auslaufen der zweiten Förderphase die Weiter-
führung von ECFI als Projekt geplant. Gespräche darüber, 
wie eine dritte Förderphase nach 2020 aussehen kann, 
werden im nächsten jahr geführt.

↘ www.communityfoundations.eu

EZ-Scout

Seit Juni 2017 ist Dr. Annette Kleinbrod als EZ-Scout der 
Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit (GIZ) GmbH im Auftrag des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) an den Bundesverband entsandt. Mit ihrer Unter-
stützung will der Bundesverband neue Impulse in der 
internationalen Zusammenarbeit setzen.

Viele Gespräche mit deutschen Stiftungen haben im Jahr 
2019 zum Aufbau einer Partnerschaft mit drei afrika-
nischen Organisationen geführt: Africa Philanthropy 
Network, East Africa Philanthropy Network und African 
Venture Philanthropy Alliance. Unser Ziel ist es, deut-
schen Stiftungen ein Netzwerk zu bieten, mit dem sie ihr 
Wirken in Afrika leichter gestalten und die afrikanische 
Philanthropie stärken können. Das BMZ und die sequa 
gGmbH haben dafür zwei Workshops gefördert.

Neben diversen Textbeiträgen zu den 17 Nachhaltig-
keitszielen (Sustainable Development Goals, kurz SDGs) 
waren wichtige Meilensteine zum einen das Panel 
„Democracy and the SDGs“ auf dem Deutschen Stif-
tungstag, auf dem zentrale Stiftungsakteure Einblicke in 
ihre Arbeit gaben. Zum anderen wurde intensiv an einem 
Online-Stiftungsreport zum Potenzial der deutschen 
Philanthropie für die SDGs gearbeitet, der im Frühjahr 
2020 erscheint.Fo
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Bündnis der Bürgerstiftungen Deutschlands

Das Jahr 2019 stand für das Bündnis der Bürgerstiftungen 
Deutschlands im Bundesverband Deutscher Stiftungen 
unter dem Motto „Mit starken Partnern mehr erreichen“. 
Das neue Förderprogramm „Bürgerstiftungspraxis“ mit 
Qualifizierungsangeboten für Bürgerstiftungen wurde 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) bewilligt. Es läuft zwei Jahre und stellt 
u. a. Beratungsleistungen von 14 ehrenamtlichen Regio-
nalkuratorinnen und -kuratoren sicher. 

In Partnerschaft mit dem Beauftragten für die neuen 
Länder und mit einer Förderung des Bundeswirt-
schaftsministeriums (BMWi) fanden in allen fünf neuen 
Bundesländern Informations- und Vernetzungsveran-
staltungen zum Thema „Was ist eine Bürgerstiftung?“ 
statt. Begleitend erschienen Länderbroschüren, die 
als Download online zur Verfügung stehen. Auch der 
Bürgerstiftungskongress in Kassel fand zu dem Thema 
„Mit starken Partnern mehr erreichen“ statt. Neben ver-
schiedenen Arbeitsrunden wurde auch gefeiert – und 
zwar der Abschluss einer Kooperationsvereinbarung 
mit der Stiftung Aktive Bürgerschaft: Zukünftig werden 
beide Partner die Bürgerstiftungen als bedeutende lokale 
Akteure des bürgerschaftlichen Engagements stärken. 

Auf internationaler Ebene kooperierte das Bündnis u. a. 
mit kanadischen und russischen Bürgerstiftungen im 
Programm Future Forward, bei dem es neben dem kolle-
gialen Austausch um die Entwicklung von Perspektiven 
für die Bürgerstiftungsbewegung geht. 

Mit der Wahl des Koordinierungskreises haben die 
Bürgerstiftungen diesem Gremium erstmals aktiv ihre 
Stimme gegeben. Es kümmert sich um die Strategie des 
Bündnisses der Bürgerstiftungen und setzt sich mit den 
Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement 
auseinander.

↘ www.buergerstiftungen.org

Netzwerk Stiftungen und Bildung 

Das Netzwerk Stiftungen und Bildung ist die größte 
themenbezogene Allianz der Zivilgesellschaft. Es unter-
stützt die Entwicklung und den Ausbau von Bildungs-
kooperationen durch Vernetzung, Fachaustausch sowie 
Wissenstransfer und ermöglicht effiziente Strukturen und 
eine kluge Zusammenarbeit aller Bildungsakteure vor 
Ort. In acht Bundesländern finden halbjährlich Treffen 
der Stiftungsnetzwerke Bildung auf Länderebene statt, 
um regionales Wissen zu nutzen und lokale Aktivitäten 
zu stärken. Das Jahrestreffen 2019 fand mit mehr als 100 
„Netties“ und Freunden des Netzwerkes in Form eines 
BarCamps statt, bei dem alle Anwesenden ihre Ideen und 
Themen einbringen und miteinander am Transfer guter 
Ideen arbeiten konnten. Ende 2019 zählten rund 650 Teil-
haberinnen und Teilhaber zum Netzwerk Stiftungen und 
Bildung sowie zu seinem Freundeskreis.

↘ www.netzwerk-stiftungen-bildung.de

Programm Chancenpatenschaften

Seit 2016 ist der Bundesverband Träger des Programms 
„Menschen stärken Menschen – Chancenpatenschaften“ 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ). Mit dem Förderprogramm werden 
Organisationen unterstützt, die bei ihrer Bildungs-, 
Inte grations- und Inklusionsarbeit auf das Patenschafts-
prinzip, das heißt auf die individuelle Unterstützung 
benachteiligter Menschen durch ehrenamtlich Engagierte 
setzen.

In diesem Jahr unterstützte der Bundesverband 27 
Mitgliedsorganisationen sowohl administrativ als auch 
konzeptionell bei ihren Patenschafts- und Mentoring-
projekten. Neben Beratungs-, Vernetzungs- und Koordi-
nierungsaufgaben stand 2019 vor allem die Lobbyarbeit 
für die Fortführung des Programms im Vordergrund – mit 
positivem Ergebnis: Eine angedrohte Kürzung von über 
50 Prozent konnte abgewendet werden, sodass das 
Bundes programm 2020 in gleicher Höhe fortgeführt wird. 

Mehr als die Hälfte der teilnehmenden Mitgliedsorgani-
sationen im Jahr 2019 waren Bürgerstiftungen, insgesamt 
konnten unter allen Teilnehmenden über 4.150 Paten-
schaften gestiftet werden. 

↘ www.stiftungen.org/chancenpatenschaften
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Willkommen im 
Bundesverband 
Deutscher Stiftungen!
Wir begrüßen herzlich unsere  
neuen Mitglieder des Jahres 2019
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Freunde des  Stiftungswesens und  Stiftungspartner

Zu unseren Mitgliedern zählen auch Privatpersonen, zukünftige Stiftende, Vereine und gemeinnützige Organisationen, die 
dem Bundesverband als Freunde des Stiftungswesens angehören. Sie bereichern das Netzwerk und bringen eigene Ideen 
ein. Zu der Gruppe der Freunde gehören auch mehr als 200 Unternehmen und Dienstleister, die als „Stiftungspartner“ 
Angebote machen können und Stiftungen mit ihren Kompetenzen unterstützen. Zudem stehen dem Bundesverband und 
seinen Mitgliedern acht Premiumpartner zur Seite. Mit diesem vielfältigen und starken Netzwerk gehen wir die Herausfor-
derungen im Stiftungswesen gemeinsam an. ↘ www.stiftungen.org/ mitglied-werden

 › Sporleder Stiftung
 › Sportstiftung Hessen
 › St.-Elisabeth-Stiftung
 › Stadtteilstiftung Sahlkamp-Vahrenheide
 › Stiftung „Hoffnung 13“
 › Stiftung Bewusst-Sein
 › Stiftung Block
 › Stiftung Buddhawajana Germany
 › Stiftung casayohana
 › Stiftung Courage für chronisch kranke Kinder
 › Stiftung Denkmalswerte Kirchen der Ev. Kirche 

in Dortmund und Lünen
 › Stiftung der Vereinigten Volksbank 

Raiffeisenbank eG
 › Stiftung Edelhof Ricklingen-V. J. v. der Osten
 › Stiftung für das Mutter-Kind-Heim der JVA 

Frankfurt III
 › Stiftung für immunologisch-onkologische 

Forschung -IOZK- gGmbH
 › Stiftung geborgene Entwicklung e.V.
 › Stiftung Gemeinwohl-Ökonomie
 › Stiftung Gottfried Hain für Senioren und 

soziale Notfälle
 › Stiftung Heilig-Geist-Spital-Ravensburg
 › Stiftung Kunstverein in Bremen
 › Stiftung Lebenshilfe Göppingen für Menschen 

mit Behinderung
 › Stiftung Mensch zu Mensch - Ihr häuslicher 

Versorgungslotse
 › Stiftung Nantesbuch Kunst und Natur gGmbH
 › Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz
 › Stiftung NETZWERK NÄCHSTENLIEBE
 › Stiftung Niederländische Gemeinde 

Augsburgischer Confession
 › Stiftung Niedersächsisches Staatsorchester 

Hannover
 › Stiftung PARITÄT Schleswig-Holstein
 › Stiftung Rehkids
 › Stiftung Save my Brain
 › Stiftung Saxonia Tübingen
 › Stiftung Ungers-Archiv für 

Architekturwissenschaft – UAA
 › Stiftung Vicente Ferrer gGmbH
 › Stiftung Wald schafft Zukunft
 › Stiftung Zukunft
 › Stiftung Zukunft Mensch
 › Stiftung zum 7. Dezember 1970
 › Stiftung zur Förderung der Normung im 

Bereich der Medizin (SNMed)
 › Stiftung zur Förderung des ehrenamtlichen 

Engagements in der Städteregion Aachen
 › Stiftung-Artland-Gymnasium
 › Swiss Life Deutschland Stiftung für 

Chancenreichtum und Zukunft gGmbH
 › Uli Stein Stiftung für Tiere in Not
 › UPFoundation
 › Urschelstiftung – Bürger für Nagold
 › Ursula-Wandres-Stiftung
 › Vitus Stiftung - Hilfe für Menschen mit 

Behinderungen
 › Weltkultur Stiftung
 › Werner und Elisabeth Hummel-Stiftung
 › Werner und Maren Otto Stiftung
 › World Vision Stiftung
 › Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern

 › Agitos Foundation
 › Akademie Schloss Solitude
 › Alexander Gruner Stiftung
 › Alexander Spohn-Stiftung
 › Alwine Stiftung - in Würde altern
 › Archimedes-Stifung gemeinnützige 

Gesellschaft mbH
 › Benckiser Stiftung Zukunft
 › Berens-Familienstiftung
 › Bernd u. Carrie Schopf Stiftung
 › Bernhard-Weiss-Stiftung
 › Bill & Melinda Gates Foundation
 › Bruno Herrmann Stiftung
 › Buddhismus Stiftung Diamantweg Deutschland
 › Bürgerstiftung "Halterner für Halterner"
 › Bürgerstiftung "Wenn`s im Leben brennt"
 › Bürgerstiftung Achern und der Region
 › Bürgerstiftung Ballrechten-Dottingen
 › Bürgerstiftung Burgwedel
 › Bürgerstiftung Coesfeld
 › Bürgerstiftung Ditzingen
 › Bürgerstiftung Dormagen
 › Bürgerstiftung EmscherLippe-Land
 › Bürgerstiftung für Chemnitz
 › Bürgerstiftung Gemeinde Emstek
 › Bürgerstiftung Gomaringen
 › Bürgerstiftung Heidelberg
 › Bürgerstiftung Herrenberg
 › Bürgerstiftung Herzogenrath
 › Bürgerstiftung Holzkirchen
 › Bürgerstiftung Kelkheim
 › Bürgerstiftung Königs Wusterhausen
 › BürgerStiftung Lebenswerte Stadt Neustadt an 

der Weinstraße
 › Bürgerstiftung Lohmar
 › Bürgerstiftung Oranienburg
 › Bürgerstiftung Potsdam
 › Bürgerstiftung Salzbergen
 › Bürgerstiftung Staufen i. Br.
 › Bürgerstiftung Steinheim
 › Bürgerstiftung Treptow-Köpenick
 › Bürgerstiftung Unna
 › Bürgerstiftung Versmold
 › Canopus Foundation
 › Caritas-Stiftung Hannover – Von Mensch zu 

Mensch
 › CaSa-Stiftung zu Neustadt a. d. W.
 › Craft-Wehn-Stiftung
 › CULT-Stiftung
 › Deportes Léon Stiftung
 › Deutsche Muskelstiftung
 › Dorothee und Friedrich Weinmann – Stiftung
 › Dr. Hildegard Schnetkamp Stiftung
 › DREILINDEN gGmbH
 › Edith und Martin Guse Stiftung
 › El Puente-Stiftung
 › Ems-Dollart-Stiftung
 › Erhard-Höpfner-Stiftung
 › Erika Elmer-Stiftung
 › Eva-Maria und Rutger Hetzler Stiftung

 › Evangelische Schulstiftung in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland

 › FLÜWO Stiftung
 › Franz und Else Amrehn Stiftung
 › Friedrich Engisch Stiftung
 › G. und I. Leifheit Stiftung
 › Garcia Stiftung La Vida
 › Gerhard Manfred Rokossa Stiftung
 › Gerlinger Bürgerstiftung
 › Hanel Senioren Stiftung
 › Hans und Emma Nützel-Altenstiftung
 › Harlander-Stiftung
 › Haus & Grund Karlsruhe Stiftung
 › Heinrich Egenolf Stiftung
 › Helmut und Evamarie Köhnemann Stiftung
 › Henri-Perrin-Stiftung
 › Herbert und Maria Welter Tierschutzstiftung
 › Heyge-Stiftung
 › Hochschulstiftung Nürtingen-Geislingen
 › Hüfinger Bürgerstiftung
 › IKEA Stiftung
 › Ilsetraut-Stiftung
 › IOTA Foundation
 › Jean und Johanna Petit Stiftung
 › Josef und Hedwig Saratka-Stiftung
 › Jutta und Dr. Thomas Kittel-Stiftung
 › Karl und Elisabeth Fischer Weilheim Stiftung
 › Kasten-Mann-Stiftung
 › Kinzelmann-Stiftung
 › Konzer-Doktor–Bürgerstiftung
 › Kulturstiftung Sparkasse UnnaKamen
 › Kummer-Vanotti-Stiftung – Environment and Art
 › Kunststiftung Folker Skulima
 › Lebenshilfe-Stiftung Braunschweig
 › Leni Schwaiger Stiftung
 › Manuel Neuer Kids Foundation gGmbH
 › Margot Berkenfeld-Stiftung
 › Maria und Gottfried Pütz-Stiftung
 › Marienheider Bürgerstiftung
 › Münchener Jugendmusik-Stiftung
 › Museums-Stiftung Krüger
 › Naturschutzstiftung Region Friesland-

Wittmund-Wilhelmshaven
 › One Foundation
 › Open Society Foundations gGmbH
 › Paessler Familienstiftung
 › Pater Leo Dehon Stiftung
 › Paul Gerhardt Stift zu Berlin
 › Peter Tamm Sen. Stiftung
 › Pfoten & Meer Stiftung
 › PIENSA! Stiftung für Naturschutz und 

Naturbildung – Susanne und Stefan Haas-Stiftung
 › Professor Dr. Clauß Dietz Stiftung – Stiftung für 

Bildung
 › Ralf Rangnick–Stiftung
 › Rheinstahl-Stiftung
 › Robert Rothe Stiftung unlisys
 › Rolf und Elsa Gladebeck-Stiftung
 › Rolf und Hannelore Kähler Stiftung
 › Rudi Baerwind-Stiftung
 › SABAA.education - Bildung für Subsahara Afrika 

gGmbH
 › Samarpan Meditation Deutschland Stiftung
 › SARIAS gemeinnützige Stiftungs AG
 › social return Stiftung gGmbH

Neumitglieder 2019

http://www.stiftungen.org/mitglied-werden


ARTIKEL 1  DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR. SIE ZU ACHTEN UND ZU SCHÜTZEN IST VER

PFLICHTUNG ALLER STAATLICHEN GEWALT.  DAS DEUTSCHE VOLK BEKENNT SICH DARUM ZU UNVER

LETZLICHEN UND UNVERÄUSSERLICHEN MENSCHENRECHTEN ALS GRUNDLAGE JEDER MENSCHLI

CHEN GEMEINSCHAFT, DES FRIEDENS UND DER GERECHTIGKEIT IN DER WELT.  DIE NACHFOLGEN

DEN GRUNDRECHTE BINDEN GESETZGEBUNG, VOLLZIEHENDE GEWALT UND RECHTSPRE

CHUNG ALS UNMITTELBAR GELTENDES RECHT. ARTIKEL 2  JEDER HAT DAS RECHT AUF DIE FREIE ENT

FALTUNG SEINER PERSÖNLICHKEIT, SOWEIT ER NICHT DIE RECHTE ANDERER VERLETZT UND NICHT GE

GEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER DAS SITTENGESETZ VERSTÖSST.  JE

DER HAT DAS RECHT AUF LEBEN UND KÖRPERLICHE UNVERSEHRTHEIT. DIE FREIHEIT DER PER

SON IST UNVERLETZLICH. IN DIESE RECHTE DARF NUR AUF GRUND EINES GESETZES EINGEGRIFFEN WER

DEN. ARTIKEL 3  ALLE MENSCHEN SIND VOR DEM GESETZ GLEICH.  MÄNNER UND FRAU

EN SIND GLEICHBERECHTIGT. DER STAAT FÖRDERT DIE TATSÄCHLICHE DURCHSETZUNG DER GLEICHBE

RECHTIGUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN UND WIRKT AUF DIE BESEITIGUNG BESTEHENDER NACH

TEILE HIN.  NIEMAND DARF WEGEN SEINES GESCHLECHTES, SEINER ABSTAMMUNG, SEINER RASSE, SEI

NER SPRACHE, SEINER HEIMAT UND HERKUNFT, SEINES GLAUBENS, SEINER RELIGIÖSEN ODER POLITI

SCHEN ANSCHAUUNGEN BENACHTEILIGT ODER BEVORZUGT WERDEN. NIEMAND DARF WEGEN SEI

NER BEHINDERUNG BENACHTEILIGT WERDEN. ARTIKEL 4  DIE FREIHEIT DES GLAUBENS, DES GEWIS

SENS UND DIE FREIHEIT DES RELIGIÖSEN UND WELTANSCHAULICHEN BEKENNTNISSES SIND UNVER

LETZLICH.  DIE UNGESTÖRTE RELIGIONSAUSÜBUNG WIRD GEWÄHRLEISTET.  NIEMAND DARF GE

GEN SEIN GEWISSEN ZUM KRIEGSDIENST MIT DER WAFFE GEZWUNGEN WERDEN. DAS NÄHERE RE

GELT EIN BUNDESGESETZ. ARTIKEL 5  JEDER HAT DAS RECHT, SEINE MEI

NUNG IN WORT, SCHRIFT UND BILD FREI ZU ÄUSSERN UND ZU VERBREITEN UND SICH AUS ALLGE

ME IN ZUGÄNGLICHEN QUELLEN UNGEHINDERT ZU UNTERRICHTEN. DIE PRESSEFREI

HEIT UND DIE FREIHEIT DER BERICHTERSTATTUNG DURCH RUNDFUNK UND FILM WERDEN GEWÄHR

LEISTET. EINE ZENSUR FINDET NICHT STATT.  DIESE RECHTE FINDEN IHRE SCHRANKEN IN DEN VOR

SCHRIFTEN DER ALLGEMEINEN GESETZE, DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ZUM SCHUTZE DER JU

GEND UND IN DEM RECHT DER PERSÖNLICHEN EHRE.  KUNST UND WISSENSCHAFT, FOR

SCHUNG UND LEHRE SIND FREI. DIE FREIHEIT DER LEHRE ENTBINDET NICHT VON DER TREUE ZUR VER

FASSUNG. ARTIKEL 6  EHE UND FAMILIE STEHEN UNTER DEM BESONDEREN SCHUTZE DER STAATLI

CHEN ORDNUNG.  PFLEGE UND ERZIEHUNG DER KINDER SIND DAS NATÜRLICHE RECHT DER EL

TERN UND DIE ZUVÖRDERST IHNEN OBLIEGENDE PFLICHT. ÜBER IHRE BETÄTIGUNG WACHT DIE STAAT

LICHE GEMEINSCHAFT.  GEGEN DEN WILLEN DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN DÜRFEN KIN

DER NUR AUF GRUND EINES GESETZES VON DER FAMILIE GETRENNT WERDEN, WENN DIE ERZIEHUNGS

BERECHTIGTEN VERSAGEN ODER WENN DIE KINDER AUS ANDEREN GRÜNDEN ZU VERWAHRLO

SEN DROHEN.  JEDE MUTTER HAT ANSPRUCH AUF DEN SCHUTZ UND DIE FÜRSORGE DER GEMEIN

SCHAFT.  DEN UNEHELICHEN KINDERN SIND DURCH DIE GESETZGEBUNG DIE GLEICHEN BEDINGUN

GEN FÜR IHRE LEIBLICHE UND SEELISCHE ENTWICKLUNG UND IHRE STELLUNG IN DER GESELL

SCHAFT ZU SCHAFFEN WIE DEN EHELICHEN KINDERN. ARTIKEL 7  DAS GESAMTE SCHULWE

SEN STEHT UNTER DER AUFSICHT DES STAATES.  DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN HA

BEN DAS RECHT, ÜBER DIE TEILNAHME DES KINDES AM RELIGIONSUNTERRICHT ZU BESTIM

MEN.  DER RELIGIONSUNTERRICHT IST IN DEN ÖFFENTLICHEN SCHULEN MIT AUSNAHME DER BE

KENNTNISFREIEN SCHULEN ORDENTLICHES LEHRFACH. UNBESCHADET DES STAATLICHEN AUFSICHTS

RECHTES WIRD DER RELIGIONSUNTERRICHT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GRUNDSÄTZEN DER RELI

GIONSGEMEINSCHAFTEN ERTEILT. KEIN LEHRER DARF GEGEN SEINEN WILLEN VERPFLICHTET WER

DEN, RELIGIONSUNTERRICHT ZU ERTEILEN.  DAS RECHT ZUR ERRICHTUNG VON PRIVATEN SCHU

LEN WIRD GEWÄHRLEISTET. PRIVATE SCHULEN ALS ERSATZ FÜR ÖFFENTLICHE SCHULEN BEDÜR

FEN DER GENEHMIGUNG DES STAATES UND UNTERSTEHEN DEN LANDESGESETZEN. DIE GENEHMI

GUNG IST ZU ERTEILEN, WENN DIE PRIVATEN SCHULEN IN IHREN LEHRZIELEN UND EINRICHTUN

GEN SOWIE IN DER WISSENSCHAFTLICHEN AUSBILDUNG IHRER LEHRKRÄFTE NICHT HINTER DEN ÖF

FENTLICHEN SCHULEN ZURÜCKSTEHEN UND EINE SONDERUNG DER SCHÜLER NACH DEN BESITZVER

HÄLTNISSEN DER ELTERN NICHT GEFÖRDERT WIRD. DIE GENEHMIGUNG IST ZU VERSA

GEN, WENN DIE WIRTSCHAFTLICHE UND RECHTLICHE STELLUNG DER LEHRKRÄFTE NICHT GENÜ

GEND GESICHERT IST.  EINE PRIVATE VOLKSSCHULE IST NUR ZUZULASSEN, WENN DIE UNTERRICHTS

VERWALTUNG EIN BESONDERES PÄDAGOGISCHES INTERESSE ANERKENNT ODER, AUF ANTRAG VON ER

ZIEHUNGSBERECHTIGTEN, WENN SIE ALS GEMEINSCHAFTSSCHULE, ALS 

 ODER WELTAN

SCHAUUNGSSCHULE ERRICHTET WERDEN SOLL UND EINE ÖFFENTLICHE VOLKSSCHULE DIE

SER ART IN DER GEMEINDE NICHT BESTEHT.  VORSCHULEN BLEIBEN AUFGEHOBEN. ARTIKEL 8  AL

LE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, SICH OHNE ANMELDUNG ODER ERLAUBNIS FRIEDLICH UND OH

NE WAFFEN ZU VERSAMMELN.  FÜR VERSAMMLUNGEN UNTER FREIEM HIMMEL KANN DIE

SES RECHT DURCH GESETZ ODER AUF GRUND EINES GESETZES BESCHRÄNKT WERDEN. ARTIKEL 9  AL

LE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, VEREINE UND GESELLSCHAFTEN ZU BILDEN.  VEREINIGUN

GEN, DEREN ZWECKE ODER DEREN TÄTIGKEIT DEN STRAFGESETZEN ZUWIDERLAU

FEN ODER DIE SICH GEGEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER GEGEN DEN GEDAN

KEN DER VÖLKERVERSTÄNDIGUNG RICHTEN, SIND VERBOTEN.  DAS RECHT, ZUR WAHRUNG UND FÖR

DERUNG DER 

 UND WIRTSCHAFTSBEDINGUNGEN VEREINIGUNGEN ZU BILDEN, IST FÜR JEDER

MANN UND FÜR ALLE BERUFE GEWÄHRLEISTET. ABREDEN, DIE DIESES RECHT EINSCHRÄN

KEN ODER ZU BEHINDERN SUCHEN, SIND NICHTIG, HIERAUF GERICHTETE MASSNAH

MEN SIND RECHTSWIDRIG. MASSNAHMEN NACH DEN ARTIKELN 12A, 35 ABS. 2 UND 3, ARTI

KEL 87A ABS. 4 UND ARTIKEL 91 DÜRFEN SICH NICHT GEGEN ARBEITSKÄMPFE RICHTEN, DIE ZUR WAH

RUNG UND FÖRDERUNG DER 

 UND WIRTSCHAFTSBEDINGUNGEN VON VEREINIGUN

GEN IM SINNE DES SATZES 1 GEFÜHRT WERDEN. ARTIKEL 10  DAS BRIEFGEHEIMNIS SO

WIE DAS 
 UND FERNMELDEGEHEIMNIS SIND UNVERLETZLICH.  BESCHRÄNKUNGEN DÜR

FEN NUR AUF GRUND EINES GESETZES ANGEORDNET WERDEN. DIENT DIE BESCHRÄN

KUNG DEM SCHUTZE DER FREIHEITLICHEN DEMOKRATISCHEN GRUNDORDNUNG ODER DES BESTAN

DES ODER DER SICHERUNG DES BUNDES ODER EINES LANDES, SO KANN DAS GESETZ BESTIM

MEN, DASS SIE DEM BETROFFENEN NICHT MITGETEILT WIRD UND DASS AN DIE STELLE DES RECHTSWE

GES DIE NACHPRÜFUNG DURCH VON DER VOLKSVERTRETUNG BESTELLTE ORGANE UND HILFSORGA

NE TRITT. ARTIKEL 11  ALLE DEUTSCHEN GENIESSEN FREIZÜGIGKEIT IM GANZEN BUNDESGE

BIET.  DIESES RECHT DARF NUR DURCH GESETZ ODER AUF GRUND EINES GESET

ZES UND NUR FÜR DIE FÄLLE EINGESCHRÄNKT WERDEN, IN DENEN EINE AUSREICHENDE LEBENS

GRUNDLAGE NICHT VORHANDEN IST UND DER ALLGEMEINHEIT DARAUS BESONDERE LASTEN ENTSTE

40
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Die Finanzen des 
Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen 
Erläuterungen zum Jahresabschluss 2019

Die wirtschaftliche Situation des Verbandes hat sich im 
Jahr 2019 solide entwickelt. Zusammen mit den Zuwen-
dungen für Projekte und den sonstigen Einnahmen hat 
der Bundesverband Deutscher Stiftungen im Jahr 2019 
insgesamt 6,8 Millionen Euro eingenommen. 2,7 Millionen 
Euro entfallen dabei auf die Erträge aus Mitgliedsbei-
trägen.

Erfreulich ist der anhaltende Mitgliederzuwachs: Im 
Laufe des Jahres 2019 sind 226 neue Mitglieder hinzu-
gekommen. Zum Jahresende 2019 zählte der Verband 
4582 Mitglieder, 68 Mitglieder haben ihre Mitgliedschaft 
zum 31. Dezember 2019 beendet. Das positive Mitglieder-
wachstum verstehen wir als Anerkennung der Arbeit des 
Bundesverbandes, aber auch als Auftrag, die Service-
leistungen weiter auszubauen. Die im Jahr 2019 durchge-
führte Mitgliederbefragung gibt dafür wichtige Hinweise.

Die zentralen Aufgaben des Bundesverbandes – gute 
Serviceleistungen für die Mitglieder, juristische Beratung, 
Lobbyarbeit für bessere Rahmenbedingungen, Aufbe-
reitung von Zahlen und Fakten rund um das Stiftungs-
wesen, Kommunikation der Interessen von Stiftungen 
in der Öffentlichkeit – werden zusammen mit der 
Verwaltung im sogenannten Kernbereich zusammen-
gefasst. 2018 konnten die Ausgaben in diesem Bereich 
noch vollständig durch Beiträge und zweckgebundene 
Förderungen beglichen werden. 2019 gab es hingegen 
einen operativen Verlust. Gründe dafür sind strategische 
Investitionen wie die Stärkung der juristischen Beratung 
und der Interessenvertretung und die personelle Aufsto-
ckung des Mitgliederservice. Hinzu kamen die Kosten im 
Zusammenhang mit dem Wechsel des Generalsekretärs.

Der Deutsche Stiftungstag hat 2019 mit einem ausgegli-
chenen Ergebnis abgeschlossen.

Am 25. und 26. Februar 2020 hat Graf Hundt, der 
gewählte Rechnungsprüfer des Bundesverbandes, den 
Jahresabschluss 2019 geprüft. Im Ergebnis gab es keine 
Beanstandungen.

Insgesamt schließt das Jahr 2019 mit einem Verlust 
in Höhe von 261.871 Euro ab. Hiervon werden durch 
Beschluss der Gremien des Bundesverbands 200.000 
Euro aus den freien Rücklagen ausgeglichen, sodass 
61.871 Euro als Verlustvortrag in das Jahr 2020 über-
nommen werden. Der Stand der Rücklagen beläuft sich 
damit derzeit auf 855.068 Euro (Stand 10. April 2020).

Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten der Corona-
Pandemie und der durch die Absage des Deutschen 
Stiftungstages in Leipzig entstandenen finanziellen 
Belastungen, erwarten wir für das laufende Jahr 2020 
eine schwierige wirtschaftliche Situation. Deshalb haben 
die Gremien als Leitlinie beschlossen, dass finanzielle 
Freiräume für Innovationen und neue Serviceleistungen 
in erster Linie durch Umschichtungen bestehender Res-
sourcen geschaffen werden müssen. Eine entsprechende 
finanzielle Mittelfristplanung ist angestoßen und erste 
Umschichtungspotenziale sind identifiziert.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4.112.692 3.842.552 3.942.521 4.704.645 4.776.491 5.125.629 5.824.324 5.912.093 6.262.182 6.793.770

3.894.208 3.882.073 3.847.962 4.628.565 4.708.698 4.978.433 5.503.473 6.027.137 6.229.300 7.271.727

1.271.705  1.357.994 1.451.754  1.567.825  1.593.847 2.121.903 2.202.271 2.150.640 2.189.878 1.907.521

Entwicklung des Haushalts in Euro
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Bilanz per 31.12.2019

Aktiva €
31.12.2019 

€
31.12.2018 

€

I. Anlagevermögen

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

a) EDV-Software 644,58 890,30

2. Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung 104.441,68 112.870,93

3. Finanzanlagen

a) Beteiligungen 12.782,30

b) Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 12.782,30 112.870,93

II. Umlaufvermögen

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

a) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 125.546,39

b) Forderungen aus Mitgliedsbeiträgen 32.623,72

c) Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 30.086,81

d) Sonstige Vermögensgegenstände 30.191,40 218.448,32 321.147,25

2. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.570.863,73 1.639.932,49

III. Rechnungsabgrenzungsposten 340,00 2.255,26

Summe Aktiva 1.907.520,61 2.189.878,53

Passiva €
31.12.2019 

€
31.12.2018 

€

I. Eigenkapital

1. Projektrücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO 766.924,45 786.724,73

2. Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO (freie Rücklage) 1.055.068,00 1.035.395,00

3. Bilanzgewinn/-verlust -261.871,16 209.978,09

Buchmäßiges Eigenkapital 1.560.121,29 2.032.097,82

II. Verbindlichkeiten

1. aus Lieferungen und Leistungen 327.041,03

2. Sonstige Verbindlichkeiten 11.168,76 338.209,79 116.463,15

(davon aus Steuern 11.168,76)

III. Rechnungsabgrenzungsposten 9.189,53 41.317,56

Summe Passiva 1.907.520,61 2.189.878,53
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Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2019

Erträge €
31.12.2019 

€
31.12.2018 

€

1. Ideeller Bereich

a) Mitgliedsbeiträge 2.764.500,75

b) Zuwendungen 2.951.360,36 5.715.861,11 5.278.111,12

2. Zweckbetrieb

a) Publikationserlöse 31.552,11

b) Recherchen 133,46

c) Teilnehmerbeiträge 520.040,00 551.725,57 531.683,09

3. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

a) Anzeigen 144.612,96

b) Erstattung DSA 8.403,36

c) Raumvermietung 18.307,39

d) Sponsoring 312.630,00 483.953,71 431.994,03

4. Kapitalerträge 5.017,70 14.174,86

5. Sonstige Erträge 37.211,44 6.218,88

Zwischensumme Erträge 6.793.769,53 6.262.181,98

Aufwendungen €
31.12.2019  

€
31.12.2018  

€

6. Personalaufwand 3.518.669,71 2.996.899,13

7. Raum- und Nebenkosten

a) Raumkosten 523.700,45

b) Nebenkosten 103.129,34 626.829,79 654.511,33

8. Versicherungen/Beiträge 7.579,74 8.341,17

9. Druck- und Herstellungskosten

a) Publikationen 181.282,93

b) Sonstiges 85.743,98 267.026,91 170.693,57

10. Projekt- und sonstige Reisekosten

a) Geschäftsstellen- und Projektmitarbeiter 123.325,17

b) Gremien 1.759,65

c) Sonstige 136.691,25 261.776,07 227.515,72

11. Bewirtungskosten 305.508,12 371.482,90

12. Reparatur und Wartung 3.312,65 5.326,72

13. Miete und Leasing von Geräten und Software 33.352,98 31.766,51

14. Fahrzeugkosten 10.093,58 11.366,37
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Aufwendungen €
31.12.2019 

€
31.12.2018  

€

15. Sonstige Aufwendungen

a) Sonstiges (Erläuterungen siehe Anhang) 876.836,58

b) Versandkosten 108.151,39

c) Transport- und Montageleistungen 39.221,47

d) Telekommunikation/Internet 14.762,76

e) Werbe- und Repräsentationskosten 87.828,94

f) Bürobedarf 20.593,19

g) Literatur, Zeitschriften 17.892,82

h) Fortbildung 32.290,73

i) Rechts- und Beratungskosten 9.663,85

j) Steuerberatungs- und Buchführungskosten 18.014,22

k) Nebenkosten des Geldverkehrs 3.022,56

l) Honorare (Erläuterungen siehe Anhang) 971.262,71 2.199.541,22 1.694.048,37

16. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 38.035,73

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0,00 38.035,73 57.348,30

Zwischensumme Aufwendungen 7.271.726,50 6.229.300,09

17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -477.956,97 32.881,89

18. Steuern und Zinsen auf Steuern vom Ertrag

a) Steuern vom Ertrag 20.776,66

b) Sonstige Steuern -26.757,10 -5.980,44 -37.816,72

19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -471.976,53 70.698,61

20. Entnahmen aus Rücklagen 758.263,35 710.502,62

21. Einstellungen in Rücklagen 738.463,07 758.263,35

22. Ergebnis nach Rücklagenauflösung und -bildung -452.176,25 22.937,88

23. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 190.305,09 187.040,21

24. Bilanzgewinn -261.871,16 209.978,09
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Drittmittel- und Sonderprojekte 2019

Positionen Bürger stiftungen 
Deutschlands

Deutscher  
Engagementpreis

European Community  
Foundation Initiative 

(ECFI)
Chancenpaten-

schaften

Netzwerk  
Stiftungen und 

Bildung
Deutscher 

 Stiftungstag Kernbereich Gesamt

1. Erträge Ideeller Bereich 352.740,96 574.400,00 119.032,73 1.125.000,00 208.000,00 145.000,00 3.191.687,42 5.715.861,11 

a) Mitgliedsbeiträge 2.764.500,75 2.764.500,75 

b) Zuwendungen 352.740,96 574.400,00 119.032,73 1.125.000,00 208.000,00 145.000,00 427.186,67 2.951.360,36 

2. Erträge Zweckbetrieb 486.325,00 65.400,57 551.725,57 

a) Publikationserlöse 31.552,11 31.552,11 

b) Recherchen 133,46 133,46 

c) Teilnehmerbeiträge 486.325,00 33.715,00 520.040,00 

3. Erträge Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 311.000,00 172.953,71 483.953,71 

a) Anzeigen 9.000,00 135.612,96 144.612,96 

b) Erstattung DSA 8.403,36 8.403,36 

c) Raumvermietung 18.307,39 18.307,39 

d) Sponsoring 302.000,00 10.630,00 312.630,00 

4. Kapitalerträge 5.017,70 5.017,70 

5. Sonstige Erträge 245.337,98 245.337,98 

a) Sonstiges 37.211,44 37.211,44 

b) Deckungsbeitrag aus Projekten (208.126,54) (208.126,54)

Zwischensumme Erträge 352.740,96 574.400,00 119.032,73 1.125.000,00 208.000,00 942.325,00 3.680.397,38 7.001.896,07 

6. Personalaufwendungen 216.198,16 217.386,28 8.871,45 98.449,62 259.972,72 242.198,10 2.475.593,38 3.518.669,71 

7. Raum- und Nebenkosten 5.553,17 21.594,22 9.863,67 595,00 4.504,10 290.796,02 293.923,61 626.829,79 

a) Raumkosten 5.553,17 21.420,00 9.863,67 595,00 4.504,10 290.796,02 190.968,49 523.700,45 

b) Nebenkosten 174,22 102.955,12 103.129,34 

8. Versicherungen/Beiträge 398,91 7.180,83 7.579,74 

9. Druck- und Herstellungskosten 5.676,74 10.124,44 1.257,03 4.944,62 24.932,67 220.091,41 267.026,91 

a) Publikationen 181.282,93 181.282,93 

b) Sonstige Drucksachen 5.676,74 10.124,44 1.257,03 4.944,62 24.932,67 38.808,48 85.743,98 

10. Reisekosten 30.791,84 16.065,70 39.766,09 3.116,47 10.656,44 54.654,27 106.725,26 261.776,07 

a) Geschäftsstelle 8.129,89 4.112,80 65,00 3.068,47 9.709,19 32.930,21 65.309,61 123.325,17 

b) Gremien 981,80 777,85 1.759,65 

c) Sonstige 22.661,95 11.952,90 39.701,09 48,00 947,25 20.742,26 40.637,80 136.691,25 

Fortsetzung →



47

Z
A

H
LE

N
 U

N
D

 F
A

K
TE

N

Positionen Bürger stiftungen 
Deutschlands

Deutscher  
Engagementpreis

European Community  
Foundation Initiative 

(ECFI)
Chancenpaten-

schaften

Netzwerk  
Stiftungen und 

Bildung
Deutscher 

 Stiftungstag Kernbereich Gesamt

1. Erträge Ideeller Bereich 352.740,96 574.400,00 119.032,73 1.125.000,00 208.000,00 145.000,00 3.191.687,42 5.715.861,11 

a) Mitgliedsbeiträge 2.764.500,75 2.764.500,75 

b) Zuwendungen 352.740,96 574.400,00 119.032,73 1.125.000,00 208.000,00 145.000,00 427.186,67 2.951.360,36 

2. Erträge Zweckbetrieb 486.325,00 65.400,57 551.725,57 

a) Publikationserlöse 31.552,11 31.552,11 

b) Recherchen 133,46 133,46 

c) Teilnehmerbeiträge 486.325,00 33.715,00 520.040,00 

3. Erträge Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 311.000,00 172.953,71 483.953,71 

a) Anzeigen 9.000,00 135.612,96 144.612,96 

b) Erstattung DSA 8.403,36 8.403,36 

c) Raumvermietung 18.307,39 18.307,39 

d) Sponsoring 302.000,00 10.630,00 312.630,00 

4. Kapitalerträge 5.017,70 5.017,70 

5. Sonstige Erträge 245.337,98 245.337,98 

a) Sonstiges 37.211,44 37.211,44 

b) Deckungsbeitrag aus Projekten (208.126,54) (208.126,54)

Zwischensumme Erträge 352.740,96 574.400,00 119.032,73 1.125.000,00 208.000,00 942.325,00 3.680.397,38 7.001.896,07 

6. Personalaufwendungen 216.198,16 217.386,28 8.871,45 98.449,62 259.972,72 242.198,10 2.475.593,38 3.518.669,71 

7. Raum- und Nebenkosten 5.553,17 21.594,22 9.863,67 595,00 4.504,10 290.796,02 293.923,61 626.829,79 

a) Raumkosten 5.553,17 21.420,00 9.863,67 595,00 4.504,10 290.796,02 190.968,49 523.700,45 

b) Nebenkosten 174,22 102.955,12 103.129,34 

8. Versicherungen/Beiträge 398,91 7.180,83 7.579,74 

9. Druck- und Herstellungskosten 5.676,74 10.124,44 1.257,03 4.944,62 24.932,67 220.091,41 267.026,91 

a) Publikationen 181.282,93 181.282,93 

b) Sonstige Drucksachen 5.676,74 10.124,44 1.257,03 4.944,62 24.932,67 38.808,48 85.743,98 

10. Reisekosten 30.791,84 16.065,70 39.766,09 3.116,47 10.656,44 54.654,27 106.725,26 261.776,07 

a) Geschäftsstelle 8.129,89 4.112,80 65,00 3.068,47 9.709,19 32.930,21 65.309,61 123.325,17 

b) Gremien 981,80 777,85 1.759,65 

c) Sonstige 22.661,95 11.952,90 39.701,09 48,00 947,25 20.742,26 40.637,80 136.691,25 

Fortsetzung →
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Fortsetzung Drittmittel- und Sonderprojekte 2019

Positionen Bürger stiftungen 
Deutschlands

Deutscher  
Engagementpreis

European Community 
Foundation Initiative 

(ECFI)
Chancenpaten-

schaften

Netzwerk 
Stiftungen und 

Bildung
Deutscher 

 Stiftungstag Kernbereich Gesamt

11. Bewirtungskosten (einschließlich Veranstaltungen) 16.938,35 26.587,00 7.553,15 4.146,37 7.536,13 173.257,78 69.489,34 305.508,12 

12. Reparatur und Wartung 3.312,65 3.312,65 

13. Miete und Leasing von Geräten und Software 1.070,00 356,75 89,04 31.837,19 33.352,98 

14. Fahrzeugkosten 169,59 9.923,99 10.093,58 

15. Sonstige Aufwendungen 115.378,31 254.335,03 141.127,65 762.928,39 26.032,67 196.227,53 911.638,18 2.407.667,76 

a) Sonstiges 23.854,52 42.858,81 31.970,00 660.371,41 5,95 195,37 117.580,52 876.836,58 

b) Versandkosten 1.796,86 12.175,34 174,05 40,40 6,25 23.678,36 70.280,13 108.151,39 

c) Transport- und Montageleistungen 166,31 2.666,87 820,00 11,90 79,13 7.149,99 28.327,27 39.221,47 

d) Telekommunikation/Internet 428,60 142,80 24,99 14.166,37 14.762,76 

e) Werbe- und Repräsentation/Mitgliedschaften 243,30 61.551,09 20,00 743,25 20.101,73 5.169,57 87.828,94 

f) Bürobedarf 370,12 542,14 67,07 1.026,90 4.788,29 13.798,67 20.593,19 

g) Literatur, Zeitschriften 1.526,96 4.748,21 288,50 229,79 11.099,36 17.892,82 

h) Fortbildung 9,99 3.287,47 10,99 28.982,28 32.290,73 

i) Rechts- und Beratungskosten 9.663,85 9.663,85 

j) Steuerberatungs- und Buchführungskosten 18.014,22 18.014,22 

k) Nebenkosten des Geldverkehrs 6,86 117,50 2.898,20 3.022,56 

l) Honorare 81.463,27 93.754,36 96.046,10 4.807,96 7.642,23 95.891,05 591.657,74 971.262,71 

m) Deckungsbeitrag für Kernbereich (5.511,52) (32.607,94) (12.000,00) (97.310,16) (16.274,18) (44.422,74) (208.126,54)

16. Abschreibungen 38.035,73 38.035,73 

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 38.035,73 38.035,73 

Zwischensumme Aufwendungen 392.005,48 546.449,42 208.439,04 869.235,85 313.646,68 982.325,00 4.167.751,57 7.479.853,04 

17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -39.264,52 27.950,58 -89.406,31 255.764,15 -105.646,68 -40.000,00 -487.354,19 -477.956,97 

18. Steuern und Zinsaufkommen aus Steuern -5.980,44 -5.980,44 

a) vom Einkommen und Ertrag 20.776,66 20.776,66 

b) sonstige Steuern -26.757,10 -26.757,10 

19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -39.264,52 27.950,58 -89.406,31 255.764,15 -105.646,68 -40.000,00 -481.373,75 -471.976,53 

20. Gewinn-/ Verlustvortrag aus dem Vorjahr 190.305,09 190.305,09 

21. Entnahmen aus Rücklagen 96.863,37 132.926,72 269.869,19 77.014,89 102.391,68 50.000,00 29.197,50 758.263,35 

22. Einstellungen in Rücklagen 57.598,85 160.877,30 180.462,88 332.779,04 -3.255,00 10.000,00 738.463,07 

23. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -261.871,16 -261.871,16 
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Positionen Bürger stiftungen 
Deutschlands

Deutscher  
Engagementpreis

European Community 
Foundation Initiative 

(ECFI)
Chancenpaten-

schaften

Netzwerk 
Stiftungen und 

Bildung
Deutscher 

 Stiftungstag Kernbereich Gesamt

11. Bewirtungskosten (einschließlich Veranstaltungen) 16.938,35 26.587,00 7.553,15 4.146,37 7.536,13 173.257,78 69.489,34 305.508,12 

12. Reparatur und Wartung 3.312,65 3.312,65 

13. Miete und Leasing von Geräten und Software 1.070,00 356,75 89,04 31.837,19 33.352,98 

14. Fahrzeugkosten 169,59 9.923,99 10.093,58 

15. Sonstige Aufwendungen 115.378,31 254.335,03 141.127,65 762.928,39 26.032,67 196.227,53 911.638,18 2.407.667,76 

a) Sonstiges 23.854,52 42.858,81 31.970,00 660.371,41 5,95 195,37 117.580,52 876.836,58 

b) Versandkosten 1.796,86 12.175,34 174,05 40,40 6,25 23.678,36 70.280,13 108.151,39 

c) Transport- und Montageleistungen 166,31 2.666,87 820,00 11,90 79,13 7.149,99 28.327,27 39.221,47 

d) Telekommunikation/Internet 428,60 142,80 24,99 14.166,37 14.762,76 

e) Werbe- und Repräsentation/Mitgliedschaften 243,30 61.551,09 20,00 743,25 20.101,73 5.169,57 87.828,94 

f) Bürobedarf 370,12 542,14 67,07 1.026,90 4.788,29 13.798,67 20.593,19 

g) Literatur, Zeitschriften 1.526,96 4.748,21 288,50 229,79 11.099,36 17.892,82 

h) Fortbildung 9,99 3.287,47 10,99 28.982,28 32.290,73 

i) Rechts- und Beratungskosten 9.663,85 9.663,85 

j) Steuerberatungs- und Buchführungskosten 18.014,22 18.014,22 

k) Nebenkosten des Geldverkehrs 6,86 117,50 2.898,20 3.022,56 

l) Honorare 81.463,27 93.754,36 96.046,10 4.807,96 7.642,23 95.891,05 591.657,74 971.262,71 

m) Deckungsbeitrag für Kernbereich (5.511,52) (32.607,94) (12.000,00) (97.310,16) (16.274,18) (44.422,74) (208.126,54)

16. Abschreibungen 38.035,73 38.035,73 

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 38.035,73 38.035,73 

Zwischensumme Aufwendungen 392.005,48 546.449,42 208.439,04 869.235,85 313.646,68 982.325,00 4.167.751,57 7.479.853,04 

17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -39.264,52 27.950,58 -89.406,31 255.764,15 -105.646,68 -40.000,00 -487.354,19 -477.956,97 

18. Steuern und Zinsaufkommen aus Steuern -5.980,44 -5.980,44 

a) vom Einkommen und Ertrag 20.776,66 20.776,66 

b) sonstige Steuern -26.757,10 -26.757,10 

19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -39.264,52 27.950,58 -89.406,31 255.764,15 -105.646,68 -40.000,00 -481.373,75 -471.976,53 

20. Gewinn-/ Verlustvortrag aus dem Vorjahr 190.305,09 190.305,09 

21. Entnahmen aus Rücklagen 96.863,37 132.926,72 269.869,19 77.014,89 102.391,68 50.000,00 29.197,50 758.263,35 

22. Einstellungen in Rücklagen 57.598,85 160.877,30 180.462,88 332.779,04 -3.255,00 10.000,00 738.463,07 

23. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -261.871,16 -261.871,16 
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Erträge 2019 (in Prozent)

Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen

Personalkosten

Raum- und Nebenkosten

Reise- und Bewirtungskosten

Druckkosten

Abschreibungen

Miete, Leasing, Reparatur und Wartung

Sonstige Aufwendungen

81,63

7,88

6,91
3,58

Aufwendungen 2019 (in Prozent)

Sonstige Aufwendungen 2019 (in Prozent)

Ideeller Bereich

Zweckbetrieb

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Sonstige Erträge

Honorare

Sonstige Ausgaben Drittmittelprojekte

Sonstiges

Versandkosten

Werbe- und Repräsentationskosten

Transport- und Montageleistungen

Fortbildung

Bürobedarf

Literatur, Zeitschriften

Steuerberatungs-/Buchführungskosten

Telekommunikation/Internet

Fahrzeugkosten

Versicherungen/Beiträge

47,04

0,49
0,51

32,42

8,38

7,59

3,57

34,23

43,81

3,96

5,88

0,93

1,46
1,77

4,88

0,81

0,81
0,67

0,45
0,34
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Anhang

Erläuterungen zur Bilanz Aktiva

I. Anlagevermögen
1. Es handelt sich ausschließlich um EDV-Software, für 

die eine Nutzungsdauer von fünf Jahren zugrunde 
gelegt wurde.

2. Sachanlagen wurden entsprechend ihrer Nutzungs-
dauer gemäß der vom Bundesministerium der 
Finanzen herausgegebenen Afa-Tabelle für allgemein 
verwendete Anlagegüter linear abgeschrieben. 
Die jeweilige Nutzungsdauer liegt zwischen drei 
( EDV-Hardware) und 13 (Büromöbel) Jahren. Für im 
Geschäftsjahr neu angeschaffte Wirtschaftsgüter 
im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG (Anschaffungswert 
zwischen 250 und 1.000 €) wurden Sammelposten mit 
fünfjähriger Abschreibungsdauer gebildet.

3. a) Hier ist die Beteiligung an der Deutschen Stiftungs-
akademie GmbH in Höhe von 12.782,30 € ausgewiesen.

II. Umlaufvermögen
1. a) Es handelt sich im Einzelnen um Forderungen aus 

Publikationsverkäufen (2.291,11 €), dem Anzeigen-
geschäft (41.723,98 €), Raumvermietung (422,45 €), 
Teilnehmerbeiträgen (2.515,00 €) sowie Projektförde-
rungen (78.593,85 €). Die entsprechenden Rechnungen 
bzw. Mittelanforderungen wurden überwiegend erst 
gegen Jahresende 2019 erstellt.  
 
Es handelt sich prinzipiell um realistisch erzielbare 
Forderungen bzw. verbindliche Förderzusagen, welche 
zu einem großen Teil bereits in den ersten Wochen 
des Jahres 2020 eingegangen sind. Uneinbringbare 
Forderungen wurden demgegenüber bereits im Laufe 
des Berichtsjahres niedergeschlagen.

2. Im Bankguthaben sind unverändert verpfändete Mittel 
als Mietkaution in Höhe von ca. 44.000 € enthalten.

III. Rechnungsabgrenzungsposten
Es handelt sich um im Berichtsjahr bereits angefallene 
Sachkosten für den Deutschen Stiftungstag 2020.

Erläuterungen zur Bilanz Passiva

I. Eigenkapital
1. Rücklagenentwicklung  
 
a) Projektrücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO 

Projekt Deutscher Stiftungstag

Stand 31.12.2018: 50.000,00 €

Einstellung 10.000,00 €

Entnahme -50.000,00 €

Stand 31.12.2019: 10.000,00 €

Projekt Bürgerstiftungen Deutschlands

Stand 31.12.2018: 96.863,37 €

Entnahme -39.264,52 €

Stand 31.12.2019: 57.598,85 €

Projekt Deutscher Engagementpreis

Stand 31.12.2018: 132.926,72 €

Einstellung 27.950,58 €

Stand 31.12.2019: 160.877,30 €

Projekt ECFI

Stand 31.12.2018: 269.869,19 €

Einstellung -89.406,31 €

Stand 31.12.2019: 180.462,88 €

Projekt Chancenpatenschaften

Stand 31.12.2018: 77.014,89 €

Einstellung 255.764,15 €

Stand 31.12.2019: 332.779,04 €

Projekt Netzwerk Stiftungen und Bildung

Stand 31.12.2018: 102.391,68 €

Entnahme -105.646,68 €

Stand 31.12.2019: -3.255,00 €

Projekt Kulturelles Erbe

Stand 31.12.2018: 29.197,50 €

Entnahme -29.197,50 €

Stand 31.12.2019: 0,00 €

Projektrücklagen insgesamt

Stand 31.12.2018: 758.263,35 €

Einstellung 293.714,73 €

Entnahme -313.515,01 €

Stand 31.12.2019: 738.463,07 €
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Fortsetzung 
Erläuterungen zur Bilanz Passiva

I. Eigenkapital
1. Rücklagenentwicklung 
 
b) Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO (freie Rücklage)

Stand 31.12.2018: 1.035.395,00 €

Einstellung 19.673,00 €

Stand 31.12.2019: 1.055.068,00 €

 
c) Instandhaltungsrücklage

Stand 31.12.2018: 28.461,38 €

Entnahme 0,00 €

Stand 31.12.2019: 28.461,38 €

 
2. Bilanzverlust
Es wird vorgeschlagen, den Bilanzverlust in Höhe von 
261.871,16 € wie folgt zu verwenden: 
Entnahme aus freier Rücklage: 200.000,00 € 
Vortrag auf neue Rechnung: -61.871,16 €

III. Verbindlichkeiten
1. Es handelt sich um Verbindlichkeiten aus dem lau-

fenden Geschäft, die überwiegend in den ersten 
Wochen des Jahres 2020 ausgeglichen wurden, sowie 
um Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem 
Wechsel des Generalsekretärs. 

III. Rechnungsabgrenzungsposten 
Es handelt sich um vorausbezahlte Mitgliedsbeiträge 
für 2020.

Erläuterungen zur Gewinn- und  
Verlustrechnung

15. a) Sonstige Aufwendungen/Sonstiges

Bürgerstiftungen Deutschlands

Teilnehmerbeiträge 437,48 €

Veranstaltungstechnik 1.009,90 €

Veranstaltungsorganisation 20.810,00 €

Anderes 1.597,14 €

23.854,52 €

Deutscher Engagementpreis

Preisgelder 40.000,00 €

GEMA 1.095,27 €

Anderes 1.763,54 €

42.858,81 €

ECFI

Teilnehmerbeiträge 510,00 €

Anderes 31.460,00 €

31.970,00 €

Chancenpatenschaften

Weitergeleitete Fördermittel 659.485,85 €

Anderes 885,56 €

660.371,41 €

Netzwerk Stiftungen und Bildung

Anderes 5,95 €

5,95 €

Deutscher Stiftungstag

Anderes 195,37 €

195,37 €

Kernbereich

Teilnehmer-/Mitgliedsbeiträge 54.017,58 €

Lizenzen/Gebühren 6.121,32 €

Klausuren und Betriebsfeiern 11.213,93 €

Künstlersozialkasse 4.547,70 €

Anzeigen 1.201,90 €

Anderes 40.478,09 €

117.580,52 €

Insgesamt 876.836,58 €
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15. l) Honorare

Bürgerstiftungen Deutschlands

Referenten, Moderatoren 10.850,50 €

Fotografen 1.677,45 €

Autoren, Lektoren, Redakteure 9.477,30 €

Dienstleister, Agenturen, Berater 59.458,02 €

81.463,27 €

Deutscher Engagementpreis

Referenten, Moderatoren 5.000,00 €

Fotografen 3.171,80 €

Künstler 12.948,00 €

Autoren, Lektoren, Redakteure 1.431,52 €

Dienstleister, Agenturen, Berater 71.203,04 €

93.754,36 €

ECFI

Fotografen 200,00 €

Autoren, Lektoren, Redakteure 380,80 €

Dienstleister, Agenturen, Berater 95.465,30 €

96.046,10 €

Chancenpatenschaften

Referenten, Moderatoren 2.100,00 €

Fotografen 327,25 €

Autoren, Lektoren, Redakteure 1.350,00 €

Dienstleister, Agenturen, Berater 1.030,71 €

4.807,96 €

Netzwerk Stiftungen und Bildung

Referenten, Moderatoren 1.576,00 €

Fotografen 974,61 €

Autoren, Lektoren, Redakteure 88,00 €

Dienstleister, Agenturen, Berater 5.003,62 €

7.642,23 €

Deutscher Stiftungstag

Referenten, Moderatoren 5.000,00 €

Fotografen 4.774,28 €

Künstler 8.221,10 €

Autoren, Lektoren, Redakteure 687,00 €

Dienstleister, Agenturen, Berater 77.208,67 €

95.891,05 €

Kernbereich

Referenten, Moderatoren 36.304,13 €

Fotografen 5.391,90 €

Künstler 6.088,30 €

Autoren, Lektoren, Redakteure 48.325,31 €

Dienstleister, Agenturen, Berater 495.548,10 €

591.657,74 €

Insgesamt 971.262,71 €

Prüfvermerk

Der vorliegende Jahresabschluss 2019 wurde am 25. und 
26. Februar 2020 durch den Rechnungsprüfer des Bun-
desverbandes Deutscher Stiftungen e. V., Wolf-Dietrich 
Graf von Hundt, Administrator der Fürstl. und Gräfl . 
Fuggerschen Stiftungen und Steuerberater, geprüft. Die 
Prüfung wurde unter Beachtung der vom IDW festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durch-
führung von Abschlussprüfungen durchgeführt.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach Überzeugung des Prüfers vermittelt der Jahres-
abschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
gemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen 
e. V. Die Prüfung der satzungsmäßigen Verwendung der 
Mittel hat keine Einwendungen ergeben.
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MANN HAT DAS RECHT, SICH EINZELN ODER IN GEMEINSCHAFT MIT ANDEREN SCHRIFTLICH MIT BIT

TEN ODER BESCHWERDEN AN DIE ZUSTÄNDIGEN STELLEN UND AN DIE VOLKSVERTRETUNG ZU WEN

DEN. ARTIKEL 18 WER DIE FREIHEIT DER MEINUNGSÄUSSERUNG, INSBESONDERE DIE PRESSEFREI

HEIT 

 5 ABS.  DIE LEHRFREIHEIT 

 5 ABS.  DIE VERSAMMLUNGSFREIHEIT 

KEL  DIE VEREINIGUNGSFREIHEIT 

  DAS 
 

 UND FERNMELDEGEHEIMNIS 

KEL 
 DAS EIGENTUM 

  ODER DAS ASYLRECHT 

 
 ZUM KAMPFE GEGEN DIE FREI

HEITLICHE DEMOKRATISCHE GRUNDORDNUNG MISSBRAUCHT, VERWIRKT DIESE GRUNDRECH

TE. DIE VERWIRKUNG UND IHR AUSMASS WERDEN DURCH DAS BUNDESVERFASSUNGSGERICHT AUSGE

SPROROCHEN. ARTIKEL 19  SOWEIT NACH DIESEM GRUNDGESETZ EIN GRUNDRECHT DURCH GE

SETZ ODER AUF GRUND EINES GESETZES EINGESCHRÄNKT WERDEN KANN, MUSS DAS GESETZ ALLGE

MEIN UND NICHT NUR FÜR DEN EINZELFALL GELTEN. AUSSERDEM MUSS DAS GESETZ DAS GRUND

RECHT UNTER ANGABE DES ARTIKELS NENNEN.  IN KEINEM FALLE DARF EIN GRUNDRECHT IN SEI

NEM WESENSGEHALT ANGETASTET WERDEN.  DIE GRUNDRECHTE GELTEN AUCH FÜR INLÄNDI

SCHE JURISTISCHE PERSONEN, SOWEIT SIE IHREM WESEN NACH AUF DIESE ANWENDBAR SIND.

RT
IKEL 1  DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR. SIE ZU ACHTEN UND ZU SCHÜT

ZEN IST VERPFLICHTUNG ALLER STAATLICHEN GEWALT.  DAS DEUTSCHE VOLK BEKENNT SICH DAR

UM ZU UNVERLETZLICHEN UND UNVERÄUSSERLICHEN MENSCHENRECHTEN ALS GRUNDLAGE JE

DER MENSCHLICHEN GEMEINSCHAFT, DES FRIEDENS UND DER GERECHTIG

KEIT IN DER WELT.  DIE NACHFOLGENDEN GRUNDRECHTE BINDEN GESETZGEBUNG, VOLLZIEHEN

DE GEWALT UND RECHTSPRECHUNG ALS UNMITTELBAR GELTENDES RECHT. ARTIKEL 2  JE

DER HAT DAS RECHT AUF DIE FREIE ENTFALTUNG SEINER PERSÖNLICHKEIT, SOWEIT ER NICHT DIE RECH

TE ANDERER VERLETZT UND NICHT GEGEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER DAS SITTEN

GESETZ VERSTÖSST.  JEDER HAT DAS RECHT AUF LEBEN UND KÖRPERLICHE UNVERSEHRT

HEIT. DIE FREIHEIT DER PERSON IST UNVERLETZLICH. IN DIESE RECHTE DARF NUR AUF GRUND EINES GE

SETZES EINGEGRIFFEN WERDEN. ARTIKEL 3  ALLE MENSCHEN SIND VOR DEM GESETZ GLEICH.  MÄN

NER UND FRAUEN SIND GLEICHBERECHTIGT. DER STAAT FÖRDERT DIE TATSÄCHLICHE DURCHSET

ZUNG DER GLEICHBERECHTIGUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN UND WIRKT AUF DIE BESEITIGUNG BE

STEHENDER NACHTEILE HIN.  NIEMAND DARF WEGEN SEINES GESCHLECHTES, SEINER ABSTAM

MUNG, SEINER RASSE, SEINER SPRACHE, SEINER HEIMAT UND HERKUNFT, SEINES GLAUBENS, SEINER RE

LIGIÖSEN ODER POLITISCHEN ANSCHAUUNGEN BENACHTEILIGT ODER BEVORZUGT WERDEN. NIE

MAND DARF WEGEN SEINER BEHINDERUNG BENACHTEILIGT WERDEN. ARTIKEL 4  DIE FREI

HEIT DES GLAUBENS, DES GEWISSENS UND DIE FREIHEIT DES RELIGIÖSEN UND WELTANSCHAULI

CHEN BEKENNTNISSES SIND UNVERLETZLICH.  DIE UNGESTÖRTE RELIGIONSAUSÜBUNG WIRD GE

WÄHRLEISTET.  NIEMAND DARF GEGEN SEIN GEWISSEN ZUM KRIEGSDIENST MIT DER WAFFE GEZWUN

GEN WERDEN. DAS NÄHERE REGELT EIN BUNDESGESETZ. ARTIKEL 5  JEDER HAT DAS RECHT, SEINE MEI

NUNG IN WORT, SCHRIFT UND BILD FREI ZU ÄUSSERN UND ZU VERBREITEN UND SICH AUS ALLGE

MEIN ZUGÄNGLICHEN QUELLEN UNGEHINDERT ZU UNTERRICHTEN. DIE PRESSEFREI

HEIT UND DIE FREIHEIT DER BERICHTERSTATTUNG DURCH RUNDFUNK UND FILM WERDEN GEWÄHR

LEISTET. EINE ZENSUR FINDET NICHT STATT.  DIESE RECHTE FINDEN IHRE SCHRANKEN IN DEN VOR

SCHRIFTEN DER ALLGEMEINEN GESETZE, DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ZUM SCHUTZE DER JU

GEND UND IN DEM RECHT DER PERSÖNLICHEN EHRE.  KUNST UND WISSENSCHAFT, FOR

SCHUNG UND LEHRE SIND FREI. DIE FREIHEIT DER LEHRE ENTBINDET NICHT VON DER TREUE ZUR VER

FASSUNG. ARTIKEL 6  EHE UND FAMILIE STEHEN UNTER DEM BESONDEREN SCHUTZE DER STAATLI

CHEN ORDNUNG.  PFLEGE UND ERZIEHUNG DER KINDER SIND DAS NATÜRLICHE RECHT DER EL

TERN UND DIE ZUVÖRDERST IHNEN OBLIEGENDE PFLICHT. ÜBER IHRE BETÄTIGUNG WACHT DIE STAAT

LICHE GEMEINSCHAFT.  GEGEN DEN WILLEN DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN DÜRFEN KIN

DER NUR AUF GRUND EINES GESETZES VON DER FAMILIE GETRENNT WERDEN, WENN DIE ERZIEHUNGS

BERECHTIGTEN VERSAGEN ODER WENN DIE KINDER AUS ANDEREN GRÜNDEN ZU VERWAHRLO

SEN DROHEN.  JEDE MUTTER HAT ANSPRUCH AUF DEN SCHUTZ UND DIE FÜRSORGE DER GEMEIN

SCHAFT.  DEN UNEHELICHEN KINDERN SIND DURCH DIE GESETZGEBUNG DIE GLEICHEN BEDINGUN

GEN FÜR IHRE LEIBLICHE UND SEELISCHE ENTWICKLUNG UND IHRE STELLUNG IN DER GESELL

SCHAFT ZU SCHAFFEN WIE DEN EHELICHEN KINDERN. ARTIKEL 7  DAS GESAMTE SCHULWE

SEN STEHT UNTER DER AUFSICHT DES STAATES.  DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN HA

BEN DAS RECHT, ÜBER DIE TEILNAHME DES KINDES AM RELIGIONSUNTERRICHT ZU BESTIM

MEN.  DER RELIGIONSUNTERRICHT IST IN DEN ÖFFENTLICHEN SCHULEN MIT AUSNAHME DER BE

KENNTNISFREIEN SCHULEN ORDENTLICHES LEHRFACH. UNBESCHADET DES STAATLICHEN AUFSICHTS

RECHTES WIRD DER RELIGIONSUNTERRICHT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GRUNDSÄTZEN DER RELI

GIONSGEMEINSCHAFTEN ERTEILT. KEIN LEHRER DARF GEGEN SEINEN WILLEN VERPFLICHTET WER

DEN, RELIGIONSUNTERRICHT ZU ERTEILEN.  DAS RECHT ZUR ERRICHTUNG VON PRIVATEN SCHU

LEN WIRD GEWÄHRLEISTET. PRIVATE SCHULEN ALS ERSATZ FÜR ÖFFENTLICHE SCHULEN BEDÜR

FEN DER GENEHMIGUNG DES STAATES UND UNTERSTEHEN DEN LANDESGESETZEN. DIE GENEHMI

GUNG IST ZU ERTEILEN, WENN DIE PRIVATEN SCHULEN IN IHREN LEHRZIELEN UND EINRICHTUN

GEN SOWIE IN DER WISSENSCHAFTLICHEN AUSBILDUNG IHRER LEHRKRÄFTE NICHT HINTER DEN ÖF

FENTLICHEN SCHULEN ZURÜCKSTEHEN UND EINE SONDERUNG DER SCHÜLER NACH DEN BESITZVER

HÄLTNISSEN DER ELTERN NICHT GEFÖRDERT WIRD. DIE GENEHMIGUNG IST ZU VERSA

GEN, WENN DIE WIRTSCHAFTLICHE UND RECHTLICHE STELLUNG DER LEHRKRÄFTE NICHT GENÜ

GEND GESICHERT IST.  EINE PRIVATE VOLKSSCHULE IST NUR ZUZULASSEN, WENN DIE UNTERRICHTS

VERWALTUNG EIN BESONDERES PÄDAGOGISCHES INTERESSE ANERKENNT ODER, AUF ANTRAG VON ER

ZIEHUNGSBERECHTIGTEN, WENN SIE ALS GEMEINSCHAFTSSCHULE, ALS 

 ODER WELTAN

SCHAUUNGSSCHULE ERRICHTET WERDEN SOLL UND EINE ÖFFENTLICHE VOLKSSCHULE DIE

SER ART IN DER GEMEINDE NICHT BESTEHT.  VORSCHULEN BLEIBEN AUFGEHOBEN. ARTIKEL 8  AL

LE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, SICH OHNE ANMELDUNG ODER ERLAUBNIS FRIEDLICH UND OH

NE WAFFEN ZU VERSAMMELN.  FÜR VERSAMMLUNGEN UNTER FREIEM HIMMEL KANN DIE

SES RECHT DURCH GESETZ ODER AUF GRUND EINES GESETZES BESCHRÄNKT WERDEN. ARTIKEL 9  AL

LE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, VEREINE UND GESELLSCHAFTEN ZU BILDEN.  VEREINIGUN

GEN, DEREN ZWECKE ODER DEREN TÄTIGKEIT DEN STRAFGESETZEN ZUWIDERLAU

FEN ODER DIE SICH GEGEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER GEGEN DEN GEDAN

KEN DER VÖLKERVERSTÄNDIGUNG RICHTEN, SIND VERBOTEN.  DAS RECHT, ZUR WAHRUNG UND FÖR

DERUNG DER 

 UND WIRTSCHAFTSBEDINGUNGEN VEREINIGUNGEN ZU BILDEN, IST FÜR JEDER

MANN UND FÜR ALLE BERUFE GEWÄHRLEISTET. ABREDEN, DIE DIESES RECHT EINSCHRÄN

KEN ODER ZU BEHINDERN SUCHEN, SIND NICHTIG, HIERAUF GERICHTETE MASSNAH

ARTIKEL 1  DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR. SIE ZU ACHTEN UND ZU SCHÜTZEN IST VER

PFLICHTUNG ALLER STAATLICHEN GEWALT.  DAS DEUTSCHE VOLK BEKENNT SICH DARUM ZU UNVER

LETZLICHEN UND UNVERÄUSSERLICHEN MENSCHENRECHTEN ALS GRUNDLAGE JEDER MENSCHLI

CHEN GEMEINSCHAFT, DES FRIEDENS UND DER GERECHTIGKEIT IN DER WELT.  DIE NACHFOLGEN

DEN GRUNDRECHTE BINDEN GESETZGEBUNG, VOLLZIEHENDE GEWALT UND RECHTSPRE

CHUNG ALS UNMITTELBAR GELTENDES RECHT. ARTIKEL 2  JEDER HAT DAS RECHT AUF DIE FREIE ENT

FALTUNG SEINER PERSÖNLICHKEIT, SOWEIT ER NICHT DIE RECHTE ANDERER VERLETZT UND NICHT GE

GEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER DAS SITTENGESETZ VERSTÖSST.  JE

DER HAT DAS RECHT AUF LEBEN UND KÖRPERLICHE UNVERSEHRTHEIT. DIE FREIHEIT DER PER

SON IST UNVERLETZLICH. IN DIESE RECHTE DARF NUR AUF GRUND EINES GESETZES EINGEGRIFFEN WER

DEN. ARTIKEL 3  ALLE MENSCHEN SIND VOR DEM GESETZ GLEICH.  MÄNNER UND FRAU

EN SIND GLEICHBERECHTIGT. DER STAAT FÖRDERT DIE TATSÄCHLICHE DURCHSETZUNG DER GLEICHBE

RECHTIGUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN UND WIRKT AUF DIE BESEITIGUNG BESTEHENDER NACH

TEILE HIN.  NIEMAND DARF WEGEN SEINES GESCHLECHTES, SEINER ABSTAMMUNG, SEINER RASSE, SEI

NER SPRACHE, SEINER HEIMAT UND HERKUNFT, SEINES GLAUBENS, SEINER RELIGIÖSEN ODER POLITI

SCHEN ANSCHAUUNGEN BENACHTEILIGT ODER BEVORZUGT WERDEN. NIEMAND DARF WEGEN SEI

NER BEHINDERUNG BENACHTEILIGT WERDEN. ARTIKEL 4  DIE FREIHEIT DES GLAUBENS, DES GEWIS

SENS UND DIE FREIHEIT DES RELIGIÖSEN UND WELTANSCHAULICHEN BEKENNTNISSES SIND UNVER

LETZLICH.  DIE UNGESTÖRTE RELIGIONSAUSÜBUNG WIRD GEWÄHRLEISTET.  NIEMAND DARF GE

GEN SEIN GEWISSEN ZUM KRIEGSDIENST MIT DER WAFFE GEZWUNGEN WERDEN. DAS NÄHERE RE

GELT EIN BUNDESGESETZ. ARTIKEL 5  JEDER HAT DAS RECHT, SEINE MEI

NUNG IN WORT, SCHRIFT UND BILD FREI ZU ÄUSSERN UND ZU VERBREITEN UND SICH AUS ALLGE

MEIN ZUGÄNGLICHEN QUELLEN UNGEHINDERT ZU UNTERRICHTEN. DIE PRESSEFREI

HEIT UND DIE FREIHEIT DER BERICHTERSTATTUNG DURCH RUNDFUNK UND FILM WERDEN GEWÄHR

LEISTET. EINE ZENSUR FINDET NICHT STATT.  DIESE RECHTE FINDEN IHRE SCHRANKEN IN DEN VOR

SCHRIFTEN DER ALLGEMEINEN GESETZE, DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ZUM SCHUTZE DER JU

GEND UND IN DEM RECHT DER PERSÖNLICHEN EHRE.  KUNST UND WISSENSCHAFT, FOR

SCHUNG UND LEHRE SIND FREI. DIE FREIHEIT DER LEHRE ENTBINDET NICHT VON DER TREUE ZUR VER

FASSUNG. ARTIKEL 6  EHE UND FAMILIE STEHEN UNTER DEM BESONDEREN SCHUTZE DER STAATLI

CHEN ORDNUNG.  PFLEGE UND ERZIEHUNG DER KINDER SIND DAS NATÜRLICHE RECHT DER EL

TERN UND DIE ZUVÖRDERST IHNEN OBLIEGENDE PFLICHT. ÜBER IHRE BETÄTIGUNG WACHT DIE STAAT

LICHE GEMEINSCHAFT.  GEGEN DEN WILLEN DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN DÜRFEN KIN

DER NUR AUF GRUND EINES GESETZES VON DER FAMILIE GETRENNT WERDEN, WENN DIE ERZIEHUNGS

BERECHTIGTEN VERSAGEN ODER WENN DIE KINDER AUS ANDEREN GRÜNDEN ZU VERWAHRLO

SEN DROHEN.  JEDE MUTTER HAT ANSPRUCH AUF DEN SCHUTZ UND DIE FÜRSORGE DER GEMEIN

SCHAFT.  DEN UNEHELICHEN KINDERN SIND DURCH DIE GESETZGEBUNG DIE GLEICHEN BEDINGUN

GEN FÜR IHRE LEIBLICHE UND SEELISCHE ENTWICKLUNG UND IHRE STELLUNG IN DER GESELL

SCHAFT ZU SCHAFFEN WIE DEN EHELICHEN KINDERN. ARTIKEL 7  DAS GESAMTE SCHULWE

SEN STEHT UNTER DER AUFSICHT DES STAATES.  DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN HA

BEN DAS RECHT, ÜBER DIE TEILNAHME DES KINDES AM RELIGIONSUNTERRICHT ZU BESTIM

MEN.  DER RELIGIONSUNTERRICHT IST IN DEN ÖFFENTLICHEN SCHULEN MIT AUSNAHME DER BE

KENNTNISFREIEN SCHULEN ORDENTLICHES LEHRFACH. UNBESCHADET DES STAATLICHEN AUFSICHTS

RECHTES WIRD DER RELIGIONSUNTERRICHT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GRUNDSÄTZEN DER RELI

GIONSGEMEINSCHAFTEN ERTEILT. KEIN LEHRER DARF GEGEN SEINEN WILLEN VERPFLICHTET WER

DEN, RELIGIONSUNTERRICHT ZU ERTEILEN.  DAS RECHT ZUR ERRICHTUNG VON PRIVATEN SCHU

LEN WIRD GEWÄHRLEISTET. PRIVATE SCHULEN ALS ERSATZ FÜR ÖFFENTLICHE SCHULEN BEDÜR

FEN DER GENEHMIGUNG DES STAATES UND UNTERSTEHEN DEN LANDESGESETZEN. DIE GENEHMI

GUNG IST ZU ERTEILEN, WENN DIE PRIVATEN SCHULEN IN IHREN LEHRZIELEN UND EINRICHTUN

GEN SOWIE IN DER WISSENSCHAFTLICHEN AUSBILDUNG IHRER LEHRKRÄFTE NICHT HINTER DEN ÖF

FENTLICHEN SCHULEN ZURÜCKSTEHEN UND EINE SONDERUNG DER SCHÜLER NACH DEN BESITZVER

HÄLTNISSEN DER ELTERN NICHT GEFÖRDERT WIRD. DIE GENEHMIGUNG IST ZU VERSA

GEN, WENN DIE WIRTSCHAFTLICHE UND RECHTLICHE STELLUNG DER LEHRKRÄFTE NICHT GENÜ

GEND GESICHERT IST.  EINE PRIVATE VOLKSSCHULE IST NUR ZUZULASSEN, WENN DIE UNTERRICHTS

VERWALTUNG EIN BESONDERES PÄDAGOGISCHES INTERESSE ANERKENNT ODER, AUF ANTRAG VON ER

ZIEHUNGSBERECHTIGTEN, WENN SIE ALS GEMEINSCHAFTSSCHULE, ALS 

 ODER WELTAN

SCHAUUNGSSCHULE ERRICHTET WERDEN SOLL UND EINE ÖFFENTLICHE VOLKSSCHULE DIE

SER ART IN DER GEMEINDE NICHT BESTEHT.  VORSCHULEN BLEIBEN AUFGEHOBEN. ARTIKEL 8  AL

LE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, SICH OHNE ANMELDUNG ODER ERLAUBNIS FRIEDLICH UND OH

NE WAFFEN ZU VERSAMMELN.  FÜR VERSAMMLUNGEN UNTER FREIEM HIMMEL KANN DIE

SES RECHT DURCH GESETZ ODER AUF GRUND EINES GESETZES BESCHRÄNKT WERDEN. ARTIKEL 9  AL

LE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, VEREINE UND GESELLSCHAFTEN ZU BILDEN.  VEREINIGUN

GEN, DEREN ZWECKE ODER DEREN TÄTIGKEIT DEN STRAFGESETZEN ZUWIDERLAU

FEN ODER DIE SICH GEGEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER GEGEN DEN GEDAN

KEN DER VÖLKERVERSTÄNDIGUNG RICHTEN, SIND VERBOTEN.  DAS RECHT, ZUR WAHRUNG UND FÖR

DERUNG DER 

 UND WIRTSCHAFTSBEDINGUNGEN VEREINIGUNGEN ZU BILDEN, IST FÜR JEDER

MANN UND FÜR ALLE BERUFE GEWÄHRLEISTET. ABREDEN, DIE DIESES RECHT EINSCHRÄN

KEN ODER ZU BEHINDERN SUCHEN, SIND NICHTIG, HIERAUF GERICHTETE MASSNAH

MEN SIND RECHTSWIDRIG. MASSNAHMEN NACH DEN ARTIKELN 12A, 35 ABS. 2 UND 3, ARTI

KEL 87A ABS. 4 UND ARTIKEL 91 DÜRFEN SICH NICHT GEGEN ARBEITSKÄMPFE RICHTEN, DIE ZUR WAH

RUNG UND FÖRDERUNG DER 

 UND WIRTSCHAFTSBEDINGUNGEN VON VEREINIGUN

GEN IM SINNE DES SATZES 1 GEFÜHRT WERDEN. ARTIKEL 10  DAS BRIEFGEHEIMNIS SO

WIE DAS 
 UND FERNMELDEGEHEIMNIS SIND UNVERLETZLICH.  BESCHRÄNKUNGEN DÜR

FEN NUR AUF GRUND EINES GESETZES ANGEORDNET WERDEN. DIENT DIE BESCHRÄN

KUNG DEM SCHUTZE DER FREIHEITLICHEN DEMOKRATISCHEN GRUNDORDNUNG ODER DES BESTAN

DES ODER DER SICHERUNG DES BUNDES ODER EINES LANDES, SO KANN DAS GESETZ BESTIM

MEN, DASS SIE DEM BETROFFENEN NICHT MITGETEILT WIRD UND DASS AN DIE STELLE DES RECHTSWE

GES DIE NACHPRÜFUNG DURCH VON DER VOLKSVERTRETUNG BESTELLTE ORGANE UND HILFSORGA

NE TRITT. ARTIKEL 11  ALLE DEUTSCHEN GENIESSEN FREIZÜGIGKEIT IM GANZEN BUNDESGE

BIET.  DIESES RECHT DARF NUR DURCH GESETZ ODER AUF GRUND EINES GESET

ZES UND NUR FÜR DIE FÄLLE EINGESCHRÄNKT WERDEN, IN DENEN EINE AUSREICHENDE LEBENS

GRUNDLAGE NICHT VORHANDEN IST UND DER ALLGEMEINHEIT DARAUS BESONDERE LASTEN ENTSTE
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ARTIKEL 1  DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR. SIE ZU ACHTEN UND ZU SCHÜTZEN IST VER

PFLICHTUNG ALLER STAATLICHEN GEWALT.  DAS DEUTSCHE VOLK BEKENNT SICH DARUM ZU UNVER

LETZLICHEN UND UNVERÄUSSERLICHEN MENSCHENRECHTEN ALS GRUNDLAGE JEDER MENSCHLI

CHEN GEMEINSCHAFT, DES FRIEDENS UND DER GERECHTIGKEIT IN DER WELT.  DIE NACHFOLGEN

DEN GRUNDRECHTE BINDEN GESETZGEBUNG, VOLLZIEHENDE GEWALT UND RECHTSPRE

CHUNG ALS UNMITTELBAR GELTENDES RECHT. ARTIKEL 2  JEDER HAT DAS RECHT AUF DIE FREIE ENT

FALTUNG SEINER PERSÖNLICHKEIT, SOWEIT ER NICHT DIE RECHTE ANDERER VERLETZT UND NICHT GE

GEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER DAS SITTENGESETZ VERSTÖSST.  JE

DER HAT DAS RECHT AUF LEBEN UND KÖRPERLICHE UNVERSEHRTHEIT. DIE FREIHEIT DER PER

SON IST UNVERLETZLICH. IN DIESE RECHTE DARF NUR AUF GRUND EINES GESETZES EINGEGRIFFEN WER

DEN. ARTIKEL 3  ALLE MENSCHEN SIND VOR DEM GESETZ GLEICH.  MÄNNER UND FRAU

EN SIND GLEICHBERECHTIGT. DER STAAT FÖRDERT DIE TATSÄCHLICHE DURCHSETZUNG DER GLEICHBE

RECHTIGUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN UND WIRKT AUF DIE BESEITIGUNG BESTEHENDER NACH

TEILE HIN.  NIEMAND DARF WEGEN SEINES GESCHLECHTES, SEINER ABSTAMMUNG, SEINER RASSE, SEI

NER SPRACHE, SEINER HEIMAT UND HERKUNFT, SEINES GLAUBENS, SEINER RELIGIÖSEN ODER POLITI

SCHEN ANSCHAUUNGEN BENACHTEILIGT ODER BEVORZUGT WERDEN. NIEMAND DARF WEGEN SEI

NER BEHINDERUNG BENACHTEILIGT WERDEN. ARTIKEL 4  DIE FREIHEIT DES GLAUBENS, DES GEWIS

SENS UND DIE FREIHEIT DES RELIGIÖSEN UND WELTANSCHAULICHEN BEKENNTNISSES SIND UNVER

LETZLICH.  DIE UNGESTÖRTE RELIGIONSAUSÜBUNG WIRD GEWÄHRLEISTET.  NIEMAND DARF GE

GEN SEIN GEWISSEN ZUM KRIEGSDIENST MIT DER WAFFE GEZWUNGEN WERDEN. DAS NÄHERE RE

GELT EIN BUNDESGESETZ. ARTIKEL 5  JEDER HAT DAS RECHT, SEINE MEI

NUNG IN WORT, SCHRIFT UND BILD FREI ZU ÄUSSERN UND ZU VERBREITEN UND SICH AUS ALLGE

MEIN ZUGÄNGLICHEN QUELLEN UNGEHINDERT ZU UNTERRICHTEN. DIE PRESSEFREI

HEIT UND DIE FREIHEIT DER BERICHTERSTATTUNG DURCH RUNDFUNK UND FILM WERDEN GEWÄHR

LEISTET. EINE ZENSUR FINDET NICHT STATT.  DIESE RECHTE FINDEN IHRE SCHRANKEN IN DEN VOR

SCHRIFTEN DER ALLGEMEINEN GESETZE, DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ZUM SCHUTZE DER JU

GEND UND IN DEM RECHT DER PERSÖNLICHEN EHRE.  KUNST UND WISSENSCHAFT, FOR

SCHUNG UND LEHRE SIND FREI. DIE FREIHEIT DER LEHRE ENTBINDET NICHT VON DER TREUE ZUR VER

FASSUNG. ARTIKEL 6  EHE UND FAMILIE STEHEN UNTER DEM BESONDEREN SCHUTZE DER STAATLI

CHEN ORDNUNG.  PFLEGE UND ERZIEHUNG DER KINDER SIND DAS NATÜRLICHE RECHT DER EL

TERN UND DIE ZUVÖRDERST IHNEN OBLIEGENDE PFLICHT. ÜBER IHRE BETÄTIGUNG WACHT DIE STAAT

LICHE GEMEINSCHAFT.  GEGEN DEN WILLEN DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN DÜRFEN KIN

DER NUR AUF GRUND EINES GESETZES VON DER FAMILIE GETRENNT WERDEN, WENN DIE ERZIEHUNGS

BERECHTIGTEN VERSAGEN ODER WENN DIE KINDER AUS ANDEREN GRÜNDEN ZU VERWAHRLO

SEN DROHEN.  JEDE MUTTER HAT ANSPRUCH AUF DEN SCHUTZ UND DIE FÜRSORGE DER GEMEIN

SCHAFT.  DEN UNEHELICHEN KINDERN SIND DURCH DIE GESETZGEBUNG DIE GLEICHEN BEDINGUN

GEN FÜR IHRE LEIBLICHE UND SEELISCHE ENTWICKLUNG UND IHRE STELLUNG IN DER GESELL

SCHAFT ZU SCHAFFEN WIE DEN EHELICHEN KINDERN. ARTIKEL 7  DAS GESAMTE SCHULWE

SEN STEHT UNTER DER AUFSICHT DES STAATES.  DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN HA

BEN DAS RECHT, ÜBER DIE TEILNAHME DES KINDES AM RELIGIONSUNTERRICHT ZU BESTIM

MEN.  DER RELIGIONSUNTERRICHT IST IN DEN ÖFFENTLICHEN SCHULEN MIT AUSNAHME DER BE

KENNTNISFREIEN SCHULEN ORDENTLICHES LEHRFACH. UNBESCHADET DES STAATLICHEN AUFSICHTS

RECHTES WIRD DER RELIGIONSUNTERRICHT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GRUNDSÄTZEN DER RELI

GIONSGEMEINSCHAFTEN ERTEILT. KEIN LEHRER DARF GEGEN SEINEN WILLEN VERPFLICHTET WER

DEN, RELIGIONSUNTERRICHT ZU ERTEILEN.  DAS RECHT ZUR ERRICHTUNG VON PRIVATEN SCHU

LEN WIRD GEWÄHRLEISTET. PRIVATE SCHULEN ALS ERSATZ FÜR ÖFFENTLICHE SCHULEN BEDÜR

FEN DER GENEHMIGUNG DES STAATES UND UNTERSTEHEN DEN LANDESGESETZEN. DIE GENEHMI

GUNG IST ZU ERTEILEN, WENN DIE PRIVATEN SCHULEN IN IHREN LEHRZIELEN UND EINRICHTUN

GEN SOWIE IN DER WISSENSCHAFTLICHEN AUSBILDUNG IHRER LEHRKRÄFTE NICHT HINTER DEN ÖF

FENTLICHEN SCHULEN ZURÜCKSTEHEN UND EINE SONDERUNG DER SCHÜLER NACH DEN BESITZVER

HÄLTNISSEN DER ELTERN NICHT GEFÖRDERT WIRD. DIE GENEHMIGUNG IST ZU VERSA

GEN, WENN DIE WIRTSCHAFTLICHE UND RECHTLICHE STELLUNG DER LEHRKRÄFTE NICHT GENÜ

GEND GESICHERT IST.  EINE PRIVATE VOLKSSCHULE IST NUR ZUZULASSEN, WENN DIE UNTERRICHTS

VERWALTUNG EIN BESONDERES PÄDAGOGISCHES INTERESSE ANERKENNT ODER, AUF ANTRAG VON ER

ZIEHUNGSBERECHTIGTEN, WENN SIE ALS GEMEINSCHAFTSSCHULE, ALS 

 ODER WELTAN

SCHAUUNGSSCHULE ERRICHTET WERDEN SOLL UND EINE ÖFFENTLICHE VOLKSSCHULE DIE

SER ART IN DER GEMEINDE NICHT BESTEHT.  VORSCHULEN BLEIBEN AUFGEHOBEN. ARTIKEL 8  AL

LE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, SICH OHNE ANMELDUNG ODER ERLAUBNIS FRIEDLICH UND OH

NE WAFFEN ZU VERSAMMELN.  FÜR VERSAMMLUNGEN UNTER FREIEM HIMMEL KANN DIE

SES RECHT DURCH GESETZ ODER AUF GRUND EINES GESETZES BESCHRÄNKT WERDEN. ARTIKEL 9  AL

LE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, VEREINE UND GESELLSCHAFTEN ZU BILDEN.  VEREINIGUN

GEN, DEREN ZWECKE ODER DEREN TÄTIGKEIT DEN STRAFGESETZEN ZUWIDERLAU

FEN ODER DIE SICH GEGEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER GEGEN DEN GEDAN

KEN DER VÖLKERVERSTÄNDIGUNG RICHTEN, SIND VERBOTEN.  DAS RECHT, ZUR WAHRUNG UND FÖR

DERUNG DER 

 UND WIRTSCHAFTSBEDINGUNGEN VEREINIGUNGEN ZU BILDEN, IST FÜR JEDER

MANN UND FÜR ALLE BERUFE GEWÄHRLEISTET. ABREDEN, DIE DIESES RECHT EINSCHRÄN

KEN ODER ZU BEHINDERN SUCHEN, SIND NICHTIG, HIERAUF GERICHTETE MASSNAH

MEN SIND RECHTSWIDRIG. MASSNAHMEN NACH DEN ARTIKELN 12A, 35 ABS. 2 UND 3, ARTI

KEL 87A ABS. 4 UND ARTIKEL 91 DÜRFEN SICH NICHT GEGEN ARBEITSKÄMPFE RICHTEN, DIE ZUR WAH

RUNG UND FÖRDERUNG DER 

 UND WIRTSCHAFTSBEDINGUNGEN VON VEREINIGUN

GEN IM SINNE DES SATZES 1 GEFÜHRT WERDEN. ARTIKEL 10  DAS BRIEFGEHEIMNIS SO

WIE DAS 
 UND FERNMELDEGEHEIMNIS SIND UNVERLETZLICH.  BESCHRÄNKUNGEN DÜR

FEN NUR AUF GRUND EINES GESETZES ANGEORDNET WERDEN. DIENT DIE BESCHRÄN

KUNG DEM SCHUTZE DER FREIHEITLICHEN DEMOKRATISCHEN GRUNDORDNUNG ODER DES BESTAN

DES ODER DER SICHERUNG DES BUNDES ODER EINES LANDES, SO KANN DAS GESETZ BESTIM

MEN, DASS SIE DEM BETROFFENEN NICHT MITGETEILT WIRD UND DASS AN DIE STELLE DES RECHTSWE

GES DIE NACHPRÜFUNG DURCH VON DER VOLKSVERTRETUNG BESTELLTE ORGANE UND HILFSORGA

NE TRITT. ARTIKEL 11  ALLE DEUTSCHEN GENIESSEN FREIZÜGIGKEIT IM GANZEN BUNDESGE

BIET.  DIESES RECHT DARF NUR DURCH GESETZ ODER AUF GRUND EINES GESET

ZES UND NUR FÜR DIE FÄLLE EINGESCHRÄNKT WERDEN, IN DENEN EINE AUSREICHENDE LEBENS

GRUNDLAGE NICHT VORHANDEN IST UND DER ALLGEMEINHEIT DARAUS BESONDERE LASTEN ENTSTE

ARTIKEL 1  DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR. SIE ZU ACHTEN UND ZU SCHÜTZEN IST VER

PFLICHTUNG ALLER STAATLICHEN GEWALT.  DAS DEUTSCHE VOLK BEKENNT SICH DARUM ZU UNVER

LETZLICHEN UND UNVERÄUSSERLICHEN MENSCHENRECHTEN ALS GRUNDLAGE JEDER MENSCHLI

CHEN GEMEINSCHAFT, DES FRIEDENS UND DER GERECHTIGKEIT IN DER WELT.  DIE NACHFOLGEN

DEN GRUNDRECHTE BINDEN GESETZGEBUNG, VOLLZIEHENDE GEWALT UND RECHTSPRE

CHUNG ALS UNMITTELBAR GELTENDES RECHT. ARTIKEL 2  JEDER HAT DAS RECHT AUF DIE FREIE ENT

FALTUNG SEINER PERSÖNLICHKEIT, SOWEIT ER NICHT DIE RECHTE ANDERER VERLETZT UND NICHT GE

GEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER DAS SITTENGESETZ VERSTÖSST.  JE

DER HAT DAS RECHT AUF LEBEN UND KÖRPERLICHE UNVERSEHRTHEIT. DIE FREIHEIT DER PER

SON IST UNVERLETZLICH. IN DIESE RECHTE DARF NUR AUF GRUND EINES GESETZES EINGEGRIFFEN WER

DEN. ARTIKEL 3  ALLE MENSCHEN SIND VOR DEM GESETZ GLEICH.  MÄNNER UND FRAU

EN SIND GLEICHBERECHTIGT. DER STAAT FÖRDERT DIE TATSÄCHLICHE DURCHSETZUNG DER GLEICHBE

RECHTIGUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN UND WIRKT AUF DIE BESEITIGUNG BESTEHENDER NACH

TEILE HIN.  NIEMAND DARF WEGEN SEINES GESCHLECHTES, SEINER ABSTAMMUNG, SEINER RASSE, SEI

NER SPRACHE, SEINER HEIMAT UND HERKUNFT, SEINES GLAUBENS, SEINER RELIGIÖSEN ODER POLITI

SCHEN ANSCHAUUNGEN BENACHTEILIGT ODER BEVORZUGT WERDEN. NIEMAND DARF WEGEN SEI

NER BEHINDERUNG BENACHTEILIGT WERDEN. ARTIKEL 4  DIE FREIHEIT DES GLAUBENS, DES GEWIS

SENS UND DIE FREIHEIT DES RELIGIÖSEN UND WELTANSCHAULICHEN BEKENNTNISSES SIND UNVER

LETZLICH.  DIE UNGESTÖRTE RELIGIONSAUSÜBUNG WIRD GEWÄHRLEISTET.  NIEMAND DARF GE

GEN SEIN GEWISSEN ZUM KRIEGSDIENST MIT DER WAFFE GEZWUNGEN WERDEN. DAS NÄHERE RE

GELT EIN BUNDESGESETZ. ARTIKEL 5  JEDER HAT DAS RECHT, SEINE MEI

NUNG IN WORT, SCHRIFT UND BILD FREI ZU ÄUSSERN UND ZU VERBREITEN UND SICH AUS ALLGE

MEIN ZUGÄNGLICHEN QUELLEN UNGEHINDERT ZU UNTERRICHTEN. DIE PRESSEFREI

HEIT UND DIE FREIHEIT DER BERICHTERSTATTUNG DURCH RUNDFUNK UND FILM WERDEN GEWÄHR

LEISTET. EINE ZENSUR FINDET NICHT STATT.  DIESE RECHTE FINDEN IHRE SCHRANKEN IN DEN VOR

SCHRIFTEN DER ALLGEMEINEN GESETZE, DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ZUM SCHUTZE DER JU

GEND UND IN DEM RECHT DER PERSÖNLICHEN EHRE.  KUNST UND WISSENSCHAFT, FOR

SCHUNG UND LEHRE SIND FREI. DIE FREIHEIT DER LEHRE ENTBINDET NICHT VON DER TREUE ZUR VER

FASSUNG. ARTIKEL 6  EHE UND FAMILIE STEHEN UNTER DEM BESONDEREN SCHUTZE DER STAATLI

CHEN ORDNUNG.  PFLEGE UND ERZIEHUNG DER KINDER SIND DAS NATÜRLICHE RECHT DER EL

TERN UND DIE ZUVÖRDERST IHNEN OBLIEGENDE PFLICHT. ÜBER IHRE BETÄTIGUNG WACHT DIE STAAT

LICHE GEMEINSCHAFT.  GEGEN DEN WILLEN DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN DÜRFEN KIN

DER NUR AUF GRUND EINES GESETZES VON DER FAMILIE GETRENNT WERDEN, WENN DIE ERZIEHUNGS

BERECHTIGTEN VERSAGEN ODER WENN DIE KINDER AUS ANDEREN GRÜNDEN ZU VERWAHRLO

SEN DROHEN.  JEDE MUTTER HAT ANSPRUCH AUF DEN SCHUTZ UND DIE FÜRSORGE DER GEMEIN

SCHAFT.  DEN UNEHELICHEN KINDERN SIND DURCH DIE GESETZGEBUNG DIE GLEICHEN BEDINGUN

GEN FÜR IHRE LEIBLICHE UND SEELISCHE ENTWICKLUNG UND IHRE STELLUNG IN DER GESELL

SCHAFT ZU SCHAFFEN WIE DEN EHELICHEN KINDERN. ARTIKEL 7  DAS GESAMTE SCHULWE

SEN STEHT UNTER DER AUFSICHT DES STAATES.  DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN HA

BEN DAS RECHT, ÜBER DIE TEILNAHME DES KINDES AM RELIGIONSUNTERRICHT ZU BESTIM

MEN.  DER RELIGIONSUNTERRICHT IST IN DEN ÖFFENTLICHEN SCHULEN MIT AUSNAHME DER BE

KENNTNISFREIEN SCHULEN ORDENTLICHES LEHRFACH. UNBESCHADET DES STAATLICHEN AUFSICHTS

RECHTES WIRD DER RELIGIONSUNTERRICHT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GRUNDSÄTZEN DER RELI

GIONSGEMEINSCHAFTEN ERTEILT. KEIN LEHRER DARF GEGEN SEINEN WILLEN VERPFLICHTET WER

DEN, RELIGIONSUNTERRICHT ZU ERTEILEN.  DAS RECHT ZUR ERRICHTUNG VON PRIVATEN SCHU

LEN WIRD GEWÄHRLEISTET. PRIVATE SCHULEN ALS ERSATZ FÜR ÖFFENTLICHE SCHULEN BEDÜR

FEN DER GENEHMIGUNG DES STAATES UND UNTERSTEHEN DEN LANDESGESETZEN. DIE GENEHMI

GUNG IST ZU ERTEILEN, WENN DIE PRIVATEN SCHULEN IN IHREN LEHRZIELEN UND EINRICHTUN

GEN SOWIE IN DER WISSENSCHAFTLICHEN AUSBILDUNG IHRER LEHRKRÄFTE NICHT HINTER DEN ÖF

FENTLICHEN SCHULEN ZURÜCKSTEHEN UND EINE SONDERUNG DER SCHÜLER NACH DEN BESITZVER

HÄLTNISSEN DER ELTERN NICHT GEFÖRDERT WIRD. DIE GENEHMIGUNG IST ZU VERSA

GEN, WENN DIE WIRTSCHAFTLICHE UND RECHTLICHE STELLUNG DER LEHRKRÄFTE NICHT GENÜ

GEND GESICHERT IST.  EINE PRIVATE VOLKSSCHULE IST NUR ZUZULASSEN, WENN DIE UNTERRICHTS

VERWALTUNG EIN BESONDERES PÄDAGOGISCHES INTERESSE ANERKENNT ODER, AUF ANTRAG VON ER

ZIEHUNGSBERECHTIGTEN, WENN SIE ALS GEMEINSCHAFTSSCHULE, ALS 

 ODER WELTAN

SCHAUUNGSSCHULE ERRICHTET WERDEN SOLL UND EINE ÖFFENTLICHE VOLKSSCHULE DIE

SER ART IN DER GEMEINDE NICHT BESTEHT.  VORSCHULEN BLEIBEN AUFGEHOBEN. ARTIKEL 8  AL

LE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, SICH OHNE ANMELDUNG ODER ERLAUBNIS FRIEDLICH UND OH

NE WAFFEN ZU VERSAMMELN.  FÜR VERSAMMLUNGEN UNTER FREIEM HIMMEL KANN DIE

SES RECHT DURCH GESETZ ODER AUF GRUND EINES GESETZES BESCHRÄNKT WERDEN. ARTIKEL 9  AL

LE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, VEREINE UND GESELLSCHAFTEN ZU BILDEN.  VEREINIGUN

GEN, DEREN ZWECKE ODER DEREN TÄTIGKEIT DEN STRAFGESETZEN ZUWIDERLAU

FEN ODER DIE SICH GEGEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER GEGEN DEN GEDAN

KEN DER VÖLKERVERSTÄNDIGUNG RICHTEN, SIND VERBOTEN.  DAS RECHT, ZUR WAHRUNG UND FÖR

DERUNG DER 

 UND WIRTSCHAFTSBEDINGUNGEN VEREINIGUNGEN ZU BILDEN, IST FÜR JEDER

MANN UND FÜR ALLE BERUFE GEWÄHRLEISTET. ABREDEN, DIE DIESES RECHT EINSCHRÄN

KEN ODER ZU BEHINDERN SUCHEN, SIND NICHTIG, HIERAUF GERICHTETE MASSNAH

MEN SIND RECHTSWIDRIG. MASSNAHMEN NACH DEN ARTIKELN 12A, 35 ABS. 2 UND 3, ARTI

KEL 87A ABS. 4 UND ARTIKEL 91 DÜRFEN SICH NICHT GEGEN ARBEITSKÄMPFE RICHTEN, DIE ZUR WAH

RUNG UND FÖRDERUNG DER 

 UND WIRTSCHAFTSBEDINGUNGEN VON VEREINIGUN

GEN IM SINNE DES SATZES 1 GEFÜHRT WERDEN. ARTIKEL 10  DAS BRIEFGEHEIMNIS SO

WIE DAS 
 UND FERNMELDEGEHEIMNIS SIND UNVERLETZLICH.  BESCHRÄNKUNGEN DÜR

FEN NUR AUF GRUND EINES GESETZES ANGEORDNET WERDEN. DIENT DIE BESCHRÄN

KUNG DEM SCHUTZE DER FREIHEITLICHEN DEMOKRATISCHEN GRUNDORDNUNG ODER DES BESTAN

DES ODER DER SICHERUNG DES BUNDES ODER EINES LANDES, SO KANN DAS GESETZ BESTIM

MEN, DASS SIE DEM BETROFFENEN NICHT MITGETEILT WIRD UND DASS AN DIE STELLE DES RECHTSWE

GES DIE NACHPRÜFUNG DURCH VON DER VOLKSVERTRETUNG BESTELLTE ORGANE UND HILFSORGA

NE TRITT. ARTIKEL 11  ALLE DEUTSCHEN GENIESSEN FREIZÜGIGKEIT IM GANZEN BUNDESGE

BIET.  DIESES RECHT DARF NUR DURCH GESETZ ODER AUF GRUND EINES GESET

ZES UND NUR FÜR DIE FÄLLE EINGESCHRÄNKT WERDEN, IN DENEN EINE AUSREICHENDE LEBENS

GRUNDLAGE NICHT VORHANDEN IST UND DER ALLGEMEINHEIT DARAUS BESONDERE LASTEN ENTSTE
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	34 Internationale Netzwerke
	36 Nationale Netzwerke
	38 Willkommen in der Stiftungsfamilie
	40 Zahlen und Fakten
	41 Die Finanzen des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen
	42 Entwicklung des Haushalts
	43 Bilanz
	44 Gewinn- und Verlustrechnung
	46 Drittmittel- und Sonderprojekte
	50 Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen
	51 Anhang
	54 Kontakt und Impressum



